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wir noch gro e Auswahl; wer jedoch nur in der frage ist, sich gelegentlich uber diese oder jene
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XX.

Die Selig- und Heiligsprechungenim Jubiläumsjahr

Pius X.

Von Dr. Alphons B elle sh e i m, Propft des Kollegiatsstiftesin Aachen.

Wie Papst Leo XIII. bedeutende Anlässeseiner fünfundzwanzig-

jährigenKirchenregierungwillkommen hieß,um die Zahl der himmlischen
Fürsprecher zu vermehren, so hat auch der gegenwärtigregierende
zehnte Pius, den man mit Recht als den großen Praktiker auf
St. Petri Stuhl bezeichnet,die Feier seines goldenenPriesterjubilänms
freudig benützt,um in den Bahnen seineserlauchtenAmtsvorgängers
weiter zu wandeln. Nur einige seiner hier einschlagenden,ebenso er-

habenen, wie feierlichen und fruchtbaren Amtshandlungen seien er-

wähnt,über die ich bereits früher in dieser Zeitschrift berichtet habe.
Aus Anlaß der fünfzigjährigenGedenkfeier der dogmatischenDefinition
der unbeflecktenEmpfängnis der heiligsten Gottesmutter1) hat Pius X.

die beiden Seligen Alessandro Sauli aus dem Orden der Barnabiten

Bischof von Aleria auf der Insel Korsika und dann von Pavia (1570
bis 1592), samt dem Laienbruder des Redemptoristen-Ordens Gerardo

Majella am 11. Dezember 1904 in die Zahl der Heiligen aufge-
nommen.2) Die Auszeichnung der Seligsprechung hat der Heilige
Vater aus dem nämlichenAnlasse am Sonntag 18. Dezember 1904

dem Stiftsherrn von S. Marco in Rom und Vater der Missionare
vom kostbaren Blute, Gaspare del Bufalo,3) am Sonntag 8. Januar

1) Vgl. dazu meine Artikel: Unbekannte Urkunden zur Definition der unbe-

fleckten Empfängnis der heiligsten Gottesmutter im Katholik 1905 l, 169—180 und

241—251.

2) Über die treffliche Biographie dieses hervorragenden Bischofs vom Barucc-

biten Tranquillino Moltedo vgl. meine Berichterstattung in dieser Zeitschrift 1905

I, 228—233.

Z) Über die verdienstvolle Biographie des Seligen Bufalo von Msgr. SardÄT

(seit 1908 PäpstlichekDelegat in Konstantinopel) vgl. meinen Bericht in dieser Zeiss--
schrift 1905 1, 76—79.

Katholit, wos. 9. Heft
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162 Die Selig- und Heiligsprechungen im Jubiläumsjahr Pius X-

1905 dem Ehrwürdigen Pfarrer von Ars, Jean Maria Vianney, am

20. Januar 1905, endlich dem Schüler des KollegiumGermanikum in

Rom und nachmaligem Domherrn von Gran, Marcus Krisinus, mit

seinen beiden Leidensgenossen(ermordet 1619) feierlich zugewendet.1)
Vor vierundvierzigJahren war ich im zweiten Jahre meiner

römischenStudien im St. Petersdom zu Rom Zeuge (am 19. Sep-
tember 1864) der Seligfprechung der ehrwürdigenMargaretha Maria

Alacoque, der eifrigen Schülerin des heiligsten Herzens Jesu, und am

20. November 1864 der Seligsprechung des Ehrwürdigen Petrus
Canisius, des unsterblichen Apostels Deutschlands im Zeitalter der

ewig beklagenswerten Glaubensfpaltung, dessen Riesengestalt mit der

Veröffentlichungjedes neuen Bandes seines tiefgründigenBriefwechsels2)
immer bedeutendere Lichtstrahlen von sich ausgehen läßt. Welch uner-

meßlicheReihe der weittragendsten Tatsachen haben Staat und Kirche
seit jenen Tagen nicht erlebt! Noch nicht war der Syllabus Pius IX.

vom 8. Dezember 1864 erschienen. Noch ruhten im Schoßeder Zu-
kunft das VatikanischeKonzil mit seinen fruchtbaren Beschlüssen,welche
den Vertretern der Theologie neue glänzendeBahnen wiesen, die man

erst in den Zeiten des Modernismus zu verlassen die Verwegenheit
und das Unglück hatte. Pio nono sollte der staunenden Welt das

Beispiel des Glaubensmutes, der«Geduld und der Beharrlichkeit in all

den schmerzlichenPrüfungen noch geben, welche der durch die Ver-

letzung des Völkerrechtesund der ehrwürdigenÜberlieferungender

Kirche herbeigeführteRaub des Kirchenstaates und der heiligen Stadt

nach sich zog. Jn engster Verbindung steht dieser Verlust mit dem

deutsch-französischenKriege, der das neue deutscheReich geboren, aber

auch den preußischenKulturkampf mit seinengesetzgeberischenMißgrifer,
seinen Verwüstungenund Verlusten gebracht hat. Von dem Pontifi-
kate des dreizehnten Leo, welches als Periode der Ausbildung der

philosophischenund theologischen Wissenschaften,ferner als Werk des

Unterrichts, des echten Sozialismus und der internationalen Beruhi-
gung ewig glänzenwird, und der Kirchenregierung Pius X» welcher
die Neugestaltung des kanonischenRechtes, die Verbesserung des ehr-
würdigenVulgatatextes nebst der Wiederherstellungder heiligenKirchen-
musik und der Vertiefung der Frömmigkeitauf sein Banner geschrieben,
und dem grundstürzendenModernismus die Larve abgezogenhat, braucht

1) Kardinal Steinhuber, Geschichte des Kollegium Germanikum Hungarikum
in Rom 2. Freiburg 1906 I, 502. Katholik 1907 I, 67.

«2) Vgl. meine Berichterstattung über den vierten Band, mit dem Hinweise

auf die früheren Rezensionen, im Katholik 1906 l, 7l—74.



Die Selig- und Heiligsprechungen im Jubiläumsjahr Pius X. 163

hier weiter keine Rede zu sein. Deß sind wir alle Augen- und Ohren-
zeugen.

Inmitten all dieser Wandlungen und Ereignisse bildet der Heilige
Stuhl den ruhenden Pol. Unentwegt fährt er fort, seines erhabenen
Amtes in der Behütung der Reinheit der Lehre und der Verstärkung
der Frömmigkeitzu walten. Besonders die beiden letztern Gesichts-
punkte sind bei den feierlichenAkten der Selig- und der Heiligsprechung
zu berücksichtigenDiese enthalten das ausdrücklicheUrteil des aposto-
lischen Stuhles, daß das christlicheSittengesetz von den Seligen und

Heiligen nicht etwa irgendwie, sondern in heldenmütigerWeise zum

Ausdruck gebracht worden. Und wenn es auch »mindestensfrommer
Glaube und allgemeineund wohlbegründeteLehre der Theologen, daß
die Kirche in der Kanonisation der Heiligen unfehlbar sei«,1)dann

dürfte das ähnlicheUrteil des Papstes bei der Vornahme der Selig-
sprechungen, aus denen die Heiligsprechungenorganisch sichauswachsen,
von der Unsehlbarkeit nicht auszuschließensein.

Jn beiden aber predigt die Kirche die erhabensten Sittenlehren.
Sie lüftet den Schleier, welcher das Jenseits einhüllt. Ein Vertreter

akatholischerGeschichtsforschung,dein ich entgegenhaltenkonnte, daß er

jahrzehntelang in Rom geweilt, ohne den Papst gesehen zu haben, und

der den sterblichen Teil des Compositum substantiale seiner gottent-
stammten Menschennatur durch Feuer beftatten ließ, hat sichlächerlich-
spöttischeBemerkungen über die Heiligsprechungenerlaubt.2) Für den

gläubigenKatholiken dagegen enthalten die Seligsprechungen Lehren
der bedeutendsten Art. Einem Geschlechte,welches sich in die Aus-

beutung der Natur vertieft, dem nur Besitzund der Genuß der Körper-
welt als Ideal vorschwebt, welches alle Geheimnisse des Weltalls zu

dolmetschensich untersängt,ohne den Schöpfer der Dinge anzuerkennen
und ihm seine Huldigung darzubringen, werden von der Kirche jene
Jdealgestalten zur Nachahmung empfohlen, die den gerade entgegenge-
setztenStandpunkt einnehmen. Mäßigungder Leidenschaften,Verachtung
der Welt, Anbetung des Schöpfers, Anerkennung der Beschränktheit
der menschlichen Vernunft, Huldigung an den Gottmenschen Jesus
Christus — das sind ebenso viele Perlen in dem Kranze, mit welchem
der Papst die Heiligen und Seligen umgibt. »Wie der Mond aus

I) Heinrich, Dogmatische Theologie (Mainz 1876) lI, 645. Hettinger Funda-
mentaltheologie. Freiburg 1888. S. 774. Wilmers, de ecclesia Christi (Ratisb.
1897s 469: Bcclesia est infallibilis in soletcmi sanotorutn canonizatione.

2) Ferdinand Gregorovius, RömischeTagebücher. Stuttgart 1-92. Vgl. meine

Kritik in den Histor.-Polit. Blättern Bd. 111 (1893) S. 489—ö10.

11-le
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den erhabenen Bahnen, in denen er einsam wandert, die Wogen des

unermeßlichenOzeans an sich zieht, so wünscht die Kirche mit dem

strahlenden Lichte der Heiligen, die sie von Zeit zu Zeit der Bewun-

derung der Welt darbietet, den Bestrebungender Menschen ein schöneres
Ziel vorzuzeichnenund sie einem erhabeneren Berufe zu widmen.«1)

An äußerer Prachtentfaltung stehen die modernen Selig-
sprechungenweit über denen der Vorzeit. Heute erstrahlen die Bilder
der Seligen, die nach der Verlesung des päpstlichenDekretes zur Ent-

hüllung gelangen, im Glanze von 350 Kronleuchtern von geschliffenem
Glas, während an den MauerkrönungenungezählteelektrischeFlammen
ihren Schein in die ungeheuern Räume der Schiffe hinaussenden.2)
Die schwerfälligenKarossen der Kardinäle und Prälaten mit ihren
reichgezäumtenRappen und malerisch kostümiertenBedienten haben
weit einfachern Vehikeln Platz gemacht, neben denen der Kraftwagen
einherrast, um Tausende ebenso schnellwie bequem dem St. Petersdom
zuzuführen. Charakteristisch bei den heutigen Seligsprechungen ist der

Massenbesuch Und wenn es auch eintreffen sollte, daß die Frömmig-
keit einzelner bei dem Gewirre der Stimmen Schaden nehmen möchte,
so läßt sich die Großartigkeitdes religiösenSchauspiels nicht in Abrede

ftellen. Es erreicht seinenHöhepunkt,wenn die Hüllen der Bilder der

Seligen und der Heiligen fallen und diese nun im Glanze ihrer theo-
logischen und sittlichen Tugenden, wie durch die Macht der auf ihre
Fürbitte von Gott gewirkten Wunder, an welche die lateinischen Jn-

schriften in den Seitenarkaden erinnern, mit dem materiellen Licht der

Körperweltgleichsamzu wetteifern scheinen. Bei der feierlichen Vor-

nahme der Heiligsprechungenim Hochamtepersönlichtätig, erscheint der

Heilige Vater bei den Seligsprechungenin den Nachmittagsstunden, um

den neuen Seligen seine Verehrung zu bezeugenund eine Reliquie der-

selben entgegenzunehmen. Der äußereGlanz ist gleichsam gedämpft,
aber dennoch tritt auch bei den Beatisikationen dem Auge des

gläubigen Katholiken die höchstegeistliche Macht auf Erden nicht
minder eindrucksvoll entgegen. Die Zahl der Teilnehmer an den drei

Beatifikationen am 17., 24. und 31. Mai 1908 in St. Peter zu Rom

wurde jedesmal auf dreißigtausendgeschätzt-
1. Die beiden Beatifikationen am 17. und 24. Mai galten zwei

Töchtern des katholischenFrankreichs. Im Hinblick auf die er-

schütterndenTatfachen der zeitgenössischenfranzösischenKirchengeschichte,
welche die dämonischeWut aller Christusfeinde in dem nämlichenMaße,

«1) Oiviltä cattolica 1908. 11, 643. — 2) Civiltå Satt ll, 614: scintillandos

dalP absido oltre sei miser lampade elettriche e gruppi di candele.
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wie die Treue der Bifchöfe und ihrer Heerden zur angestammteuReli-

gion bekunden, begreift man das edle Bemühen des Papstes, die Zahl
der himmlischenFürsprecherdes schwergeprüftenLandes zu vermehren.
Die sechzehnKarmeliterinnen von Compiegnewurden am 27. Mai 1906,I)
der Pfarrer von Ars am 8. Januar 1905 selig gesprochen.2) Wenn

die öffentlichenBlätter genau berichten, ist die Heiligsprechung der

Seligen Margaretha Maria Alacoque für den Herbst 1908 in Aussicht
genommen. Vollendete Tatsache ist die Seligsprechung der Ehrwürdigen
Maria Magdalena Postel.3) Geboren zu Barfleur einem weltver-

lorenen Ortchender Diözese Coutances im Departement Manche in

Nordsrankrejch am 28. November 1756, erlebte die fromme Jungfrau
die Schreckender französischenStaatsumwälzung, ohne indes unmittel-

bar von ihnen berührt zu werden. Wenn in der letzten Zeit ihres bis

zu neunzig Jahren gefristetenLebens (s 16. Juli 1846) die Erinnerungen
ihrer Jugend sie beschlichen, dann erzählte sie, ,,wie wir nach dem

Vorgange der ersten Christen beständigunter dem Beile des Henkers
schwebten, aber Mut schöpftenaus dem heiligstenAltarsakramente.«4)
Diesen kostbarstenSchatz währendjener Schreckenszeitin ihrer Privat-
kapelleauszubewahrenhatte sie das auszeichnendePrivilegium empfangen.
Die Jungfrau-Priesterin, wie man sie hieß,barg indes im weiblichen
Herzen einen männlichenMut.5) Wie sie eines Tages zwei Duel-

lanten die Waffen zu entreißenden Mut hatte, so trat sie den Übeln
der Zeit entgegen durch die Errichtung der Genossenschaftder Schwestern
von den christlichenSchulen der Barmherzigkeit. Am 8. September 1807

mit drei gleichgesinnten Jungfrauen sich Gott widmend, entnahm sie
die Regeln des neuen Vereins den christlichenSchulbrüdern des Johann
de la Salle, den Leo xllL am 24. Mai 1900 heilig gesprochen.s)

1) Les Sei-e Carmelites de Compiegne par Vietor Pierre. Paris 1905.

Deutsche Übertragungvon M. Hoffmann. Aachen 1906, vgl. Katholik 1905 I, 398.

2) Vgl. meine Miszelle im Katholik 1905 I, 157—160.

Z) Monsignor Arsenio Maria Legour protonotario upostolico. Vitu della-

Beatu Maria Maddalena Postel fondutrice dell· istituto delle suore delle seaole

oristiane della Lljsekicokdia. Tradotta dal frunaese da un amico dell’ untere.

Roms-» Jonquieres e Duti 1908 80. pag-. XL 374.

4) Ein kürzeresLeben: Unu- donna apostola La. B. Maria Maddalena Postel

(1756—1846).Roms- Jonquiäres. 1908. 80. pag-. 95.

5) Legaux 364. Breve der Beatifikation: Quocircu optimo iure vix-go-
sucerdos appellata est.

6) Leg-out 188 und im Beatisikationsbreve daselbst 364: Merito igitak Iulia

Postel s.Joanni Baptistae de la salle aequata fuit, caiu ftugiferum pro pueris
institutum suo pro puellabas opeke eomplevit. Über die Unterrichts- und Erziehungss
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Was ihr Biograph mit berechtigtemStolz betont, das ist das wunder-

bare Gottvertrauen, mit welchem sie nach dem paulinischenGrundsatze
,,nichts habend, und alles besitzend«,1)den ersten Stein zum Gebäude

ihres Institutes legte. Dem Abbe Cabart, der aus der Verbannung in

England heimgekehrt,unter Ablehnung kirchlicher Würden sich aus-

schließlichden Werken der Frömmigkeitwidmete, zeigte sie als er sie
nach den Mitteln ihres Unternehmens fragte, die zarten Finger ihrer
Hand, um auf Arbeit und Armut hinzudeuten, mit denen ausgerüstet
sie kämpfenwolle. Jn den Gedankengang der Fragestellerin sofort sich
einlebend, erwiederte Cabart verständnisvoll: dann seien Sie uns will-

kommen.

Aus weiter Ferne winkte das Ziel, welchem die Jungfrau ent-

gegenstrebte, aber die Hindernisse, die es umgaben, dienten nur dazu,
ihren Mut zu verstärkenund ihre Hoffnung zu heben. Tränen, Seufzer,
Kämpfeblieben ihr nicht nur nichterspart, siewurden ihr in reichemMaße
zuteil. Man lese nur aufmerksambei Legoux die Kapitel 23—25 unter

den Titeln »Das Beispiel. Die Lehren: Güte, Festigkeit und Barm-

herzigkeit«,um inne zu werden, daß sich mit anscheinend geringen
Mitteln großeErfolge erzielen lassen. Jn der Sitzung der Depa-
tiertenkammer vom 30. Juni 1842 verkündete der Graf von Molå das

Lob der Madame Postel, Oberin der Schwestern der Barmherzigkeit,
»derenganzes Leben sich aus Betätigungender christlichen Caritas zu-

sammensetze.«Am 20. September 1842 erteilte Gregor XVI. dem

Verein die kanonischeBestätigung. Unter dem großen Kanonisten
Benedikt XIV. das Licht der Welt erblickend, ist die EhrwürdigeMutter

Postel im ersten Monat der Kirchenregierung Pius IX. am 16. Juli
1846 heimgegangen. Jm Breve der Seligsprechungvom 22. Januar
1908 rühmt Pius X. ihr nach, daß ihre engelgleicheReinheit nie auch
nur von der geringsten Makel berührtworden, und daß sie mit den

übernatürlichenGaben der Herzenskunde und Kenntnis der Zukunft
ausgerüstetgewesen.3) Unter den Jnschriften in St. Peter am 17. Mai

Grundsätzeder Brüder der christlichen Schulen vom hl. J. B. de la Salle handelt
in der »Bibliothekder katholischen Pädagogik«: Prof· W. A. Achilles theoretische und

praktische Methodik Nach dem Französischen übersetzt von Dr. Keller. Freiburg
(Herder) 1899.

1) 2 Kor. 6, 10. — 2) Legoux 214.

3) Leg-our 366. ltaque non miramur Dentn tnntas sune dilectae lautlos

snpeknia etiam doniz repondisso. Oooultu enim saepe detexit, intixnas bomjnum

Intebras sokntata, ad bonum krugem oos tovoonvit, future prnenovit no non

semel sopitis Sensibus in Deum rapta et oaelesti lnoe cireurndata visa fuit.
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sei jene hervorgehoben, welche die Fürsprache der Seligen für ihr

Heimatland beansprucht.1)
2. Weitere Kreise als die Feier vom 17. Mai zog die Beatifika-

tion der EhrwürdigenMagdalena Sophia Barat.2) Die Stifterin
des Ordens vom heiligsten Herzen Jesu hat glänzendeSpuren ihrer
Tätigkeit in Frankreich, Deutschland und Italien hinterlassen und ihre

entsagungsvollen Töchter setzenheute ihr Wirken fort wie in Europa,
so im fernen Westen in Amerika und im hellen Osten in Japan. Ge-

boren am 12. Dezember 1779 zu Joigny im Burgund teilte sie ihre
Heimat mit dem honigfließendenKirchenlehrer St. Bernard und dem

Adler von Meaux, Bischof Bossuet. Durch ihren Bruder, Priester
Louis Barat, zu höhererhumanistischerBildung emporgeführt,erlebte

sie, wie ihre Landsmännin Postel die trüben Zeiten der französischen
Staatsumwälzung,welcheihren Bruder wegen Verweigerung des Eides

auf die sogenannte bürgerlicheVerfassung der Geistlichkeit zu Paris
ins Gefängnis brachte. Bis zur Stunde waltet ein Dunkel darüber,
wie es ihm gelingen konnte, aus dem Dunkel des Kerkers seinen Ver-
wandten in Joigny die Bildnisseder beiden heiligstenHerzen Jesu und
Maria zu senden. Papst Pius X. ist dieseTatsachebedeutend genug er-

schienen,um ihrer im prächtigenBreve der Seligsprechungv.31.Jan.1908
Erwähnung zu tun. Jn der Verehrung derselben erblickt er einen

1) Civiltä cattolioa 1908. H, 613 Pjo X. P. M-

coelitum fast-is

Mariam Magdalenam Postel

sororum pro scholis christianis a- miserioordia

Matkem legiferam solemniter adseribente

Templo frequeates sueeedite cis-es

vjrgini Deo dilectae eo impensiores pokreeturae preees

Quo, dum exlex proterve debaeehatur improbitas
Greviora urgent disekimina.

2) 1. Vita della B. Maddalena soiia Bat-at fondatriee della soeietâ delle

religiose del saeko Cuore. Tratta dai processi di beatiücazione con prefazjone
dell’ Emmo Cardinale Domenieo Ferrata ponente della cause. Eikeime-, Moo-
grakia Zaubers-. 1908· 80. pag. XII. 699.

2. Breve compendio della vita della- Beata Maddalena soüa Barat. Firenze,
But-bera. 1908. 120. pag-. 186.

Z. Reeueil de pensees et de maximes de la Tres reverende Mel-e Mede-

lejne sophje Barat fondatrice de la soeietö du sacre Odem-, deeedee le

25 Mai 1865. Deuxieme edit. Leben der EhrwürdigenDienerin Gottes, Mutter

Magdalena Sophia Bat-at von Dr. L. P. J. Baunard. Aus dem Französischenüber-

setzt. 2 Bände. Regensburg Pustet1880· Eine Ausgabe in einem Bunde daselbst. 1884.

Lebensbild der EhrwürdigenMutter Magdalena Sophia Barat. Herausgegeben von

G. B. Zweite Aussage. Paderborn. Schöningh o. J. 120. XV. 227 S-
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Funken, dazu bestimmt, einen Feuerbrand im Herzen der ehrwürdigen
Dienerin Gottes zu entzünden.1)

Wie ein roter Faden zieht sich durch das Leben der Mutter

Barat, welche nach der geradezu wunderbaren Befreiung ihres auf die

Proskriptionsliste bereits gesetztenBruders rückhaltlosGott sichhingab,
die Teilnahme von Mitgliedern der Gesellschaft Jesu. Im Sinne
des großen Kardinals Bårulle, welchem Urban v111. den ehrenden
Beinamen eines ,,Apostels der heiligstenMenschheitChristi«zuerkannte,
schrieben die Jesuiten den Kultus des heiligsten Herzens Jesu auf ihr
Banner und berührten sich dadurch mit den höchstenJdealen der nach
Förderung der Ehre Gottes und Ausübung guter Werke lechzenden
burgundischenJungfrau. P. Varin, Mitglied der zu Hagenbrunn bei Wien

nach der Regel des hl. Jgnatius lebenden Väter der »Gefellschaftdes

heiligstenHerzens«,nachmals Mitglied der von Pius VII. am 5. August
1814 wieder hergestellten Gesellschaft Jesu, veranlaßteMagdalena
Sophia Barat zur Errichtung des Ordens vom heiligstenHerzen, mit

der Bestimmung, dessen Verehrung zu fördern und an der Bildung
und Erziehung des weiblichen Geschlechteszu arbeiten. An der Wiege
des Ordens am 21. November 1800 Gevatter stehend, besaß er eben-

falls hervorragenden Anteil an der Abfassung der Regeln und bewirkte

am 18. Januar 1806 (Petri Stuhlfeier zu Rom) die Wahl der Barat

zur Generaloberin. Ehrenvoll, ausdauernd unter Stürmen, welche ein

Mannesherz zu brechen geeignet waren, hat die Selige bis zu ihrem
Hinscheidenam 25. Mai 1865 die auf ihre Schultern gebürdeteLast
getragen.

Mit feinem Verständnis des von so vielen merkwürdigenTat-

sachen erfüllten Lebens erwähnt das Breve der Seligsprechungdie Zu-
sammenkunft der Seligen mit dem aus Fontainebleau nachRom heim-
kehrenden großen Papst Pius VII. zu Lyon im Monat April 1805.2)
Der Statthalter Christi reichte ihr die heilige Kommunion. Zum
erstenmal erhielt er in der ihr gewährtenUnterredung Kenntnis von

der Errichtung des neuen Ordens. Und wenn Pius X. auch nicht
ausdrücklichdie Abfassung der Regel mit dieser Unterredung hervor-
hebt, dann scheint er eine Beeinflußung derselben durch den Papst
wenigstens anzudeuten-h

1) Vita 688. Idao fkatet . . . in eakaerem conieotus est, duas illinc ims-

gines suuctissimi Iesu et Immaoulataa Mariae cordium ad suos munori misit·

Vgl. Nie-oh leles s. J., De rationibus festorum sanctjssimi Cordis Iesu at pur-is-
Simi Cordis Mariae libri IV. Bd. quiuta 2 voll. Oeniponte 1885.

2) Am Is. April 1805 erreichte Pius v11. Lyon. Vgl. Ilakio Rinieki s. J.

Napoleone o Pio VIL (1804—1813) und dazu meinen Bericht in den Histor.-Pol.
Blättern Bd. 138 (1906) 301—312. — Z) Vika 691.
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Wie dem auch sein mag: die Anhänglichkeitund Liebe zum

Apostolischen Stuhle bildet eines der glänzendstenBlätter im

Leben der Mutter Barat und half ihr, die über sie hereinbrechenden
Stürme überdauern. Ohne Personen zu nennen, beschreibt das Breve

Pius’ X. vom Bl. Januar 1908 diese harten Prüfungen durch ge-

häufte Jnfinitive mit dramatischer Lebendigkeit. FeindlicheMächte, be-

merkt der Papst, drängtensich ein. WillkürlicheAbänderungder Regeln
war ihr Werk. Zur Gründung neuer Häuserschritt man ohne Wissen
der Stifterin. Mit Rat und Tat ihr beistehend,mußten die Väter des

Glaubens in die Verbannung wandern. Dem Tode nahegebracht,hat die

EhrwürdigeDienerin Gottes in Demut und Gottvertrauen alle Hinder-
nisse überwunden. Endlich hat sie 1815 neue Regeln entworfen, bei

deren Abfassung die Väter der GesellschaftJesu, durch Klugheit und

Erfahrung hervorragend, erheblicheDienste ihr geleistet haben.1)
Jn den Jahren 1832, 1836, 1845 und 1850 hat Mutter Barat

in Angelegenheiten ihrer Genossenschaft Rom besucht, wo drei Päpste
sie mit ihrem Vertrauen, Gregor XVL sogar mit einem Besuche in
der malerischgelegenenVilla Laute, sie beehrten, und wo heute noch
diese Anstalt, wie das hochragendeKloster Trinitä dei Monti an ihre
gesegneteWirksamkeit erinnern. Zeugin der Julirevolution von 1830

und des Februaraufstandes von 1848 in der Hauptstadt Paris, emp-
fand sie bitter die Nachwehendes Sonderbundkrieges, der italienischen
Revolutionen von 1848 und 1860 durch die Verluste und teilweisen
Verwüstungen mancher ihrer Häuser. Unter ihren Niederlassungen
auf deutscher Erde ragen hervor Graz (1846), Blumenthal vor

den Toren der alten Kaiserstadt Aachen zu Vaals auf holländischem
Gebiete (1848) und Riedenburg im Vorarlberg (1863). Jn Rieden-

burg hat Gräfin Maria Anna zu Droste-Vischeringaus Münster in

Westfalen ihre Erziehung genossen,welcheam 8. Juni 1899 als Ordens-

frau vom guten Hirten und Vorsteherin des Klosters zu Oporto in

Portugal der Bekehrung der Gefallenen gewidmetes Leben beschloß,

nachdem sie in Folge ihrer wunderbaren Gesichte für Leo xIlL Ver-

anlassung zur Weihe der ganzen Menschheitan das heiligsteHerz Jesu
geworden war-Z)

1) Vita 693 Nov-as leges . . . jubere potuit, quibus in conscribondis in-

olyti Patres e societate Iasu, qua prudentia ac kekum usu Falls-rauh admodum

ei profuerunt.
2) MSqu T’setala.os, Le Pape Löon xIIL se- vie, son actjon religieuse,

politique et soeiale 3 vols. Rome 1906. Ausführlich von mir besprochenim Literar.

Handweiser 1907. Sp. 745— 750. Die betreffende Stelle in III, 494.
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Ausgezeichnet wurde die Feier der Seligfprechung der Ehr-
würdigen Mutter Barat durch die Teilnahme einer langen Reihe von

Oberinnen und Zöglingendes hl. Herzens aus Europa und Amerika,
durch die Zelebration des Pontisikalamtes in St. Peter l) (Sonntag
24. Mai durch den ErzbischofMsgr. Amette von Paris) und durch
eine aus zweitausend Pilgern bestehende Abordnung, welche dem Hl.
Vater die Glückwünscheder Katholiken Frankreichs zum goldenen
Priesterjubiläumdarbrachte. Dem letzterenUmstande ist die wirkungsvolle
Ansprache des Papstes am Samstag 23. Mai in der Sala Regia
zu danken, die wegen ihrer Hindeutung auf Mutter Barat in ihren
vornehmlichsten Stellen hier Mitteilung verdient. »Den Tros «, be-

merkte der Jubelgreis auf St. Peters Stuhl, »den ihr mir brachtet,
indem ihr hierher gepilgert seid aus allen Gauen Frankreichs, aus jenem
katholischenFrankreich, das immer an der Spitze gewesen ist, wenn es

sich um Kundgebungen zugunsten des Stellvertreters Christi handelte,
wird euch der Herr vergelten. Und um so größer ist meine Freude-
weil ichweiß, daß ihr nicht etwa hierhergekommenseid, in der Hoffnung,
zeitliche Wohltaten vom Heiligen Stuhl zu empfangen. Zu meinem

größten Leidwesen habe ich euch die größten Opfer auferlegen müssen,
und doch seid ihr zu mir geeilt und habt die Hülfeleistungeurer Re-

gierung abgewiesen, die versuchte,nachdem sie die Kirche zur Sklavin

erniedrigte, euchdem Statthalter Christi zu entfremden. Die Regierung
wollte nur scheinbareVorteile gewähren,Vorteile, die ein ebenso schein-
bares Vertrauen erweckt hätten,das jedenfallszum Nachteildes ganzen
Klerus ausgefallen wäre. Weh tut es meinem Herzen, daß ich mich
nicht in eure Städte, in eure Dörfer und Weiler hinbegebenkann, um

euch durch mein Beispiel zu beweisen, wie ich leiden würde für den

Glauben« Jhr habt mir einen herrlichen Beweis eurer Zuneigung, eures

Glaubens gegeben; es konnte ja auch nicht anders sein, weil ihr Kinder

seid jenes Landes, das bislang als die Erstlingstochter der Kirchegalt.
Wohl wünschteich, daß ihr in meiner Seele die Freude lesen könntet,
die ich in diesem Augenblickeempfinde. Wenn ihr nach Frankreich zu-

rückkehrt,erinnert eure Landsleute daran, daßder Papst immer mit ihnen
und für sie ist zum Wohl der ganzen Kirche. Die neue Selige, die

l) Civiltâ cattolica 1908 U, 616.

0 beata Magdalena sophia
Te novo redimitam kulgore cum venerautes prospicimus
id Hagitamus unioe priscam Gallorum üdem

·

nekario oppugnatsm molimiae Si quid apucl Deum vales

Tuearis fortiter, toveas impense patriae obsequens tust-.
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morgen feierlich zur Ehre des Altars erhoben wird, wird

gemeinschaftlichmit den anderen Heiligen und Seligen den Herrn darum

bitten, daß die Verirrungen von eurem Vaterlande abgewendet werden,

daß es vollkommen zum Glauben der Väter zurückkehre,gleichwie sich
der verlorene Sohn reuig zu den Füßen seines Erzeugers niederwarf.«

Mehrere Male mußteder Papst in seiner Rede innehalten, da ihn
die Rührung zu überwältigenschien; Tränen waren in seine Augen
getreten.!)

Auch dieser Seligen rühmt das Breve der Seligsprechung vom

31. Januar 1908 nach, daßsie mit der Gabe der Herzenskundeund der

Erkentnis der Zukunft und der Verzückungausgerüstetgewesen.2)
3. Wenngleichunter dem Druck der Zeitumständeleidend, besitzt

der ehrwürdigeOrden der P as s io nisten auchfür unsere Tage eine nicht
zu unterschätzendeBedeutung.3) Seinen heiligen Stifter, Paul vom

Kreuze, hat Pio nono durch dessen Kanonisation 1867 uns Jnahege-
bracht. Der Bischof von Macerata, Msgre Strambi, aus dem Passio-
nistenorden, harrt noch der Ehre der Altäre. Und wem wäre unbe-

kannt die merkwürdigeGestalt jenes schlichtenitalienischenPassionisten
Domenico Barberi, welcher durch eifriges Gebet und schwereBuß-
übungen trotz der bis in sein spätes Greisenalter ihm anhaftenden
Mangelhaftigkeitder englischenAussprache mit seltenem Erfolg an der

Bekehrung Englands gearbeitet hat. Jn der Nacht vom achten zum
neunten Oktober 1845 hat dieser Pater sogar einen Staatsstreich im

Reiche des Geistes vollzogen, indem er John Henry Newman durch
die Taufe in die katholischeKirche zurückführte.4)

Mit einer duftenden Blume hat Pius X. am Sonntag den

31. Mai 1908 den Garten der Heiligen bereichert in der Person des

Passionisten-LaienbrudersGabriel von der schmerzhaftenMutter, dem

er die Auszeichnung der Seligsprechung zuwandte.5) Geboren am

1) ijiltâ catt. 1908 Il, 619.

2) Vita 695. Qaik)pe quae intimas horninum latebras scrutans, ad krugem
eos revocaret, futura praenosoeret ao Saepenumero a sensjbus in divina abkipe =

retur. Vgl. über diese Zustände das klassischeWerk des Jesuiten Aug. Poulain (oom
Kardinal Steinhuber bevorwortet), Les gräoes cl’oraison. 5. ådit. Paris 1906 und

dazu Katholik 1906 lI, 69—71. — Z) Max Heimbucher, Die Orden und Kongrega-
tionen der kathol. Kirche 1906 Ill, 311 2.

4) Paul ThureawDangim La renaissunce catholique en Angleterre uu Xlxe

siecle. Paris 1899—1906. Vl, 320. Vgl. über dieses dreibändigeWerk meine Be-

sprechungen in den Hist.-Pol. Blättern Bd. 138 (1906) S. 367—377.

5) Vita del Beato Gabriele DelP Addoloratu Passionista· soritta cis-I

P. Germano di s. stanislao postulatore della causa Roma. ijogr. Pontiiiciu
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1. März 1838 zu Assisi als Sohn eines mit Mastai-Ferretti (Pius IX.)
und GioacchinoPecci (LeoX111.)befreundetenpäpstlichenBeamten, genoß
Sante Possenti eine humanistischeBildung und feine Erziehung.
Wenngleichfrei von schwerenFehlern, ging dem heranblühendenJüng-
ling ein Zug von übermäßigemFrohsinn nicht ab. Aber auch ihn er-

griff eines Tages ein machtvoller Zug von Weltflucht und Weltekel.
Und als nun beim feierlichen Umzug des aus dem Osten stammenden
Muttergottesbildes mit dem Namen Jcone im Dom zu Spoleto ein Licht-
strahl den vordem genuß- und ehrsüchtigenJüngling traf, war sein
Beruf für den strengen Orden der Passionisten entschieden.

Der Satz: vouloir c’est- pouvoir gilt schon im Gebiete rein natür-

licher Sittlichkeit. Vom Hauche der göttlichenGnade angeweht, fügt
der Mensch jene unentwegte Beharrlichkeit hinzu, die von Gott allein

herkommt. P. Gabriels Leben als Passionist ermangelte zwar jener
auffälligenZeichen,welchenman sonst im Leben der Heiligen begegnet.
Er ist einem bescheidenenVeilchen zu vergleichen, welches dem Auge
verhüllt ist, um so kräftiger und lieblicher aber den Geruchssinn be-

rührt. Seine Biographie überraschtdurch eine lange Reihe von Zügen,
die nur seiner unmittelbaren Umgebung erreichbar waren, aber durch
den Zauber der Demut und eines im Geiste der Passion geführten
Lebens viele Seelen entzückenwerden. Das achtzehnteKapitel offen-
bart den von den höchstenJdealen des christlichenLebens entflammten
Jüngling als Verkörperungdes vom hl. Paul vom Kreuz seinen
Söhnen aufgestelltenGrundsatzes: Carnem maeerent, sensus cohibeant.

Eine der zu seiner Ehre in St. Peter angebrachten Jnschriften stellt
den Seligen der genußsüchtigenJugend unserer Zeit als Beispiel heil-
bringender Buße auf-l)

Beim Schluß unseres Berichtes gedenken wir der Worte eines

edlen Mannes: Die größtenWohltäter der Menschheit sind die Heiligen
der katholischenKirche. —- Über die noch bevorstehenden Selig- und

Heiligsprechungsaktedes Jahres 1908 gedenkenwir später zu berichten-

delk Istituto Pio IX 1908. 80. pag-. IV, 165. The Life ot· Blessed Gabriel Pos-

Senii of our Lady of sonows of the Congregation of the Passion. By the Rev-

Nicholus Ward. c. P. lllustruted. 2s. 6d. net wogte-ge 3d.). London But-as-

02tes· 1908. Mit Vorrede von Kardinal Gibbons in Baltimore.

l) Civiltå cattoljcu 1908 II, 736. Beste Gabriel, hodie eoelitum honorem

odeptus, tot invenes miser-time ruentes mentis error-e voluptate cordis, tuam in

ödem recipe.

——W——
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XX l.

Die Libelli aus der Verfolgung des Decius.
Von Professor Dr. Aug. Bludau, Münster i. W.

Der Boden Ägyptens,der sich für die Kunde des gesamten Alter-

tums so außerordentlichergiebigerwiesen und durch die Papyrusfunde
verschiedenerDenkmäler der philologischen,historischen und theologischen
Forschung überaus kostbares neues Material zugeführt hat, hat uns

auch einigekostbare ehrwürdigeBlätter aus der Christenverfolgung des

Decius geschenkt,die wir, vorausgesetzt, daß sie wirklich von Christen
herrühren,nur mit innerer Ergriffenheit betrachten können; es sind
libezzi Zibellaticomw Im Jahre 1893 nämlichwurde die christliche
Welt durch die Kunde überrascht,daß ein direkt behördlichunterzeich-
netes Original eines solchen Libellus aufgefunden sei. Seitdem sind
bis jetzt noch vier solcher Scheine, allerdings stark zerfetzt und in sehr
wichtigen Stellen Lücken zeigend, im trockenen Sandboden und in den

Schutthalden entdeckt worden. Sie gestatten uns einen näherenEin-

blick in den Apparat und das Getriebe der Christenverfolgung unter

Deeius, die an Grausamkeit und Planmäßigkeitalle früherenweit über-

traf, und lehren uns die Angaben bei Cyprian, Dionhs von Alexand-
rien, Gregor von Nyssa und in den Märtyreraktenbesser verstehen.
Deshalb mögen die fünf Originaldokumente in der Reihenfolge, wie

sie C. Wes sely kürzlichzusammengestellthat,1) hier vorgeführtund ge-

würdigt und die aus ihnen zu erhebenden Momente zusammen mit den

anderweitigen Nachrichten zur Schilderung jener Verfolgung und be-

sonders zur Bestimmung des Verfolgungsediktesverwertet werden.

1. Papyrus aus dem Fajum vom 14. Juni 250 (Wien).
Das mehrfach gefaltete Blatt, 21,2 cm hoch und 6,5 cm breit,

befindet sich in der Sammlung Wes selys. Es ist eine an die Be-

hördegerichtete Eingabe, ausgesetztvon einem Schreiber, der den Text
mit dem Datum bis zu Ende geschriebenhat, und unterzeichnet von

behördlichenPersonen. Jch gebe den griechischenText nach Wesselys
Publikation.2) Die aufgelöstenAbkürzungensind in runde, die Lücken

im Papyrus in eckigeKlammern eingeschlossen;Akzente, Spiritus- und

Jnterpunktionszeichenfehlen natürlich in dem Original.

1) Les plus mirs-»F Momenten-s cl« Christicmisme öcrits sm· Perlen-Orts
chrtroZogicr Orten-alle eck. Gnan et Nan IV, 2), Paris 1906, 112—124.

2) A. a. O. 113 f. Z. 6 l. gis-I,Z. 16 l. Fuaiäxavra9 Z. 15 l. eidokrsix
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Verfolgung des Decius.

An die zur Kontrolle der Opfer ge-

wählte Kommission-
Von Aurelia Kamis aus dem Dorf

Philagris, wohnhaft im Dorfe Theadelphia.

Jch habe immer geopfert den Göttern

und auch jetzt in eurer Gegenwart habe
ich den Verordnungen gemäß geopfert und

Trankopfer gespendet

und von dcm Opferfleisch genossen
Deshalb auch bitte ich euch, das unten

zu bescheinigen. Lebt stets glücklich!
Wir, Aurelios Serenos und Aurelios

Hermas, haben euch opfern sehen-

Jm. 1. Jahre des unumschränkten

Kaisers Gajus Messius Quintus Traja-
nus Decius, des frommen, glücklichenehr-
würdigen, (Pius, Felix. Augustus), am

21. des Monats Payni.
Eine Frau mit Namen Aurelia Kamis ist die Bit·tstellerin.

Zum Namen vergleicht Wessely Kaqu Sohn des Harphaesis in

Teptunis Papyri1, 118, 5, Kape(u) und Kauyocc bei Spiegelberg,
ägyptischeund griechischeEigennamen S. 47.1) Sie handelt selbständig,
ohne Vormund und Beschützer,wie es nach römischemRecht gebräuch-
lich war, das die Frauen auf Grund des Privilegs des ins libeyomm

von der Mein dispensierte. Wiederholt nehmen Frauen in Ägypten
dies Recht für sich in Anspruch.2) — Geboren ist sie in Philagris und

wohnt jetzt nicht fern von ihrem Geburtsort in Theadelphia; das sind
zwei Dörfer im Fajum. Theadelphia lag an der Stelle des jetzigen
Harit, im Südwesten des Fajum, in dem Themistesbezirk des

Arsinoitischen Gaues.s) Vor der Kommission ihres Wohnortes wohl
erscheint die Bittstellerin. Die obrigkeitlichenPersonen heißen beide

Aurelius. Nach dem Erlaß der consrimtio Antonina im J. 212, die

allen Untertanen das römischeBürgerrecht verlieh, legte man sich das

römischename-« gen-die Aurelius und Aurelia mit Vorliebe vor dem

einheimischenägyptischenoder griechischenNamen, gleichsam als prac-

namen, bei. Zu den Namen des Kaisers vgl. Eckhel, Doctrina mem-

mowm Meter-um V11, 346.

1) Leipzig, 1901. — 2) Siehe Wes sely, Wiener Studien zur Klassischen
Philologie XXIV (1902), 115.

Z) Wessely, Topographie des Faijum in Denkschrift d. Kais. Akad. d. Wiss.;
phil.-hist. Kl. L. (1904), 69, 156.
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2. Papyrus aus dem Fajum vom 25. Juni 250 (Berlin).

Das Blatt in der großen Sammlung von Brugfch, die in das

Berliner Museum als kaiferliches Geschenk gekommen ist, befindlich
(N. 287), ist 20,5 am hoch und 8 cm breit und von Fritz Krebs in

den Sitzungsber. der Kgl. Preuß. Akad. d. Wissensch.30. Nov. 1893

(XLV111), 1007—1014 veröffentlicht.Auch hier sind zwei Handschriften
zu unterscheiden, die des geübtenSchreibers in Z. 1—16 und 20—24

und die des Beamten Z. 17—19 in groben, eiligen Zügen. Es wird

genügen,wenn wir von dieser und den folgenden Urkunden uns auf
die Wiedergabeder Übersetzungder Texte bei Wessely beschränken.

»An die zur Kontrolle der Opfer gewählteKommission des Dorfes Alexander-

insel. Von Aurelius Diogenes, des Satabus’ Sohn aus dem Dorfe Alexanderinsel
(5) ungefähr 72 Jahre alt, eine Narbe an der rechten Augenbraune. Jch habe
immer geopfert den Göttern und auch jetzt in eurer Gegenwart habe ich (10) den

Verordnungen gemäß geopfert und Trankopfer gespendet und von dem Opferfleisch
genossen und ich bitte euch, das unten zu bescheinigen. (15). Lebt stets glücklich!Jch,
Aurelius Diogenes, habe die Gingabe gemacht. Ich, Aurelius Syrus, habe den Dio-

genes als opfernd mit uns eingeschrieben, als Teilnehmer (-.ow(»v6;). Jm 1. Jahr
des unumschränktenKaisers Gajus Messius Quintus Trajanus Decius · .. am

2. Epiphi.«

Das Dorf Alexandronesos lag auf einer Jnsel der Faijumer
Seen im Themiftesbezirk nahe bei BspvmäzAikiazoC also vielleicht
nördlich von Las-«ei-Ba-«ät.1) Das Signalement des Bittftellers
Diogenes ist genau angegeben wie in juridischen Urkunden. Sein
Vater hat Satabus geheißen,ein in dieser Zeit in der Umgebung des

Dorfes sehr gewöhnlicherName. Als besonderes Merkmal zur Iden-
tifizierung der Persönlichkeitist die Narbe angegeben. So heißt es in

Digest. Tib. XI tit. IV de fragst-kais 1, 8: »Unter den Kennzeichen
find auch Wunden zu verftehen.« Wie auch sonst findet sich das

asoysrsirusraH mit dem der Beamte die Urkunde zu beglaubigen
pflegt. Das non-runde (Z. 19) wird sich nicht auf Diogenes be-

ziehen, der ein »Opfergenosfe«geworden sei,2) sondern auf den Be-

amten und soll ihn als Mitglied der Kommissionqualifizieren.

3. Papyrus aus Oxyrhynchus vom 13. Juni 250 (Oxford).
Das Blatt, 15,5 cm hoch und 7 cm breit, stammt aus dem

1) Wes s ely, Topogr. 33. — Siehe auch Wessely, Karanis und Sokno-

paiu Nesos in Deutsch-«d. Kais. Akad. d Wiss.; phic.-hist. Kr» vaIt (1902),
136——139.

2) So Wes fely, der xoivwvdx zuerst in V. 19 wieder-hergestellthat.
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alten Oxyrhynchus und ist von Grenfell und Hunt im Jahre 1904

publiziert worden.1)
»An die über die Gaben und Opfer der Stadt Gesetzten. Von Aurelius s. . .]

thion, Sohn des Theodoros, dessen Mutter ist (5) Pantonymis, aus derselben Stadt

stammend. Jch habe stets geopfert und Trankopfer gespendet den Göttern und noch
jetzt habe ich in eurer Gegenwart (10) den Befehlen gemäßTrankopfer gespendetund

geopfert und von dem Opferfleisch genossen zugleich mit meinem Sohne Aurelius

Dioskorus und meiner (15) Tochter Aurelia Lais. Jch bitte euch, mir das unten zu

bescheinigen. Jm l. Jahr des unumschränktenKaisers Gajus Massius Quintus . . .

Der 20. Pain . .

Es folgte wohl die nicht mehr vorhandene Unterschrift des Be-

amten.

Die Stadt Oxyrhynchus, das heutige Belmesa in Mittel-

ägypten, ist bekannt; sie hatte eine aus Griechen und Einheimischen
gemischteBevölkerung,und auch ein Judenviertel fehlte nicht.2) Die

Familie, die der Libellus uns vorführt, trägt lauter griechischeNamen.

Die Unterschrift ist nicht mehr zu erkennen, und so wissen wir nicht,
ob sie die Bescheinigung des Bittstellers Aurelius enthielt oder jene
der Kommission.

4. Papyrus aus dem F aijum (Wien).
Von diesem, in der Sammlung des Erzherzogs Rainer in Wien

befindlichen Papyrus gab zuerst Wes sely Nachricht im Anzeiger der

Kais. Akad. d. Wissensch.zu Wien, Phil.-hist. Kl. 3. Jan. 1894 (XXX1),
S. 4. Der Papyrus ist arg verstümmelt;aus 5 Stückchenund Fetzen
mußte er rekonstruiert werden.

»An die zur Kontrolle der Opfer gewählte Kommission des Dorfes Philad-
elphia. Von Aurelius Syros und Pasbes feinem Bruder und Demetria und Sara-

pias (5) unseren Frauen, außerhalb der Bannmeile. Wir haben immer geopfert den

Göttern und auch jetzt in eurer Gegenwart haben wir den Verordnungen gemäß so-
wohl Trankopfer gespendet als auch von dem Opferfleische genossen. (10) Und wir

bitten euch, das unten zu bescheinigen. Lebt stets glücklich!Wir, Aurelios Syros
und Pasbes haben diese Eingabe gemacht. Jch, Jsidor, habe für die der Schrift
Unkundigen geschrieben.«

Das Dorf Philadelphia liegt im Heraklidesbezirkdes arsino-
itischen Nomos, nordöstlichim Fajum, in der Nähe der jetzigenStadt

l) Oxyrlexmcsms Pakt-« IV, London 1904, 49, Nr. 658·

2) Siehe Oøyrhynolms Paps-« I, London 1898, Nr. 100 (133 n. Chr., wo

ausdrücklichdie kacpoöoq prrnios Juni ’louöouu-.fstz vor der Stadt erwähnt
wird. Zu Rufins Zeit hatte die Stadt 12 Kirchen; s. Harnach Die Mission und

Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten2 Il, Leipzig 1906,
140, 143·



Die Libelli aus der Verfolgung des Decius. 177

Er. Etwas-sit Der Ort ist bekannt aus der Ptolemäerzeitbis ins

4. christlicheJahrhundert.1) Mit einer ganzen Familie macht uns

diese Urkunde bekannt, die da besteht aus zwei Brüdern und ihren
Frauen. Wie bei der Schätzungmacht das Familienhaupt die Angabe
für das ganze Haus. Die Bittsteller waren ääwnuxskrai (Z. 5), d. h.
sie wohnten vor dem Tore des Städtchens. Man findet wirklich das

Tor von Philadelphia in Quittungen über Jmport und Export er-

wähnt.2) Die beiden Brüder haben nicht ihre Namen eigenhändig
unter das Gesuch gesetzt. Denn sie konnten nicht schreiben. Ein ge-

wisser Jsidor hat für sie die Bittschrift unterzeichnet. Die Bescheini-
gung des Kommissionsmitgliedesund das Datum am Schluß sind ver-

loren; der Libellus ist sicher im J. 250 geschrieben.

5. Papyrus aus dem Fajum (Alexandria).
Über dieses in der Papyrussammlung des Museums zu Alexand-

ria befindlicheBlatt (11 X 7,8 em) hat zuerst Lotti aus dem 2. Kon-

greß christlicherArchäologen zu Rom im Frühjahr 1900 Mitteilung
gemacht-H)Es ist jüngst von Brerria publiziert worden.4) Die

Ubersetzungdes Textes lautet:

»An die zur Kontrolle der Opfer gewählteKommission. Von Aurelia Am-

monus (5) des Mystes Tochter, Priesterin des dreimal großen,ewig lebenden Gottes

Petesuchos und der in der Mörisstraße verehrten Götter, wohnend in der Möris-

straße. Jch habe immer (10) den Göttern geopfert, und auch jetzt habe ich den Ver-

ordnungen gemäß und in eurer Gegenwart Speise- und Trankopfer dargebracht (15)
und von dem Opferfleischegenossen und ich bitte dies durch die Unterschrift zu be-

scheinigen.«

Hier bricht die Urkunde ab, die in ihrem vollständigenZustande
noch die Namen der Opfervorsteher und die Beglaubigung des Jn-

haltes aufgewiesenhaben wird. An ihrem Kopf bietet die Urkunde

den Rest einer Zahl, was sonst nicht beobachtet wurde. Daraus

können wir schließen,daß solche Bescheinigungenvon Amtswegen ge-

sammelt, mit fortlaufender Zählung versehen, durch Leimung zu Rollen

vereinigt und so ins Archiv gegeben wurden, während wahrscheinlich
eine Abschrift in den Händen des Petenten zurückblieb. Jedenfalls

1) Wessely, Topogr 153 ff. — 2) Wessely, Topogr. 154.

Z) Atti del 110 Congresso interner-sonde- cki lereoloyia Orts-Hauer 1902,

P- 3983 1900 P« 134: vgl. Sehmour de Rirri, Bei-. des Eteokles Gras-ques, Zuz-

letiu papgrologigue 1901, 203·

4) Ethik-tin ele la weis-TM arcüäoloyigueckQlZecrcchrig New-«- särie, (1907)

T. II fase. 1 Nr. 9; vgl. C. Wessely, Anzeiger der Kais. Akad. Wissensch.in

Wien, Jahrg. 1907 Nr. 25, S. 152 ff.

aqkhotik 1908. g. Heft. 12
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verdient es Beachtung, daß gerade diese Urkunde sich durch den Ver-

merk der Aktennummer an der Spitze von den andern Libelli abhebt.
Das Dokument stammt aus der Stadt Arsinoe, Krokodilopolis

in griechischerZeit, jetztMedjnet el-F’ajüm. Die Eines-ero c: Morsps OF

und das Moeris-Quartier (äv MosjpsH åv UT Möpi) in Arsinoe ist
uns aus der Papyri hinlänglichbekannt-I) Jm vorliegendenPapyrus
erfahren wir das Detail, daß Petesuchos, ein Wassergott im Fajum,2)
und seine oowaoi ssosl ihren Tempel im MoerissQuartier der Stadt

besaßen. Auch die Namen Ammonios, Ammonia . .
., Mystes,

Mysthes finden wir in Arsinoe häufig.3) Auffallend ist, daß die heid-
nische Priesterin sich die Korrektheit ihres religiösen Verhaltens be-

scheinigen läßt; sie muß wohl das Mißtrauen der Behörde auf irgend
eine Art erregt haben, wenn man eine besondere Opferhandlung von

ihr verlangte.
Die Urkunden sind einander sehr ähnlich,so daß an ihrer engen

Zusammengehörigkeitals Aktenstückeaus dem Jahre 250 nicht zu

zweifeln ist. Alle sind nach einem bestimmten Schema wohl von

prosessionsmäßigenSchreibern aufgesetzt. An der Spitze steht die

Adresse; die Gesuche sind gerichtet an die Kommission des betreffenden
Ortes, der die Kontrolle über anbefohleneOpfer obliegt. Dann nennt

sich der Petent und gibt seine Personalien bis herab zu den Identi-
tätskennzeichen(vgl. Nr. 2) an. Die Eingabe selbst zerfällt in zwei
Teile. Der Bittsteller erklärt, was er immer getan hat (ås’s . . .

Zieräxsootzin Nr. 5 sogar åsi . . . öcsräxsooi röv Biw) und was er

jetzt in Gegenwart der Kommissionden (kaiserlichen)Befehlen gemäß
getan hat. Wie früher hat er auch jüngst vor ihr entsprechend den

Vorschriften Tieropfer oder Weihrauch dargebracht, die Libation ge-

spendet und von den Opfern gekostet. Er bittet dann die Kommission,
ihm dies zu bestätigen.Da die Eingabe von fremder Hand geschrieben
ist, unterzeichnet sie der Deklarant eigenhändig,wobei er sich des Perf.
ånröäöwxa (»ichhabe eingereiht«)bedient, so in Nr. 2. Jn Nr. 4

findet sich noch die prokuratorischeUnterschrift für die beiden männ-

lichen Petenten, die selbst nicht schreiben können, von einer anderen

l) S. Wes sely, Die Stadt Arsinoe in griechischer Zeit im Sitzungsber. d.

Kais. Akad. d. Wissensch. phi1.-hist. KI. Cva, 4, 1902, S. 31. 32.

2) Siehe über diese Lokalgottheit Zeitschr. f. ägypt. Sprache 1883, 164; 1884,

136—139. Auch in den Ägypt. Urkunden aus den Königl. Museen zu Berlin l,

Nr. 124 vom Jahre 187f8 lesen wir von Seen-O ispsi.sq llsrsooäzou dsoö

FeYonou oisiTusoin

«3)S. Wessely, Die Stadt Arsinoe 2, 5 ff.
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Hand als der flinken Kursive des Schreibers der Eingabe. Die Kom-

mission oder eines ihrer Mitglieder setzte endlich unter die Bittschrift
das »Visum« zur Beglaubigung. Die Datierung stammt wieder von

der Hand des Schreibers (Nr. l, 2, 3).

Daß die aufgesundenen Libelli mit der Christenverfolgung des

Kaisers Decius (249—251) in Zusammenhang stehen, wird allgemein
anerkannt. Die Beweggründezur Verfolgung waren wohl religiöser
und politischer Art.1) Erfüllt von der Pflicht den Kult der Staats-

götter zu hüten und beseeltvon dem Wunsche sich ihre Gunst bei seinen
Unternehmungen zu sichern, wollte der von altrömischemGeiste ge-

tragene Kaiser die Götterseindezum alten Gottesdienste zurückführen.
Die christlicheReligion mit ihrer strafer kirchlichen und sozialen
Organisation erschien ihm unvereinbar mit der Einheit und der Er-

haltung des Staates, und ihre intensive und extensive Ausdehnung
dünkte ihm gefährlichfür das römischeJmperium.

Wohl noch im Jahre 2492) erließ er ein Edikt, welches forderte,
daß alle die Götter verehren sollten; diejenigendie sichweigernwürden,
sollten mit Zusprechenund Drohungen, mit verschiedenenPeinen und

Qualen dazu gezwungen werden. Der Wortlaut des Ediktes ist uns

zwar nicht überliefert,aber sein Inhalt ist uns im wesentlichen be-

kannt. Neben diesem ersten Edikt werden wir noch andere Edikte oder

Ausführungsbestimmungenanzunehmen haben, wie denn auch Cyprian
ep. 55, 9 und Orosius (VlI, 21) sprechen von gesehm fes-Mich Pro-

posita aciveysecs Mangeme M eckicm wes Heiles (ech. Bom. ep. bei

Cyprjan ep. 30, 3), Und in den Libelli Irpooraxüävra (Nr. 1,4),
npoorsrajkräva (Nr. 2) und xsxeuöävra (Nr. 3, 5) genannt
werden. Erlassen wurde das Verfolgungsedikt wohl nicht allzu lange
nach dem Regierungsantritt (Sept. 249) des Kaisers. Dionys von

Alexandria3) schreibt an Bischof Fabian von Antiochien:4) »Alsbald

l) Siehe Allard, Histoire des Persäcsutions pas-dem- Za premsiåyemai-te

d« »ein-Ame sie-Ze, Paris 1886, 267 ff.; Linsenmayer, Die Bekämpfung des

Christentums durch den römischenStaat bis zum Tode des Kaisers Julian (363),

München1905, 129 f.; Schoenai ch, Die Christenverfolgung des Kaisers Deeius,
Jauet 1907, 23 ff.; Deichsan Histoire ans-Heime de PEYisse l (4e eri.), Paer

1908, 367 f. — 2) Siehe Schoenaich 7.

Z) Vgl. Dionys von Alex. bei Euseb. li. e. VI, 40. 2: Tos nor-»inÄäzrov irr-ori-

HEVTOSZWTFOZZ41, 1 seh Bacilinov npäcranuz 41, 10 so Mehrwka Gregor von

Nyssa, 0Mts M Greg. Thaumat (Migne 46, 944): npöcraykxaz Cypr. »J. 22,
2: praeoeptvm imperatorisz Mai-r- u. Pionii 3, L: ri) Zioiraykraroö aüronpoiropog
Oe nsxeüei öFöitzEnidiisiv roTe deckt-.

4) Bei Euseb. h. e. Vl, 41, 9.

128
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(eösäwc) erhielten wir die Nachricht von der Veränderungjener uns

so wohlwollenden Regierung (Philipps) und die Furcht vor der gegen
uns ausgestoßenenDrohung steigerte sich in hohem Grade; und schon
war auch das Edikt da.« ÄhnlichLaktanz (rse may-. pers. 4): ,,er

fing sofort (pr0tinus) an, gegen Gott zu wüten, um auch sofort herab-
zustürzen«. Auf den Monat Dezember weist auch der Brief Cyprians
(ep. 37, 2) hin. Bereits ein Jahr war nach der Einkerkerung der

römischenBekenner, deren Standhaftigkeit der Bischof seine Bewunde-

rung zollt, vergangen; sie befanden sich bereits im Gefängnis, als »die
aufgehende Sonne und der sinkendeMond die Welt beleuchteten«,d. i.
am 21. Dezember 249z nunmehr aber ist »die himmlischeWürde mit
der Herrlichkeit einer jährigen Ehrenstellung«in ihnen bezeichnet und

»hat schonden dahinrollenden Kreis eines wiederkehrendenJahres durch
die lange Dauer des siegreichenRuhmes überschritten.« ,,Vergangen
ist ein Winter, ein Frühling, ein Sommer, und nun ist es draußen
Herbst, die Weinernte wird draußen gekeltert und die Traube in

Keltern getreten, um nachher die Becher zu füllen«. Auch der Wechsel
der Amtspersonen, die am 1. Januar eintrat, steht noch bevor (»mögen
nun die Magiftrate, die Konsuln und Prokonsuln gehen und sich mit

den Abzeichen ihrer Jahreswürden und mit den zwölf Rutenbündeln

brüsten«). Der Brief ist demnach nicht Anfang Januar 251 wie

Nelke1) u. a. meinen, geschrieben,sondern im Dezember 25(). Schon
im Januar 250 befanden sich Christen jeden Geschlechtes und Alters,
Frauen und Kinder im Kerker zu Karthago, wie wir aus dem Briefe
Cyprians HI. 6, 2) ersehen, und vorher schon, vor der Publikation des

Ediktes, wohl noch im Jahre 249 ist der Bischof, als sich die ersten
Ausbrüche der Erregung im Pöbel zeigten und er selbst durch sein
Bleiben eine Gefahr für die Gemeinde und so Ursache einer allge-
meinen Verfolgung geworden wäre, in die Verbannung entwichen(eI) 7).
Der Ausbruch der Volksbewegungin Karthago war jedenfalls der dem

Edikt vorangehende Vorbote der Verfolgung, hervorgeruer durch das

Vorgehen des Kaisers gegen die Christen in Rom oder durch die Kunde

von der bereits in Rom erfolgten Verkündigungdes kaiserlichenEdiktes.

Welchen Jnhalt hatte das Verfolgungsedikt?
T i lle m o n t 2) erwähntin der Geschichteder DecianischenChristen-

verfvlgung ein 1664 von Bernardus Medonius in Touloufe ge-

l) Die Chronologie der Correspondenz Cyprians, Thorn 1902, 48; Harnack,
Die Chronologie der altchristlichen Litteratur bis Eusebius Il, Leipzig 1904, 340 . .

2) Mämoires Pom- sewir å l’ Iris-atra eeclästastignedes Six premiem stät-les

Ill, 2, Brucrelzes 1699, 130—132,400—404.
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drucktes Edikt des Kaisers Decius.«) Der Herausgeber, ein gelehrter
Humanist, will es von einem Freunde erhalten haben, der es aus sehr
alten Handschriften auszog. Da Tillemont die Urkunde nicht abge-
druckt, sondern nur über ihren Inhalt referiert hat, wissen wir über

die Herkunft des Stückes nichts. Innere Jndizien und die auffallende
Übereinstimmungdieses Ediktes mit einem viel kürzerenin den unechten
Akten des hl. Merkurius (24. Nov.) 2) machendie Vermutung Aub e ’ s z)
sehr wahrscheinlich,daß es weiter nichts ist, als die nach diesem ange-

fertigte Stilprobe eines humanistischenGelehrten oder eine dreiste
Fälschungdes Medonius selbst-

Da uns der Wortlaut des Ediktes somit nicht überliefert ist,
sind wir für die Eruierung derselben lediglich auf die kirchlichenund

profanen Schriftsteller, die Märtyrerakten und die aufgefundenen Libelli

angewiesen. Eine Rekonstruktion des Ediktes versuchte H arn ack (Theol.
Litztg. 1894, 41) auf Grund des im Herbst 308 von Maximin dazu
erlassenen Ediktes,4) für welches das erstere vorbildlich gewesen sei.
Es hätte seinem Kerne nach etwa folgende Fassung gehabt: edc ((3s-o-
paari) arti-Tag bis-Spa: Zinn-TuvaiäivKai- oivcårmg Icai oiöroicx Ortes-ta-
Cloic Musi, Besen- xai onävöeiv aörGV re åsepLBGcer Borsin äng-

Tsüaosaczsses bestimmte also, »daß alle Männer, Weiber, Sklaven,
selbst Säuglinge Schlacht- und Trankopfer darbringen und von dem

Opferfleisch selbst wirklich kosten sollten.«
Zu diesen Bestimmungen seien im Edikt des Decius noch zwei

andere gekommen, nämlichdie Anordnung der Verstärkung der lokalen

Behörden durch eine Kommission von fünf Männern und die An-

drohung von schweren Strafen für die Beamten, welche in der Aus-

führung des Ediktes lässig sein würden. Gerade den neuentdeckten

Libelli verdanken wir es, daßwir es nun genauer kennen. Auf Grund

des Quellenmaterials läßt sich in der Tat dieseAuffassung im wesent-
lichen aufrecht erhalten.

Das Edikt verfügtezunächstden förmlichenOpferzwang aller

Christen. Es enthielt wahrscheinlichden Befehl, daß in den einzelnen
Städten die verschiedenenBezirke und Familien nach einer gewissen
Reihenfolgean den eigens für diesen Zweckveranstalteten Opfern und

Opfermahlzeitenteilnehmen sollten. Von Neu-, onst-Sein sue-ri-

1) Decii August-i edicmm contra- Cbssistianos a Bewe. Meckonio einem-»
Tolosse 1664- — 2) Siehe die Acta nach Surius bei Migne 116, 269 f.

Z) IX ägcise et »m- ckans Ia seen-use most-ei cl« lIIe steck-, Paris 1885, 16;

vgl. Schoenaich Il. — 4) Bei Euseb. de mass-. PalaeM IX, 2.

ö) Die Rekonstruktion des Ediktes bei Aubö 15 ff., 23 ist verfehlt.
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now-; thuyäyscariist in den Papyri, bei Cyprian, Dionys von Alexandria
Gregor von Nyssa wiederholt die Rede. Die Opfer wurden in Karthago
(und ähnlichin Rom, vgl. den Brief des Celerinus an Lucian bei

Cypr. ep 21, Z) in der Regel auf dem Kapitol gefeiert, welches das

Zentralheiligtum darstellte (Cypr. de lag-a 8, 24). Karthago und

mehrere Städte Afrikas hatten, wie alle Städte, die den Titel ooloniae

trugen, einen Tempel dieses Namens, welcher dem Kalt des Jupiter
und der Juno geweiht war und vielleicht an einer das Forum über-

ragenden Stelle lag.1) Daselbst brannte wohl jeden Tag vom Morgen
bis zum Abend das Opferseuer auf dem Altare,2) »den man mit häß-
lichem Gestank riechen und rauchen sah« (eie lag-m 8). Die Reichen
brachten Ziegen und Schafe oder Rinder als Opfer Ums-ich »so-May
herbei: ,,wozu bringst du, Elender, eine Opfergabe mit dir, wozu ein

Schlachttier, um es darzubringen? Du bist selber als Opfergabe,
selber als Schlachttier zu den Altären gekommen, du hast dort dein

Heil geopfert, hast deine Hoffnung, deinen Glauben in jenemunseligen
Feuer verbrannt« (de laps. 8). Die Armen begnügtensichwohl damit

Weihrauch in das Opferfeuer zu streuen; Cyprian nennt ep. 55, 2

»Räucherer«(thuriticati).9) Alle opferten mit verhülltemHaupte, das

mit einem Kranze geziert war. Cyprian de laps. 2 erwähnt »die ver-

ruchte und unselige Binde, womit dort die Sklavenhäupter (capita
captiva) der Opfernden verhülltwurden«, ebenso nennt er den Kranz,
womit der Opfernde sich schmückte,»Krone des Teufels«. Bei den

Opfern fand regelmäßigeine Libation statt, wie die Libelli sie er-

wähnen. Auch das Essen von den Opfergaben wird verlangt worden

sein. Das bezeugen für Karthago und Rom Cyprian (ep. 16, 2; 20,

2; 31, 7; 55, 14; 59, 12. 13,· ep. Rom. bei Cypr. ep. 30, Z; de

laps. 10, 15, 22 24 25 28, 35), für Smyrna das Martwdum
s. Mem-H (11, 4; vaI1, 5. 13), für Ägyptenunsere Libelli (e«1»

ispsiwv Füsse-us Wenn bei Eusebius und bei Gregor von Nyssa
auch vom Essen des Opferfleischeskeine Rede ist, so folgt daraus noch

1) Vgl. G ellius, Nov-. ate. XVI, 43: Ermi- coloniae quasi efyizyiespar-

vae populi Roma-Hi eoque iure habe-baut theatra, thermas et capitolia.
2) Siehe die Schilderung bei Allard 813 f.
Z) Linsenmayer 133 A. Z verweist auf Gemme-dient Cassin. »pol. v. 815:

Praecipiunt guogne simulacyss May-n zum-»den Nach den Untersuchungenvon H.
Brever s. J., Kommodian von Gaza (Forsch. z. christl. Liter.- und Dogmengesch.1v,
1. 2), Paderborn 1906, ist aber dieser Laiendichter nicht ein Zeitgenosse Cyprians,
sondern lebte in der Mitte des 5. Jahrhunderts-, also rund 200 Jahre· später.

-4) v. Gebhardt, Ausgewählte Märtyrerakten und andere Urkunden aus der

Verfolgungszeit der christlichenKirche, Berlin 1902, S. 97, Ul.
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nicht, daß es im Edikt nicht gefordert worden ist.!) Gerade weil das

Opfermahl etwas Gewöhnlicheswar, brauchten sie desselben nicht Er-

wähnung zu tun. — Bei der Opferdarbringung mußten die Christen
auch eine Formel sprechen, durch die sie den Glauben an Christus ab-

leugneten. Wenigstens fragt Cyprian (de tax-s 8) den Gefallenen, ob

. . . ihm nicht die Zunge erstarrt, nicht das Wort steckengeblieben sei:
»vermochtees ein Diener Gottes, sichdort hinzustellenund zu sprechen
und Christo zu widersagen,er, der früherdem Teufel und der Welt wider-

sagt hatte?« Diese formelle Verleugnung Christi wird aber im Edikt

nicht besonders angeordnet worden sein; vielleicht war eine Bestim-

mung hierüber in die Jnstruktionen für die Beamten aufgenommen.
Wenn Decius auch sein Hauptaugenmerk auf die Mitglieder des

Klerus, namentlich auf die Bischöfe,richtete (vgl. Cypr. ep. 55, 9), so

betraf doch das Edikt nicht etwa bloß sie, sondern die ganze große
Masse der Gläubigen ohne Unterschied des Alters und Geschlechtes.

Gregor von Nyssa bemerkt (p. 945): »Man hatte kein Mitleid mit

den Unmündigen,keine Ehrfurcht für das Alter; keiner Achtung vor

der Tugend waren die Haßerfülltenzugänglich,sondern wie bei der

Crstürmungeiner Stadt war jedes Alter den Feinden preisgegeben,
nicht einmal den Frauen konnte die natürlicheSchwäche ihres Ge-

schlechtesdie Befreiung von solcher Drangsal verschaffen, sondern ein

Gesetz der Grausamkeit galt für alle.« Wurden doch sogar Kinder

beiderlei Geschlechtes in zartestem Alter zu den heidnischenOpfermahl-
zeiten herbeigeschleppt;vgl. Cyprian de des. 9, 25. Cyprian (de Zug-e2)
preist ausdrücklichdie jugendliche Schar standhafter Bekenner: Jung-
frauen und Knaben, welche an Tugenden über ihre Jahre hinaus sind.

Die gewöhnlicheVorstellung ist, daß von dem Edikt selbst oder

der dasselbe ausführendenBehörde ein bestimmter Termin festgesetzt
war, bis zu welchem die Christen durch Teilnahme an den Götzen-
opfern ihren Abfall vom Glauben erklärt haben sollten-T) Darauf
weisen die Worte Cyprians de tax-s. 2 hin: explomndde fide-JIsme-

finielødntw dies, »zur Ausforschung des Glaubens wurden Tage fest-
gesetzt«,und de Zug-s3: »wenn der zur Verleugnung festgesetzteTermin

verflossen ist, hat jeder, welcher sich innerhalb dieser Zeit nicht ge-
meldet hat, das Bekenntnis abgelegt, daß er ein Christ fei«. Dieser
Auslegung widerspricht neuerdings Schoenaich:-«I)Die Worte seien
von der Frist, welcheden Angeklagten in der Voruntersuchung bis zur

endgültigenErklärungvon dem Richter gewährtwurde, zu verstehen.

l) So Schoenaich 12. — 2) So Allard ZiZzLinsenmayer132.
B) A. a. O. 13. Anm.
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Gewiß war es römischerRechtsbrauch, vor dem Vollng der Strafe
dem Angeklagten eine Frist zum Überlegenzu geben.1) Auch in den

Akten der scilitanischenMärtyrer, den ältesten uns erhaltenen echten
Martyrien, bietet der Prokonsul dem Christen in Erwartung, daß sie
vielleicht zur Vernunft kommen, eine Bedenkzeit von 30 Tagen an, die

sie aber einmütig ablehnen mit der unwiderruflichen Erklärung, bei

ihrem christlichen Bekenntnis verbleiben zu wollen (ed. Gebhardt
p. 25). Auch dem hl. Apollonius gewährt der Präfekt einen Tag
Bedenkzeit, damit er seinen Vorteil bedenke und zu Rate gehe wegen
seines Lebens (ed. Gebhardt p. 48). Von einem Aufschub der Strafe
ist auch bei Eusebius (h. c. V1,41, 9) die Rede· Gewiß wurden auch
in der Verfolgung unter Decius die Bekenner wiederholt aus dem

Kerker dem Richter vorgeführt, zur Opferung aufgefordert und mit

Strafen bedroht und dann wieder eine Frist ihnen gewährt, — das

alles beweist aber nicht, daß die geläusigeErklärung jener Stellen bei

Cyprian falsch ist. Gerade die allgemein gehaltenen Worte de

laps. 3 legen die Auffassung nahe, daß wenigstens von den das Edikt

ausführendenOrganen die Bestimmung getroffen war, daß alle Unter-

tanen oder Christen eines bestimmten Distrikts bis zu einem festge-
setzten Termin opfern sollten. Erst wenn dieser Tag vorüber, beginnt
die Tätigkeitder städtischenMagistrateoder der dazu bestimmten Behörde.

Leisteten die Christen der Aufforderung zu opfern Folge, so
wurden sie straffrei. Gar groß war die Zahl dieser Abgefallenen.
Manche drängtensich bei der ersten Bekanntmachungdes Cdiktes förm-
lich zum Opfern und konnten sich nicht schnell genug von dem gefähr-
lich gewordenen Christentum lossagen. »Sogleichbei den ersten Worten

des drohenden Feindes«, klagt Cyprian de laps. 7, ,,hat eine sehr
große Anzahl von Brüdern den Glauben verraten und ist nicht durch
den Andrang der Verfolgung zu Boden geworfen worden, sondern hat
sichselberdurch freiwilligen Fall darniedergeworfen«.Viele haben nicht,
,,um hinaufzusteigen«(so. zum Kapitol), so lange gewartet, bis man

sie gerufen, sondern sie eilten hin, als ob sie sich schon längst darnach
gesehnt hätten und als der Abend hereinbrach baten sie inständig,sie
möchtendoch noch zu den Opfern zugelassen werden (øielag-s 8). Der

Bischof Dionysius von Alexandria erzählt als Augenzeuge: ,,Viele von

den Vornehmerengingen aus Furcht sogleichhin, andere die in öffent-
lichen Ämtern standen, wurden von ihren Geschäftendahin gerufen«
— als Beamte nämlichmußten sie bei der Verkündigungdes kaiser-
lichen Cdiktes anwesend sein und mit dem Beispiele des Gehorsams

I) Mommsen, RömifchesStrafrecht, Leipzig 1899, 912.
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vorangehen — »wieder andere wurden von ihren Angehörigenund

Freunden dahingezogen. Namentlich aufgerufen traten sie hin zu den

unreinen und unheiligen Opfern, die einen blaß und zitternd, als wenn

sie nicht opfern, sondern selbst den Götzen als Schlachtopfer dienen

sollten . . . Andere gingen bereitwilliger zu den Altäreu mit großer
Frechheit versichernd,daßsie früher keine Christen gewesenseien«(Buseb.
Ie. e. VI, 41, 11 f.). Auch Cyprian (ep. 55, 13) unterscheidet jene,
welche sogleichfreiwillig zum Opfer berbeieilten, von anderen, die erst
nach langem Widerstand und Kampf zu der unheilvollen Tat schritten
(vgl.ep. 56, 1), jenen, der sich selbst und die Seinigen auslieferte, von

dem, welcher Gattin und Kinder und das ganze Haus um den Preis
des Opfers beschütztezmanche haben auch ihre Mietleute und Freunde
zum Opfer angetrieben (vgl. Brief des Caldonius bei Cypr. ep. 24).
Auch Kleriker opferten, so z. B. der Bischof Euktemon in Smyrna
(Mc«-t. S. PåomZ 15, ed. Gebhardt p. 109); vgl. Cypr. ep. 14, 1;
de- laps. 7.

Weigerten sich die Christen zu opfern, so standen ihnen allerlei

Strafen, Marter und Tod in Aussicht. Ob aber die zu verhängenden
Strafen des näherenim Edikt angegebenwar, bleibt höchstzweifelhaft,
denn wir nehmen wahr, daß die Strafen in den einzelnen Landschaften
außerordentlichverschieden waren. Jn Rom wurde Kerkerhaft ver-

hängt. Die Bekenner in Rom haben an Cyprian berichtet, daß »die
Würde des Bekenntnisses sie im Kerker eingeschlossenhat« und der

karthagische Bischof hat »dieFinsternis ihres Kerkers durch seine Briefe
erleuchtet«(e«p.30, 4. 5; ep. 28). Der Priester Moyses und Maximus
und die übrigen Bekenner schmachteten über ein Jahr im römischen
Kerker und legten so oft ein Bekenntnis ab, als sie, aufgefordert aus

dem Kerker hinauszugehen,doch ihren Glauben und ihre Standhaftig-
keit dem Kerker vorzogen (ez). 37, 1. 2; 31, 5. 8). Bemerkenswert

ist das Verfahren, welches Decius selbst gegenüberdem römischen
Christen Celerinus einschlag. Nachdemer ihn 19 Tage lang in schwerer
Kerkerhaft, in Eisen und Banden hatte schmachtenlassen, und er von

Hunger und Durst gequältwar, seine Glieder abgezehrt waren, ohne
daß seine Standhaftigkeit erschüttertwurde, gab er ihn frei und zwar
nach den Andeutungen bei Cyprian ep. 39, 2 aus Bewunderung seiner
unbeugsamen Haltung. Auch in Karthago werden die Christen zunächst
ins Gefängnis geworfen, wo sie Besuche empfangen, mit der Außen-
welt verkehren, die hl. Geheimnisse feiern und von ihren Glaubens-

genossenverpflegt werden können (Cypr. ep· 5).1) Die Priester Roga-

Wsen, Strafrecht 303.
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tian und Felicissimus sind dem ersten Angrisf der wütenden Volksmenge
ausgesetzt gewesen und ins Gefängnis geworfen worden (ep. 6, 4);
ebenso Frauen und Kinder (ez2. 6, 3). Lucian und viele andere sind
in zwei Zellen eingeschlossen,um durch Hunger und Durst getötet zu

werden; auch die Hitze war wegen des Gefängnisses(ab opew pres-

snme «ostme) unerträglichVII-. 22, 2). Jn Pontus waren die Ge-

fängnissenicht imstande, die Menge derer zu fassen, die wegen des

Glaubens zur Strafe gezogen wurden (Greg. von Nyssa p. 945);
Dionys berichtet von Alexandria: einige ließen es bis zu Fesseln und

Gefängnis kommen, einige waren selbst mehrere Tage eingesperrt,
hierauf aber schwuren sie ab, ehe sie vor Gericht geführt wurden

(Eus. VI. 4l, 13). Vom Bischof Achatius in Antiochien (in Pisidien)
wird erzählt, er sei nach langer Disputation mit dem Statthalter
Martianus ins Gefängnis abgeführt,hernach aber auf den Bericht
desselben hin vom Kaiser selbst freigelassen; er gehörtewohl zu jenen
zahlreichen Bekennern, die nach langer Kerkerhaft bei allmählichem

Verlöschender Verfolgung freigelassen wurden.1) — Durch Hunger
und Durst sollten die Eingekerkerten mürbe gemacht werden und manche
erlitten dabei den Tod. Lucian rechnet damit, daß er und andere

nach einigen Tagen ihr Genosse sein werde, denn seitdem sie zum

zweitenmale eingesperrt wurden, sind 8 Tage vergangen und für nur 5

halbe Tage erhielten sie ein wenig Brot und genügendesWasser (bei
Cypr. ep. 22, 2).

Die Folter wird in Karthago erst später nur in Rücksichtauf
den dreisten Übermut der aus der Verbannung wieder heimkehrenden
Bekenner angewendet. Cyprian ep.11 spricht von Bekennern, die das

aufgeblaseneunverschämteBrüstenmit dem Bekenntnissezu übermütigem
Dünkel verleitete; vgl. ep. 34, 2. 3; so kamen die Martern heran und

zwar solche, die die Henker nicht zu Ende führten, die das Urteil nicht
vollstreckten, die nicht den Trost des Todes haben; vgl. auch ep. 22, 2.

»Schwere Martern drohten denen, welche sichsträubten(sc. zu opfern)
. . . bald zerfleischtendie Geißeln, bald zermalmten die Knüttel, bald

renkte die Folterbank aus, wühlte auf die Kralle, röstete die Flamme«

(de 1aps. 13). Auch ep. 21, 4 ist die Rede von der Klauenmarter

Oboe-m «-ig«lomm), bei der Saturnius in Karthago den Namen

Christi bekennt. Gar manche erlagen der Heftigkeit der Qualen »und

fielen herab von der Höhe jenes Ruhmes, zu welchen sie anfangs mit

1) Siehe Jota diszmmtiouis S. Juba-« bei Gebhardt S. 115 ff.; vergl.
Görres, Zeitschr. f. wissensch·Theologie 1879, 74 ff-
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voller Glaubensfestigkeit emporstrebten«(Cypr. ep. 56, 1). -— Corne-

lius von Rom gedenkt in seinem Briefe an Fabian von Antiochia des

hauptstädtischenBekenners Celerinus, der alle Folterqualen Greise-c

Baader-ach erduldete (Eus. VI, 43, 3)»;auch Cyprian (ep. 39, 2) spricht
von schwerenWunden, die dieser im Kerker davongetragen, von an-

haltenden und fortlaufenden Peinen eines langen Kampfes, und unter-

scheidetdiese Qualen von denen anderer, die nur ein breve compendium
vulnerum erlitten. — Ebenso erwähnt Gregor von Nyssa (p. 948) die

mannigfache Zurüstungzum Strafvollzuge: Schwert, Feuer, Bestien,
Gruben, Folterwerkzeuge, feurige Sessel, von Eisen, aufgerichtete
Holzpfähle. Origenes wurde damals in den Kerker zu Tyrus in

Phönizien geworfen und verschiedenenFolterqualen ausgesetzt (Eus. Vl,

39, 5). Er sollte zwar die Freiheit wiedererlangen, starb aber bald

daran nach vollendetem 69. Lebensjahre 254 oder 255 zu Tyrus
(Hier. de viv. ill. c. 54). Von dem Tode des Bischofs Alexander
von Jerusalem im Gefängnis erzählt Eusebius h. e. VI, 39, 2. 3

(s. auch Dionysius in dem Brief von Cornelius VI, 46, 4), ebenso
von dem Tode des Bischofs Babylas von Antiochien (VI, 39, 4).

(Schluß folgt).
—N—

XXlL

Die Konjunktion des Jupiter und Saturn im J. 7 v. Chr.

Es hat bekanntlich Gelehrte gegeben, welche die Vermutung
äußerten,der Stern der Weisen, von dem das Evangelium spricht, sei

nichts anders gewesen,als die Konjunktion der beiden Hauptplaneten
Jupiter und Saturn, welchesich um die Zeit der Geburt Christi voll-

zog, oder der Stern der Weisen habe wenigstens in Verbindung mit

dieser Konjunktion gestanden.1) Es ist deshalb von Interesse, Näheres
zu erfahren über die Umstände,unter denen jenemerkwürdigePlaneten-
bewegung sich vollzog. Die von Neugebauer kürzlichveröffentlichten
astronomischenRechnungstafeln setzen uns in den Stand, die ein-

schlägigenRechnungenohne größerenZeitaufwand zu erledigen·2)

1) Vgl. diese Zeitschrift 1907, II, S. 116 ff.
2) Neugebauer abgekürzteTafeln der Sonne und der großenPlaneten 1904

(Veröffentlichungend. Königl.AstronomischenRecheninstituts zu Berlin Nr. 25) 2,00 Mk.
— Jch mache bei dieser Gelegenheit auch aufmerksam auf: Neugebauer, Abgekürzte
Tafeln des Mondes und Tafeln zur Berechnung der täglichenAuf- und Untergänge
der Gestirne 1905 (Veröffentlichungenusw. Nr. 27) 2,00 Mk.
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Die folgende Tafel veranfchaulicht den ganzen Sachverhalt.

Länge Länge Länge-n- Elongation Breite Breite

des des
"

dtkanz des des des

Jupiter Saturn 2 Planeten Jupiter Jupiter Saturn

31. Dezbr 8 3t80,7 3340,7 -160,0 400,3 —1o,1 —20,2«
1. März7 332,7 341,5 —8,8 354,1 —1,1 —9,1

30. April 346,1 348,5 —2,4 309,3 —1,2 —2,2
15. Mai 348,8 349,9 —1,1 297,7 —1,3 —2,2
23. Mai 350,33 350,83 0,00 287,35 —-,34 —2,32

30. Mai 351,1 351,0 —1—0,1 285,7 —1,3 —2,3
14. Juui 352,9 351,7 4-1,2 273,2 —1,4 —2,4
29. Juni 354,1 352,1 4-2,0 260,1 —1,5 —2,5
14. Juli

. 354,6 352,1 J,2,5 246,3 —1,6 —2,5
29. Juli ’354,4 351,7 -s-2,6 231,6 —1,6 —2,6
13. August 353,4 351,0 —s—2,4 216,1 —1,7 —2,7
28. August 351,9 350,0 —I—1,9 199,9 —1,7 —2,7
12. September 349,9 348,8 —,L—1,1183,2 —1,8 —2,7
14. Sept. 349,7 348,7 Ho 180,9 —1,8 —2,7
i15.Septl 349,5 348,5- JFLo 179,8 —1,8 —2,7
27. Sept· 347,9 347,7 Jkoxz 166,2 —1,8 —2,7

3. Oktober 347,22 347,22 0,00 159,50 —1,75 —2,72
12. Oktober 346,2 346,6 —0,4 149,5 —1,7 —2,7
27. Oktober 345,1 345,8 —0,7 133,1 —1,6 —2,7
11. November 344,7 345,4 —0,7 117,5 —1,6 —2,6
26. November 345,0 345,3 —0,3 102,5 —.—1,5 —2,5

4. Dezbr. 345,51 345,50 -s-0,01 94,37 —1,46 —2,5!

11. Dezbr. 346,1 345,7 so,4 88,3 —1,4 —2,5
26. Dezbr 347,9 346,5 H,4 74,8 —1,4 —2,4
26. März 6 6,3 356,3 -s-10,0 3,5 —1,1 —2,3

Die Bedeutung und Einrichtung der Tafel ist leicht zu durch-
fchauen. Die erste Vertikalkolumne enthält Daten, die zwifchen dem

31. Dezember 8 v. Chr. und dem 26. März 6 v. Chr. liegen. Die

Daten schreiten anfangs um je 60 Tage voran, später (vom 30. April
bis zum 26. Dezember) um je 15 Tage; auf den 26. Dezember end-

lich folgt der 90 Tag weiter liegende 26. März. Jch bin vom 27. Ok-

tober 7 v. Chr. ausgegangen und bin dann vorwärts und rückwärts
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schrittweiseum je 15 Tage weitergerückt. Für den 27. Oktober hat

nämlichNeugebauer in seinen Tafeln die Rechnung als Beispiel aus-

führlichvorgelegt. Indem ich dieses Datum in meine Tafel aufnahm,

brauchte ich die Rechnung für die betreffende Zeile nicht eigens aus-

zuführen und habe so ein wenig Zeit gespart. Außerdemhabe ich für
den 14. und 15. September die Rechnung durchgeführt,weil zu dieser

Zeit Jupiter und Saturn in Opposition zur Sonne (1800 Grad Elon-

gation) standen und ihre damalige Stellung von einigem Interesse ist.
Jch habe aber beide Daten in Klammern gesetzt, weil sie außerhalb
des Rahmens der Tafel liegen· Endlich habe ich den 28. Mai, den

3. Oktober und den 4. Dezember in meine Tafel aufgenommen, weil

an diesen Tagen Jupiter und Saturn mit einander in Konjunktion
standen (Längendifferenz= 0). Die betreffendendrei Zeilen sind wegen

ihrer Bedeutsamkeit durch Fettdruck ausgezeichnet worden. — Die

Zahlen in der zweiten und in allen folgenden Vertikalkolumnen be-

deuten Bogengrade. Es sind nur die Zehntel der Grade gebucht, weil

diese Genauigkeit für unsere Zweckevollan genügt. Für die drei

Planetenkonjunktionensind auch die Hundertstel der Grade angegeben.1)
Die zweiteVertikalkolumne gibt die geozentrischenLängen des Jupiter,
d. h. sie sagt, wie viel Grad von der Erde aus gesehenJupiter in der

Ekliptik östlich vom Frühlingspunktestand. Gemeint ist der Früh-
lingspunkt des betreffenden Datums, also der Frühlingspunkt des

Jahres 7 v. Chr. Derselbe lag in der Folge der Präzession der

Nachtgleichen mehr als 26 Grad östlich vom Frühlingspunkte des

Jahres 1900 n. Chr. — Die dritte Kolumne registriert in gleicher
Weise die geozentrischen Längen des Saturn.2) — Die vierte Kolumne

ist die Differenz der beiden vorigen. Sie enthält also die Längen-
differenz der zwei Planeten; sie sagt; wie viel Grad (in der Ekliptik
gerechnet)Jupiter östlichvon Saturn stand.3) Für die drei Konjunk-

1) Auf die zweite Dezimale ist natürlich kein voller Verlaß. Der Fehler in

ihr kann zwei oder gar drei und vier Einheiten betragen. Das liegt in der Natur

der abgekürztenRechnung. Vier hundertstel Grad sind 272 Minuten, d. h. der zwölfte
Teil einer Vollmondbreite.

2) Die Angaben beziehen sich eigentlich auf den mittlern Berliner Mittag, der

531J2 Minuten vor dem von Greenwich und Il- 28m hinter dem von Jerusalem liegt.
Doch gelten wegen der trägen Bewegung der zwei Planeten die Zahlen (abgesehen
von der Elongation) sehr nahe auch für den Mittag in Jerusalem.

Z) Nach Ausweis der Tafel stand also Jupiter am 31. Dezember 8 v. Chr.
16,0 Grad westlich (beachte das negative Vorzeichen!) und am 14. Juli 2,5 Grad

östlichvom Saturn.
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tionen (am 28. Mai usw.) ist diese Differenz natürlichNull. — Die

fünfte Kolumne verzeichnetdie Elongation des Jupiter; sie sagt, um

wie viel Grad der Planet östlich(in der Ekliptik gerechnet), von der

Sonne stand. Daraus kann man ableiten, in welchen Stunden der

Nacht er sichtbar war. Die Elongationen des Saturn habe ich nicht
tabuliert, weil er für die Zeit, die uns interessiert, stets in der Nähe
des Jupiter stand, also ungefähr die gleiche Elongation, wie dieser,
hatte. Man erhält übrigens die Elongation des Saturn genau, wenn

man von der des Jupiter die Angaben in der vierten Kolumne subtra-
hiert.1) — Die sechsteKolumne enthält die geozentrischenBreiten des

Jupiter; sie sagt, um wie viel Grad er (von der Erde aus gesehen)
nördlich von der Ekliptik stand. Alle Werte dieser Kolumne sind nega-

tiv; d. h. Jupiter stand das ganze Jahr südlichvon der Ekliptik. —

Die siebteKolumne endlichbringt die geozentrischenBreiten des Saturn.

Auch er stand, wie die negativen Vorzeichen in der Kolumne beweisen,
das ganze Jahr südlichvon der Ekliptik.

Am 31. Dezember 8 v. Chr., zur Zeit da die Sonne ihren tiefsten
Stand im Süden (solstitium) erreicht hatte und nach Norden zurück-

zukehren sich anschickte, befanden sich die beiden Hauptplaneten Jupiter
und Saturn in der Nähe der Sonne: 40 resp. 56 Grad östlich von

ihr; vgl. die Tabelle. Sie waren also um die Jahreswende 8s7 v. Chr»
d. h. zur Zeit da unser Herr geboren wurde, nach Sonnenuntergang
am Westhimmel sichtbar. Jupiter stand im Wassermann (300—330
Grad Länge), Saturn 16 Grad weiter östlichin den Fischen (330 bis

360 Grad Länge). Beide Planeten näherten sich der Sonne immer

mehr. Jm Februar 7 v. Chr. verschwandensie in ihren Strahlen
(heliakischerUntergang).2) Jm März, um die Zeit da die Sonne nahe

l) Z. B. am 30. Mai war die Elongation des Saturn 285,7—0,1 = 285,6

Grad; am 27. Oktober war sie (beachte die verschiedenen Vorzeichen in der vierten

Kolumne!) 133,1 —l-0,7 = 133,8 Grad.

2) Am 1. März finden wir in unserer Tabelle Jupiter 354,1 Grad östlich,
d. h. 5,9 Grad westlich von der Sonne. Er ist also vor etwa 6 Tagen an der Sonne

vorbeigegangen (Konjunktion), aber noch immer unsichtbar. Saturn stand an jenem
Tage 8,8 Grad östlichvon Jupiter, also 2,9 Grad östlich von der Sonne. Er ist
ebenfalls unsichtbar und wird nach drei Tagen an der Sonne vorbeigehen — Man

kann annehmen, daß die Elongation dieser Planeten mit jedem Tage um einen Grad

abnimmt. Es ist das nur eine rohe Annäherung an die Wirklichkeit Aber das

Verfahren ist für jedermann leicht verständlich,und die Genauigkeit ist für unsere

Zwecke vollan genügend,solange es sich nur um ein paar Tage handelt. Danach
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dem Frühlingspunkte(Äquinoktium)stand und mit dem ersten Nisan
ein neues Jahr, das erste Jahr des Lebens Jesu, begann,1) wurden sie
wieder sichtbar (heliakifcherAufgang). Sie standen westlich von der

Sonne, und man konnte sie am Morgen vor Sonnenaufgang am Ost-
himmel beobachten. Beide waren jetzt in das Zeichen der Fische ge-

getreten, und Jupiter stand nur mehr 8 Grad östlich von Saturn.

Sie begannen nun am HimmelmerkwürdigeBewegungen auszuführen.
Sie nähertensich einander rasch, indem der schneller nach Osten lau-

fende Jupiter den vor ihm gehenden Saturn einholte. Am 30. April
war er nur mehr 2 Grad, d. h. 4 Vollmondbreiten, hinter ihm (vgl.
immer die Tabelle). Am 28. Mai hatte er ihn erreicht. Beide

standen jetzt im 21. Grade der Fische (Länge 350,83). Jupiter eilte

weiter dem Saturn voraus und war im Juli schon 2 Grad vor ihm.
Dann aber begann Jupiter, dessen Bewegung immer langsamer ge-

worden war, stillzustehen und umzukehren Er eilte jetzt zwischen den

Fixsternen nach Westen hinter Saturn her, der gleichfalls (schon vor

Jupiter) rückläufiggeworden war.2) Jupiter ist wieder schneller und

kommt dein Saturn immer näher. Am 14. und 15. September ist er

nur mehr einen Grad von ihm entfernt. An jenen zwei Tagen standen
beide Gestirne in Opposition zur Sonne (180 Grad Elongation). Um

Mitternacht sah man die beiden königlichenGestirne nebeneinander

genau in der Mitte des Himmels im Zeichender Fische in der Nähe
des Frühlingspunktes; ihnen gegenüberstand unter dem Horizonte die
Sonne im Zeichen der Jungfrau in der Nähe des Herbstäquinoktiums.3)
Wenn die Sonne im Westen verschwand, gingen sie im Osten auf;
und wenn hinwieder sie im Westen versanken, erschien im Osten die

Morgensonne. Jupiter nähert sich in der Folge noch mehr dem

Saturn. Am 3. Oktober erreichte er ihn zum zweiten Male im

kann man leicht voraussehen, wann die Planeten 15 Grad von der Sonne entfernt
sein werden. Um diese Zeit ungefähr kann man sie wieder mit freiem Auge be-

obachten.

1) Der erste Nifan war damals der 1. April.

L) Jn unserer Tabelle verrät sich die rückläufigeBewegung des Jupiter da-

durch, daß die Längen desselben, welche bis zum 14. Juli beständiggewachsen sind,
von da ab kleiner werden. Jn der Längenkolumnedes Saturn wird man ähnliches
beobachten.

Z) Saturn war in Opposition am 14. September um die Zeit des Jerusalemer
Mittag; Jupiter am lö. September etwa 4 Stunden vor dem Jerusalemer Mittag.
Die beiden Oppositionen lagen also nicht einmal 24 Stunden auseinander. Für das

gewöhnlicheAuge bleibt die Erscheinung mehrere Tage die gleiche.
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18. Grade der Fische (Länge des Jupiters und des Saturn 347,22),
Jupiter eilt weiter nach Westen über Saturn hinaus. Anfangs No-
vember ist er schon mehr als eine Vollmondbreite hinter ihn zurück-
gegangen. Aber seineBewegung hat sichimmer mehr verzögert. Jetzt
steht er still und kehrt um nach Osten. Er eilt wieder auf Saturn

zu. Aber auch dieser kehrt um (etwas später als Jupiter), und so
ziehen beide Gestirne nahe hintereinander wieder gegen Osten. Der

schnellereJupiter erreicht Saturn am 4. Dezember zum dritten Male
im 16. Grad der Fische (Länge 345,50). Er läuft ihm dann voraus

und entfernt sich immer mehr von ihm. Das Doppelgestirn löst sich
allmählichauf. Anfangs März 6 v. Chr. verschwanden beide Pla-
neten in den Strahlen der Sonne (heliakischerUntergang). Das erste
Jahr des Lebens Jesu hatte sein Ende erreicht.1) Als im April
Jupiter und Saturn wieder westlich von der Sonne auftauchten, waren

sie von einander weit getrennt und blieben es für viele Jahre. — Ein

Blick auf die 6. und 7. Vertikalkolumne zeigt uns, daß während des

ganzen Jahres beide Planeten südlichvon der Ekliptikstanden, Saturn

ungefähr einen Grad südlicher als Jupiter. Sie befanden sich beide

in der Nähe des Äquators,etwas (4—8 Grad) südlichvon ihm.
Fassen wir das Gesagte kurz zusammen. Das 1. Jahr des

Lebens Jesu, d. h. jenes Jahr, das mit dem 1.Nisan nach feiner
Geburt begann und mit dem folgenden 1. Nisan schloß,war durch
eine merkwürdigeErscheinung am Himmel durch das Auftreten eines

Doppelgestirns ausgezeichnet Die beiden königlichenPlaneten Jupiter
und Saturn erschienenim Zeichen der Fische, d. h. in jenem Zeichen,
das manche Kreise als die Konstellation der Juden betrachteten-) Das

ganze Jahr standen sie zusammen in jenem Zeichen; kurz vorher aber

war Jupiter im Wassermann, bald nachher waren beide im Widder. —

Zu Anfang des Jahres ging das Paar heliakisch auf, am Ende des

Jahres heliakischunter; das ganze Jahr hindurch blieb es sichtbar. —

Ungefähr das ganze Jahr hindurch standen die beiden nahe nebenein-

ander, ohne sich auch nur um drei Grade von einander zu entfernen;

l) Der erste Nisan des neuen Jahres fiel auf den 21. März.

2) Für die Zeit der Geburt Christi find das Tierkreiszeichen der Fische (der
Teil der Ekliptik, welcher 330—360 Grad östlichvom Frühlingspunkt liegt) und das

Sternbild der Fische (eine bestimmte Gruppe von Fixsternen, die für alle Zeiten die-

selbe bleibt, und die man auf jedem Sternatlas verzeichnet findet) identifch. Wegen
der Präzession der Nachtgleichen ver-schiebt fich das Tierkreiszeichen der Fische am

Himmel. Heute deckt es sich deshalb nicht mehr mit dem Sternbild der Fische, son-
dern mit dem des Wassermanns.
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meistens aber waren sie viel näher mit einander verbunden. So bil-

deten sie ein großes gleichsamunzertrennliches Doppelgestirn, das am

Anfang jenes Jahres sich bildete und gegen Ende jenes Jahres sich
wieder auflöste. Sie zogen am Himmel vereint hin und her, wobei

sie sich dreimal begegneten.1) Diese Konjunktionen ereigneten sich am

29. Mai, am 4. Oktober und am 5. Dezember im 21., 18. u. 26. Grade

der Fische, also in der zweiten Hälfte des Zeichens der Fische und in

der Nähe des Frühlingspunktes.2)Die mittlere dieser Konjunktionen
fiel also auf den 10. Tischri oder auf den Versöhnungstagder Juden.3)
Die Sonne stand gerade im Zeichen der Wage. — Beide Planeten
treten fast gleichzeitigin Opposition zur Sonne am 14. und 15. Sep-
tember.

Man sieht, es ging in jenem Jahre manches am Himmel vor

sich, das die Aufmerksamkeit der ,,Magier« erregen mußte.4) Die

Gnade konnte an diese natürlichenVorgänge anknüpfen· Sie konnte

die Magier wissen lassen, daß die Erscheinung des Zweigestirns der

beiden königlichenHauptplaneten im Zeichen der Jsraeliten ihnen (viel-
leicht in Verbindung mit andern Erscheinungen)die Geburt des Königs
Jsrael ankünden und das erste Lebensjahr desselben verherrlichensolle.
Nimmt man das an, so ist Christus kurze Zeit (kein Jahr) vor jenen
drei Konjunktionen und vor dem 1. Nisan (1. April) des Jahres

1) Auch bei diesen Begegnungen blieben die Planeten einen Grad von ein-
ander entfernt (Breitendifserenz).

2) Jn unserer Tabelle sind die Konjunktionen auf den 28. Mai, den Z. Oktober
und 4. Dezember gesetzt. Aber die Tabelle meint den Berliner Mittag, d. i. 1J22Uhr
nachmittags Jerusalemer Zeit. Da die Juden den neuen Tag mit dem Abend be-

ginnen und die Planeten erst in der Nacht sichtbar werden, und da obendrein für
das gewöhnlicheAuge die Erscheinung mehrere Tage hindurch sich nicht ändert, ist
es praktisch besser, die Konjunktion für den gleichfolgenden Abend und damit für den

folgenden Tag anzusetzen.

Z) Der 1. Tischri jenes Jahres war der 25. September-. Der 10. Tischri war

ein Sonntag.
4) Konjunktionen des Jupiter und Saturn sind an sich nicht häufig. Sie

Wen W alle 20 Jahre (in 159 Jahren 8 mal) ein« Daß aber eine solche Kon-

junktion aus drei zeitlich und räumlichweit und deutlich geschiedenenVorübergängen
sich zusammensetztund so fast ein ganzes Jahr währt, ist ein noch viel selteneres
Vorkommnis-« Dazu treten so viele andere von uns hervorgehobeneUmstände,welche
die Konjunktiva des Jahres 7 v. Chr-. auszeichneten, und die sich nicht so leicht wieder-

holen. ZU diesenUmständen zählt namentlich die geringe Vreitendifferenz der beiden

Planeten Und ihre Stellung m den Fischen gegen Ende des Zeichens in der Nähe
des Frül)lingspunktes.

Katholir. 1908. 9. Heft. 13
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7 v. Chr. geboren. Damit stimmt, daß damals eine Volkszählung
fällig war, die eben mit jenem 1. Nisan ihr Ende erreichte, und in

deren Verlauf nach Lukas der Heiland geboren wurde. Christus ist
also um die Jahreswende 8s7 v. Chr. geboren. Jedenfalls stimmt
hier manches in auffälligsterWeise zusammen. Und ich sehe in solchem
Zusammentreffen nicht gerne einen Zufall. Im übrigen vergleiche
man, was in dieser Zeitschrift (1907 lI) über das Datum der Geburt

Christi geschrieben wurde. Jch wollte heute bloß den Lesern dieser
Zeitschrift ein anschaulichesBild der merkwürdigenPlanetenkonjunktion
des Jahres 7 v. Chr. vorlegen, da dieselbe auf alle Fälle den Theo-
logen interessieren muß. Möge es mir gelungen fein, diese Absicht zu

erreichen, auch für jene, die nicht gerade Astronomen oder Mathema-
tiker von Fach sind.

Auf die Konjunktion des Jupiter und Saturn um die Zeit der

Geburt Christi hat zuerst Kepler aufmerksamgemacht. Mit Hilfe der

sehr unvollkommnen Prutenischen Tafeln fand er für das Jahr 7 v. Chr.
folgende drei Konjunktionen: um den 22. Juni im 23. Grade der

Fische; im August im 21. Grad der Fische; im Dezember im 17. Grad

der Fische.1) Jn seinem Handbuch der Chronologie (1.826) II, 406

hat Jdeler mit Hilfe der bessern Delambreschen Tafeln die Rechnung
wiederholt und folgende drei Konjunktionen gefunden: am 20. Mai

im 20. Grad der Fische; am 27. Oktober im 16. Grad der Fische:
am 12. November im 15. Grad der Fische. Nach dieser Rechnung
stand Saturn am 13. September, Jupiter am 15. September mit der

Sonne in Opposition; der Längenunterschiedwar damals anderthalb
Grad. Der Breitenunterschied betrug bei all diesen Vorgängen nur

etwa einen Grad. — Dann wiederholte Encke die Rechnung, gestützt
auf weit bessere Tafeln. Er bediente sich für die Sonne der Car-

linischen (von Bessel verbesserten) und für die beiden Planeten der

Bouvardschen Tafeln. Seine Resultate stellte er Jdeler zur Verfügung,
der sie in seinem Lehrbuch der Chronologie (1831) S. 428—429 ver-

öffentlichte.Er fand:

Erste Konjunktion 29. Mai 3 U. 45« 49« m. Z. zu Berlin.

GemeinschaftlicheLänge 3500 58« 16«

Breite Jupiters — 1o 20« 52«

Saturns — 20 19« 51«

1) De stell-r nova in pede serpentarii (1606) c. 26; De vero anno, qao

aeternus Dei Filjus humanam natur-im assumsit (1614) c. 12.
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Zweite Konjunktion 30. September 14 U. 1« 51«

GemeinschaftlicheLänge 3470 27· 30«

Breite Jupiters — 10 46« 4«

Saturns — 20 44« ·3«
Dritte Konjunktion 5. Dezember 11 U. 35« 16«

GemeinschastlicheLänge 3450 35· 44«

Breite Jupiters — 10 28« 3«

Saturns — 20 30« 50«

OppositionJupiters 14. September 17 U. 27« 8«

Länge 3490 31« 52«

Breite — 1o 47« 11«

OppositionJupiters 13. September 22 U. 34« 29«

Länge 3480 45« 2«

Breite — 20 44« 26«

Das Ergebnis Enckes stimmt ziemlich genau mit unserer Rech-
nung überein, wie eine Prüfung der beiderseitigenLängenangabenzeigt.
Doch waren die von Encke benutztenTafeln noch immer recht unvoll-

kommen, und so haben wir, trotzdem wir abgekürzteRechnungstafeln
gebrauchten, ein weit genaueres Resultat erzielt als er. — P. Michael
Esch, der Direktor unserer Sternwarte, mit dem ich von meiner Rech-
nung und ihren Ergebnissen sprach, entschloßsich daraufhin, die Kon-

junktion vom 3. Oktober nach den Tafeln von Leverrier ganz ausführ-
lich zu berechnen. Er fand: Am 3. Oktober 7 v. Chr. 3h 7s11mittlerer

Pariser Zeit (d. i. um 3 Uhr nachmittags) standen Jupiter und Saturn

in Konjunktionz »die gemeinschaftlichegeozentrischeLänge betrug 3470

12- 44«; die Breite des Jupiter — 10 45« 0«; die Breite des Saturn
— 20 43« 30«. Das Resultat deckt sich völlig mit dem, was die ab-

gekürzteRechnung ergeben hatte. (Die Pariser Uhr ist um 0h 44m

13-, 86 hinter der von Berlin zuriick).

Valkenberg J. Hontheim s. J.

—W
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XIlL

Zur Geschichtedes Guput Tametsj in der alten

ErzdiözeseMainz.

Das Konzil von Trient hatte am 13. Dezember 1545 seineTätig-
keit eröffnet. Allein schon nach sieben Sitzungen wurde die Synode
nach Bologna 1) verlegt und durch das Hin und Her der Verhandlungen
zwischenPapst und Kaiser zur Untätigkeit in Sachen der erfehnten
Reform verurteilt. Karl V., allezeit ein Liebhaber unnützerdogmatischer
Vermittlungsversuche,2) benütztediese Gelegenheit, die religiöse Frage
einseitig und unter völliger Verkeunung der berufenen Kompetenz auf
Reichstagen zu regeln. Vielleichtschien ihm das hohe Ziel der Wieder-

gewinnung der Protestanten durch den Sieg, den er bei Mühlberg
(23. April 1547) errungen hatte, doppelt nahe gerückt. Es war dies

einer jener verhängnisvollenJrrtümer, welche das Lebenswerk des

Kaisers vergifteten. Weniger unberufen und mit mehr Geschickfaßte
er dagegen die Frage der kirchlichenReform ins Auge, an deren Lösung
die ganze katholische Welt interessiert war. Jm Anschluß an frühere

Reformationsvorschlägesherließ Karl von Augsburg aus, unter dem

9. Juli 1548, eine von den Bischöfengeprüfte und gutgeheißenePor-

mu1a4) reformationis, welche den allseitig beklagten, religiösenÜbel-

ständenzu steuern geeignet erschien. Mit Rücksichtauf die deutschen
Verhältnissewar darin eine Reihe von schwerwiegendenund heilsamen

1) Vgl. Brück, Kirchengeschichte1893. S. 185.

2) Pastor Ludwig, Die kirchlichen Reunionsbestrebungen während der Regie-

rung Karls v. Aus den Quellen dargestellt. Frbg. 1879.

B) z. B. Die Reformatio cleri Germaniae des Kardinal-Legaten Campegius
auf dem Reichstag zu Regensburg 1524 (edit Köln 1539); das auf Befehl von Papst
Paul lII. 1538 ausgearbeitete consilium de emendanda eoclesia (bei Natalis Ale-

sxander saecu1. le cap. 1 art. 16); die des Kardinals Contarini auf dem Reichs-
tage zu Regensburg 1541 (bei Baynaldus, Annales ech 21 (Köln 1727 ad annum

1541 p. 29) und endlich der Reformationsentwurf des Erzbischofs Albrecht von

Mainz 1540.) WürzburgerKreis-Archiv, in der Folge W. Kr. A. bezeichnet, Mainzer
Akten, Geistl. Schrank Lade 20. 66 Blätter in Folio — Bl. 45 trägt das Jahres-
datum 1540. May gibt in seinem Werke: Kurfürst Albrecht II. von Mainz ic.

(München 1875.) Bd. Il. S. 405 und 527 davon einen Auszug.
4) Dissert. Mog. autore Brander-gen Commentatio de formula reform. etc-

Formula reformationis per onesaream muiestatem statidus ecolesiastieis in comj-

tiis Augustanis ad deliberandum proposita . . Augsburg 1548. Mainz 1548. Die

Mainzer Ausgabe veranstaltete Erzbischof Sebastian oft-. Joan11j8. rat-um Mog.l
p«.847—861, Goldast, Constit. lmper. tom II, 330 sqq.
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Verbesserungspunktenverarbeitet und zusammengestellt. Von einigen
übertriebenen und radikalen Forderungen, so bezüglichder Beseitigung
der kirchlichenExemtionen,1) abgesehen, bewegte sichdas Reformations-
edikt auf durchaus erreichbaren Bahnen.2) Den besten Gradmesser
der hohen Wertschätzung,welche die Reformationsformel unter dem

Episkopat besaß,ergibt die Tatsache, daß dieselbenoch im Jahre 1548

in Köln, Augsburg, Trier, Straßburg,3)Würzburg,4) Speyer,s) Puder-
born, Osnabrück,Münster,·3)Eichstättund Mainz rezipiert wurde-

ErzbischofSebastian von Mainz schrieb durch einen Erlaß des

General-Vikars Balthasar Geyr vom 4. September dem Mainzer
Klerus vor, sich die gedruckteReformatio anzuschaffen und stellte die

sofortige Berufung einer Diözesansynode,7)sowie eines Provinzial-
konzilss) in Aussicht. Beide tagten rasch hintereinander 9) und schenkten
der Mainzer Kirchenprovinzinhaltreiche Statuten,10) die ganz im Geiste
der Reformatio die sittliche und intellektuelle Hebung des Klerus be-

zwecken sollten.
Die an sicherfreulicheautoritative Geltung,welcheder Reformations-

formel in Deutschland zukam, bewirkte nun aber, daß Kaiser und

Stände stillschweigend«)an der großenReformationsgesetzgebungdes

Konzils vorübergingenDem wachsamen Auge der Väter des Konzils
war keine Seite des kirchlichenLebens entgangen. VorzüglicheBe-

stimmungen über die persönlichenErfordernisse der Pfarrer; Bischöfe
und sonstigen Geistlichen sollten der Kirche einen besserund tiefer vor-

gebildeten Klerus zuführen; Gesetze gegen die Psründenkumulation,
gegen die zu frühe Beförderung unerprobter Kapitalare, Gesetze über

1) Formula ref. in ptoemio et sub tit. 20 de visitatione.

2) ibjdem Cap. de dispensatioue verbi Dei et ofücio Boclesiastaez cap. de

disciplina populi.
Z) Hart-heim C. C. Germ. Tom Vl, 763. — 4) Himmelstein, synod.

HerbipoL Wuerzb. 1855. p. 317. — 5) Colleotio process. synodaL Dioeo. spir. 1786.

p. 288. — 6) sehnt-onus, Annales Padetb. Ill, 294 sqq.

7) Die erzbischöflichenAktenstückefinden sich bei Scheppler codex ech Mog.
Aschaffenb.1802. 1, 5-—15. — s) of. sahmidii dissert. de Conc. Mog. in Joannis

script. hist. Mog. Tom. novus Frankfurt 1727 p. 312.

9) Die Diözesansynodebegann am l9. November 1548, das Provinzialkonzil,
zu dem von den Mainzer Suffraganen persönlichnur Bischof Moritz von Eichstätt
erschien, am 6. Mai 1549.

10) Acta et daoreta synodi dioeces. Moguntinensis . . . Mainz 1548 bei

Jvo Schüssen Abdruck bei Scheppler 8 sqq. coustitutiones ooncjlii prov. Mog.
Mainz 1549 bei F. Behem. Abdruck bei Scheppler 16 sqq.

11) Vgl. Moritz Ritter, Deutsche Geschichteim Zeitalter der Gegenreformation
und des dreißigjährigenKrieges. Stuttgart 1889 Bd. I a. a. O.
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die Residenzpflichtder kirchlichenBenefiziaten und über die Verleihung
der Pfründen waren angetan, dem simonistischenÄmterhandelein Ende

zu bereiten und das verloren gegangene Amtsbewußtseinzu betonen.

Das alles waren zwar einschneidendeGesetzesbestimmungenzob die-

selben Früchte zeitigten, hing von ihrer Annahme und ihrer praktischen
Anwendung ab. Auffallender Weise verhielten sich die katholischen
Reichsständemit rühmlicher Ausnahme des Herzogs1) von Bayern
und der Bischöfeder Salzburger Provinz 2) geradezu feindselig gegen
die Trienter Reformen. Diese Haltung des deutschenEpiskopates ver-

anlaßte Papst Pius V. ein Schreiben Z)(23. Januar 1566) an Erz-
bischof Daniel von Mainz zu richten, worin er zur strengen Über-
wachung der Geistlichkeit und zur gewissenhaften Befolgung der

Tridentinischen Dekrete ermahnte und diesbezüglicheJnstruktionen des

Kardinallegaten Commendone, der den nächstenReichstag zu Augsburg
(1566) besuchenwürde,·in Aussicht stellte. Commendone kam und

drängte mit aller Energie4) auf die offene Unterwerfung der Stände

sowohl unter die Lehrentscheidungeuals auch unter die Reformdekrete
des Konzils. ErzbischofDaniel war schwach genug, sich zum Wort-

führer der deutschen Sonderwünscheherzugeben und im Namen der

Stände zu erklären:3) »sc; seit-a Concjlii Trich accipere in eis, quae

Adern et sacrorum cultum respioerent, sine exceptione ulla aut dahi-

tatione; in-discip1inae ratione esse aliqua, in quibus excipi cuperent.«
Niemand fühltetatsächlichdie Riesenaufgabeder Reform schwerer,

als der fromme Erzbischof6) von Mainz, der trotz des besten Willens

nie ein temperamentvollerVertreter der Kirchenreform im Sinne des

Konzils von Trient wurde oder werden konnte. Die Schwierigkeit
der Verhältnisse, in der sich das von Anhängern7) der neuen Lehre
allenthalben umgebene Erzstift befand, dämpfte von selbst kräftigere
Reformversuche, ganz zu schweigenvon dem geschlossenenWiderstand,8)

I) Ritter a. a. O. S. 267.

2) Dalham, Conc. salisb. August. 1788, p. 532 sq. Hart-heim l. c. vll,

3818q. Zur Provinz Salzburg gehörten die Diözesen Salzburg, Passau, Regensburg,
Freising und Chiemfee. —- 3) Gudenus cod. dipl. IV, 713 sqq.

4) Ritter a. a. Q. S. 290 ff. — 5) Laden-i in Annales Ecoles. Baronii

adannum 1566. Tom. 22 tol. 40. — ö) serarius R. 16. p. 887 sqq.

7) Vgl. Werner, Der Dom von Mainz II. 413 ff.

8) Das war wohl die Hauptursache, weshalb Daniel sich nicht zur Feier einer

Diözesansynodeentschließenkonnte, obschonPius V. und Gregor XllI. so sehr darauf

drängten. A. Theiner, Annales eocles. Rom 1856 l, 238; FürstbischofJulius von

Würzburgverzögerte ebenso die Abhaltung der von Rom gewünschtenDiözesansynode

Theiner l. c.
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den die Phalanx des sittlich entarteten Klerus1) dem energischenVor-

gehen gegen seine Glieder entgegensetzte. Unter diesen Umständen
pflegte Erzbischof Daniel mehr die friedlichePropagierung des Triden-

tinifchen Reformgedankens,der vorzüglichdurch das Verdienst der seit
15612) in Mainz tätigen Jesuiten langsam an Boden in der rheinischen
Metropole gewann. Gegen Ende seiner Regierung war der Anschluß
an den apostolischenStuhl und an das große Werk des Konzils völlig
vollzogen. Gleichförmigkeitmit den Konzilsdekreten aus der ganzen
Linie des geistlichenLebens und der kirchlichenVerwaltung, lautete

jetzt die Parole, die von dem erzbischöflichenKabinet ausging, »0mnia
iuxta statuta Goncjlji agenda«3) der Tagesbefehl der an die erz-

bischöflichenKommissäreerging. Daraus erklärt sich auch die Ver-

schleppungdes Tridentinischen Ehedekretes »Tametsi«, das zum ersten
Mal 1578 in dem oberen Erzstift und 1582 im ganzen Erzstift ver-

kündigtwurde-

I

Verkündigung des Trienter Ehedekretes im Oberstift
(1578x

Die vortridentinischePraxis der geheimenoder Winkelehen,welche
ohne Zeugen gültig geschlossenwerden konnten, ermöglichteunerlaubte

Verhältnisse unter dem Deckmantel scheinbar gültig abgeschlossener
Ehen und schuf eine Unsumme von Mißständen und gesellschaftlichen
Schädigungen. Nicht selten verließder eine Eheteil nach Abschlußder

geheimen Ehe den anderen, gab sich für noch ledig aus und ging eine

öffentlicheEhe mit einer dritten Person ein, obschon er wußte, daß
die zweite Verbindung wegen des bestehenden geheimenEhebandes
null und nichtig war. Die Kircheverabscheute die geheimeEheschließung
zu allen Zeiten, verbot dieselbe auch auf dem 4. Lateran-Konzil
(1215)4) und schriebdas Aufgebot vor, ließ aber die Gültigkeitder

I) Lic. Herrmann, die evangelische Bewegung zu Mainz im Reformationszeit-
alter. Mainz 1907. Einleitung.

2) Schunk, Mainzer Beiträge I, 280 ff. Über die Schultätigkeit der Jesuiten
s—Jos- Hausen, Rheinische Akten zur Geschichte des Jesuitenordens 1542——1582,
Bonn 1896 (Publ. der Ges. f. Schein. G Kunda, XIV) S. 421, 502, 515, 695, 704,
756. Joannis I 867. Das Theatrum urbium stellt den Jesuiten folgendes Zeugnis
aus-: Academiae . . . archiepiscopus Dominos cle soc. Jesu praefecit, qui . .

Moguntiaelsupekiorisque Germanjae inventutcm doctrinae pietatjsque nitoki-

bus Apollo-nd
Z) W. 0. Archiv: Protocollum Missisarum 1530—1589. fol. l. Notiz des

Kommissars Andreas Dietz vom 13· Mai 1577. — 4) Lateran. IV. can. 50. 51.

Brück a. a. O. S. 398.
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geheimen Ehen weiter bestehen. Den entscheidendenSchritt zur Be-

seitigung obenerwähnterSchäden und Übelständeunternahm endlich
die Kirchenversammlungzu Trient, indem sie im sog. Caput Tametsi

die bekannte Form der Ehefchließungvorschrieb. Allein das Konzil
knüpftedie Rechtskraft des neuen Ehegefetzes an eine eigentümliche
Promulgationsform, welche den Grund zu einer mannigfaltigen Un-

gleichheitdes Eheschließungsrechteslegte, sodaß in der Kirche triden-

tinische von nichttridentinischenArten bis zur neuesten Rechtsverfügung
der Bulle »Provida sapientique«1) von Ostern 1906 unterschieden
werden mußten. Zu den ältesten tridentinifchen Arten Deutschlands
zählten die Landkapitel des Mainzer Oberftifts, wofelbst 1578 die

rechtsgültigePromulgation des Tridentinischencaput ,,Tametsi« erfolgte.
Diese seither unbekannte Verkündigung2) war das Werk des Aschaffen-
burger Kommissars Andreas Dietz.

Das Konzil von Trient, welches die Gewalt der Archidiakone3)
beschränkte,4)brachte für das Erzstift einschneidendeNeuerungen auf
dem Gebiete der Verwaltungsorganifation insofern, als die Archidiakone
und Offiziale verschwanden5) und unter Daniel durch ständigegeistliche
Kommissare ersetzt wurden. Die Geschichte des Erzstifts kennt zwar

auch erzbifchöflicheKommissarefrühererJahrhunderte,6) welcheden über-

mächtigenArchidiakonenund deren Offizialen als Rivalen gegenüber-

geftellt wurden; allein dauernd gestaltete sich das Institut der«kom-

missarischen Sendung erst durch den Fall der alten Archidiakonat-
einteilung, welcher in Mainz früher7) als in anderen Bistümern er-

1) S. Kirchliches Amtsblatt Jahrg. 48. Nr. B. 21. März 1906.

2) Die Quellenbelege sind dem Protooollum Missivarum Andreas Dietz Com-

missarii Aschaffenburgensjs (1530—1589) entnommen. Der wertvolle Fuscioulus

liegt in dem Ordinariats-Archiv zu Würzburg.
Z) Die lokale Literatur S. bei Sägmüller, Lehrbuch des K. K. R. S. 367 ff.;

bes. lesenswert die Arbeit von H. Hilling: Beiträge zur Geschichteder Verfassung und

Verwaltung des Bistum Halberstadt I. Lingen an der Ems 1902; ebenfo im Archiv
f. kath. K. R. Bd. 80, S. 80 ff. 323 ff.; 443 ff.; 645 ff.; Bd. 81, S. 86 ff. Jm

Erzftift Mainz bestanden 12, in Hildesheim 34, Münster 34, Verden 20, Halberstadt 38,
Bremen 14, anabrück 13, Minden 12, Paderborn 9, Archidiakonate. Kleiner war

ihre Zahl in anderen Vistümern, z. B. in Trier 5. Vgl. Baumgartner, Geschichte
und Recht des Archidiakonates der oberrhein. Bistümer mit Einschlußvon Mainz und

Würzburg, Stuttgart 1907. (KirchenrechtlicheAbhandlungen von Dr. W. Stutz).
4) Cana. Trid. sess 24. cap. 4 de refokmatione. — 5) Boquim, Rhein-

gauische Altertümer S. 845. nimmt das Jahr 1566 an.

6) Wolf, von den geistlichen Kommissarien Göttingen1797; Bruno Krusch. i.

Ztschr. f. Gesch. v. Weder-Sachsen 1897. S. 112——254.

7) Noch 1625 gab es in Osnabrück 25 Archidiakonate (Estor, Deutsche Rechts-
gelehrtheit. Teil S. 6364); 1660 in Münster 30 Archidiakonate CA. Hüning,
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folgte. Das ganze Erzstift zerfiel nunmehr, abgesehenvon dem Unter-

stift, dessen geistlicheVerwaltung in der Hand des Generalvikars lag,
in vier Kommissariate1) mit den Sitzen Aschaffenburg, Amöneburg,
Fritzlar und Heiligenstadt. Die Kommissare waren ad nutum Archi-

episcopi angestellt und verkehrten direkt mit dem erzbischöflichenKon-

sistorium zu Mainz.
Im Mai 1577 2) hatte der Scholastikus des Peter- und Alexander-

stifts zu Aschaffenburgdie Kommissariatsgeschäftedaselbst übernommen
und dieselben »nach der Weisung Jhrer Kurf. Gn. und nach den

canonifchSatzung und ordnung deßheilig Concilii zu Triendt, so unter

seligster gedechtnußPaulo 3. Julie 3, Pjo 4 pontjticjbus Romanis an-

gefangen, gehalten und beschlossensei«, zu führenversprochen. Er war

ein ebenso ausgezeichneter Priester wie Beamter. Seine ausgebreitete
Wirksamkeit strahlte von dem reformatorischen Geiste wieder, den das

großeKonzil den Besseren seiner Zeit eingeflößthatte. Über die »sana

dootkina s) Concilii Tridentini« hinaus existierte für ihn nur Irrtum
und Sünde und selbst in den untergeordnetsten Fragen der kirchlichen
Disziplin schienihm die Gleichförmigkeitmit den Konzilsbestimmungen
heilige Pflicht. Die von KommissarDietz eingeschlageneRichtung ent-

sprach übrigens ganz den Intentionen des Erzbischoss. Bezeichnender-
weise eröffnete er seine Amtsperiode mit der Promulgation des Tri-

dentinischen Caput »Tametsi«. Auf den Konserenzen der Landkapitel
Rodgau, Montadt und Taubergau, welche er im Monat August 1577 4)
abhielt, befahl er »denDekanen und allen Kapitalsverwandten vermög

FürstbischofChristoph Bernard von Galen. Münster 1887. S. 138 ff.); 1757 in

Trier 5 (Blattau, statuta, synod.. ordinat. et mandata. Ärchiclioo. Tkev. v, 28.).

Jn den rheinischen und nordöstlichenDiözesenDeutschlands blieb das Archidiakonat
ein lang bestehendesInstitut.

1) Die kirchlicheVerwaltungsorganisation des Erzstifts Mainz wird den Gegen-
stand einer eingehenden Untersuchung bilden.

2) W. 0. A. Protoo. Missivarum l. c. fol. 1; vgl. May l. Archiv des histor.
Ver. f. Unterfranken 1838. S. 312. — Z) ibidem fol. 35, 36, 37, 128, 139, 181. ..

4) ibidem I· c. fol. 12. Die jährlichenKapitelskonferenzen wurden gewohn-
heitsmäßig»Dienstag nach Quasimodo« gehalten. Über die Feier derselben belehrt
uns Kommissar Dietz (in dem Memorialheft in Quart), wie folgt: capitulum (Rod-
gan) ordiuarie Hat feria 3 post Qnasimodo. publicabitur coram plebe diota Domi-

nica· visitabitur habitu et tonsura clericali. vesp. mane vigilie mortuorum,

deinmissa pro defunctis,«aonti0ad populum, processio. psalmus da prokundis,

postea dslissa de Dominica. offercnt omues sub poena solde decem tandem weg-o-

tia tractantuk, manutjdeles eljgendi, Ferto (-———Leichenvierding) Eissmo puri ar-

genti assignari. Auf den Kapitelskonferenzen der Jahre 1578 u. 1579 kamen be-

sonders die Mißbräuchebezügl.der Sakramentenspendung zur Sprache. ibidem l. o.
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des h. Trientisch Concilii und der provinzialconstitution in allen Psarren
allenthalben zu publiciren und durch erinderung uff den Cantzellen
oftemals wiederum zu gedächtnuszu bringen, das umb etlicher ursachen
also heilsamt geordnet sey, daß matrimouia clandestina heimliche ver-

borgene Winkelehen abgethan und verbotten und hinfüro keine Ehe
rechtkrefftigund bestendig sein soll, dann allein diese so in gegenwertig-
keit des Pfarherrs, under den die contsahentpn gehoreu oder welchem
Priester der Pfarherr an sein stadt oder der Ordinarius erlauben würdi,
Und auch zugleich in beywesen zum wenigst zweyer oder dreyer Getzeug
geschehund gemacht werden. Und was außerhalbangesetzter weis und

erstanden oder vorgenommen werde, dasselbig soll craftloß und aller

Ding onbündig sein-« Die Dekanate beeilten sich jedoch nicht, die

Tridentinische Ordnung zu verkündigen,sodaß der Kommissar genötigt
war, den ersten Befehl am 11. Januar 15781) zu wiederholen und

das Protokoll, »wo die publication des h. ehestandts halben und auf
welchen tag sie geschehsey,«innerhalb eines Monats einzufordern. So

wenig duldete der Kommissar die nochmalige Verschleppung der An-

gelegenheit, daß er nach Verlauf des Monats dem säumigenDekan 2)
des Kapitels Taubergau ernstlich drohte. Am 7. April s) konnte Dietz
dem Erzbischof die ofsizielle Promulgation des Oaput ,’I’ametsi« in

den drei Ruralkapiteln seines Kommissariats als vollendete Tatsache
melden. Das Kommissariat Aschaffenburg, in amtlichen Publikationen
auch Oberstift genannt, begrisf am Ausgang des 16. Jahrhunderts
145 4) Psarrstellen in sich, welchesich, ohne Einschlußder damals noch
evangelischenPastorei Lohr, auf die Dekanate Rodgau, Montadt und

Taubergau verteilten. Für Weltgeistlicheexistierten allein an Pfarr-
kirchen und Kapellen insgesamt 3074 Benesizien Durch den Heimsall
der Herrschaft Rieneck5) mit den Gemeinden Stadt Lohr, Sackenbach,

l) Protoa Missiv. 1.c.t·01. 13. Schreiben des Kommissars an den Dekan des

Taubergau »cunraclus Kremerus, Pfarrer zu Bischofsheim, und an den wirdigen
H. Johann Hecht, Pfarrherrn zu Seligenstadt und des Capitulls Rottgau Dechan«.

2) ibjdem 1. c. fol. lö. — Z) ihidem1.c. tol. 19. Dietz an Herrn Danielen

Erzbischofsenzu Maintz. Jn diesem Schreiben bittet er um Verhaltungsmaszregeln in

Sachen der klandestinen Ehen, welche vor der Promulgation des C.«1’ametsige-
schlossenworden seien.

4) W. O. A. Memorialbuch des Kommissars Dietzz oft-. jbidem Protocoltum

Ecclesiastjcum 1589 Sqq. fol. 7.

5) Stein, Geschichteder Stadt Lohr. Lohr 1898. Die Herrschaft fiel als er-

ledigtes Lehen an Mainz zurück. Über die katholischeRestauration in der Herrschaft
Nieneck unterrichtet die schätzenswerteSchrift: J. Schmidt, die kathol. Restauration
usw. Frbg. 1902. Erl. u. Erg. zu Janssens Gesch. d. d. V. Ill. Bd. Heft 1.
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Langenprozelten,Frammersbach, Fellen, Rengersbrunn, Wiesen und

Schaubach an den Mainzer Stuhl vergrößerte sichdas Areal des Ober-

stifts um wertvolle Gebietsteile auf dem Spessart und am mittleren

Main. Natürlich blieb dieserÜbergangan Kurmainzer Herrschaft von

Anfang an nicht ohne Einfluß auf das religiöseBekenntnis der Be-

wohner dieser Orte. Schon der Umstand, daß die Herrschaft Rieneck

von dem kirchlichenOrganismus,1) dem sie seither einverleibt war los-

gelöstund der geistlichenVerwaltung des AschaffenburgerKommissars
unterstellt wurde, bedeutete den ersten Schritt zur künftigenNeuordnung
der Dinge. Solange Erzbischof Daniel lebte, blieben freilich die reli-

giösenVerhältnissein der Herrschaft unberührt und die Augsburgische
Konfession, welche der verstorbene (1559) Graf Philipp von Rieneck

eingeführt, in ihrem Besitzstande. Nichtsdestoweniger unternahm
Kommissar Dietz mit Zustimmung Daniels einen entschiedenen kon-

fessionellen Vorstoß in das seiner Jurisdiktion zugeteilte Gebiet. Er

betrieb s) energisch die Verkündigung des Tridentinischen Ehedekretes
und versuchte den Oberamtmann in Lohr,3) Hartmut von Kronberg,
zur gemeinsamen4) Aktion zu bestimmen. Mit welchemErfolg, ist un-

schwer zu erraten. Hartmut von Kronberg fürchteteeine erbitterte

Gegenaktion der nichtkatholischenNachbarn und wird daher die Unter-

lassung der Publikation als eine Pflicht der politischenKlugheit em-

pfohlen haben.
So war das Caput ,,Tametsi« in allen Pfarreien des Oberstifts

als Dekret des Konzils verkündigtund nach Verlauf der vorgeschriebenen
30 Tage rechtskräftiggeworden. Der Kommissar erblickte darin nicht
die kleinste Tat seiner schwierigen Tätigkeit. Mit offensichtlicher
Genugtuung registrierte er in einem Briefe an den Oberamtmann zu

Lohr das Geschehene:5)»Die Zeit da ich im Kommissariat bin von

I) Protoc. Misoivn pag. 2· Brief des Pater Ludwig Bacherolus an Kom-

missar Dietz, vom 13. Mai 1577: R. D. schoiastjcei placet Riestmo . . . non

hadeant superintendem, non cognoscent alium superiorem quam Commissakium.

Pater Ludwig war jedenfalls Confessakjus des Erzbischon und Jesuit. Wegen seiner
Vorliebe für die Jesuiten gaben die Mainzer dem ErzbischofDaniel den Spottnamen
»Jesuitenvater« (Hansen a. a. O. S. 595).

2) Protoo. Missis. l. c. Dietz übermittelte dem Pater Ludwig eine beglau-
bigte Abschrift des Dekretes, welches er in Lohr verkündigtwissen wollte, zur Vorlage
und Genehmigung durch den Erzbischof. Das Dekret erhielt das Plazet des Erzbischon.

Z) Stein a. a. O. S. 76. Mit der Verwaltung des neuen Territoriums war

ein ,,Oberamtmannder Herrschaft Rienech in Lohr« betraut worden.

4) Protoe. Missiv. l. o. pag. 12. Interlocutoriu zwischen Kommiss. und

Ambtmann zu Lohr. 13. Juni 1578. — 5) ibidem l. e.
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dem Maio vergangenen Jahres 1577 her und zwar nit on gnedig
vorwissen des Erzbischossnit allein zu Aschaffenburgk,sondern auch
auf dem landt umher öffentlichauf den Pfarrkanzeln habe das h. Con-

cilii Tridentini Deoretum verkünden lassen.« Eine Schwierigkeitspricht
allerdings gegen die Rechtsverbindlichkeit dieser ersten Promulgation
im Erzstist Mainz, der Umstand nämlich, daß das Eheedikt Daniels
vom Jahre 1582 auch im Oberstift publiziert wurde. Wenn wirklich
die Promulgation des Jahres 1578 rechtskräftigwar, und als solche
gewertet wurde, wozu bedurfte es da einer zweiten offiziellenFest-
legung? Die scheinbare Schwierigkeit fällt durch den Hinweis aus die

Verordnung des Kommissars vom 20. März 1579,1) wonach das Ver-

bot der klandestinenEhen nach dem Wortlaut der Publikation von

1578 halbjährlichoder jährlichden Gemeinden mitgeteilt werden müsse.
Das Eheedikt Daniels, dessenVerkündigung,weil für das ganze Erz-
stift bestimmt, auch überall vollzogenwurde, beansprucht demnach für
das Oberstift keine normgebende Autorität, sondern bildete ein unmaß-
gebliches Glied in der Kette von Veröffentlichungender tridentinischens
Eheschließungsform,welche Kommissar Dietz grundsätzlichanstellte.
Dietridentinifche Eheeingehungspraxis war in der Tat vor Erlaß des

Daniel’schenEheediktes im Oberstist eingebürgertund — darüber kann

kein Zweifel bestehen — sanktioniert. So machtvoll wirkte der Jnhalt
des publizierten Dekretes im Leben der Praxis, daßmancheGeistlichen
aus falsch verstandenem Eifer die neuen Bestimmungen auch auf den

Abschlußder Verlöbnisse2)ausdehnten und nur solcheSponsalien zu-

ließen,welche in ihrer Gegenwart und vor Zeugen eingegangenwurden.

Nicht selten unterlieer dabei Fragen und Segensformeln, deren Wort-

laut eine mißbräuchlicheDeutung nicht ausschloß. Ein Pfarrer 3)

richtete bei einer »in facie Ecclesiae« vor sich gehenden Verlobung
an das Brautpaar die seltsame Frage: Hans weltu Greden zur ehe
haben, Greden weltu Hans zur ehe haben, und erhielt ein vernehm-
liches »Ja« zur Antwort. Darauf reichten sich die jungen Leute die

Hände,worauf der Geistlicheden Segenswunsch der Kirche aussprach:
Ego autoritate sponsalia haec per vos contracta ratilico et confirmo

et- benedico in nomine Patris . . . . . Wegen der Gefährlichkeitdieses
Modus empfahlen Dietz4) und seine Amtsnachfolger5) dringenddie An-

wendung der Frage »An petant in futuro conjugem« nebst einer

l) Prater-· Missiv. l. c. p. 37. Extractum chartae visitatoriae.

2) of· ibidem p. 46. Matrimonialsache von Oberrodetr. 10. Juni 1579.

3) Prof-oc. Missiv. l. c. pag. 128. — 4) Protoo. Mississ. l. c.

5) Protoc. Ecclesiasticum 1589—1596 pag. 63 und 64. 5. Mai 1590.
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kurzen Belehrung, ,,ut honeste se gerant donee in faoie Ecolesiae
eonjungantur et benedicantur.« Nimmt man noch hinzu, daß ielt

15791) alle Pfarrer des Oberstifts Trauuugsregister anlegen und dem

visitierenden Dekan2) jederzeit zur Einsicht offen legen mußten, so ist
die Vorbildlichkeit der Tätigkeit des Kommissars Dietz hinsichtlich der

Eheschließungsreformevident.

Auch auf dem Gebiete der Katechesegriff Dietz den Gedanken

des »hin zum apostolischenStuhle und zur Reformation im Sinne

des Konzils« mit Liebe auf. Der Cateehismus Rom-muss) wurde

gleichzeitigmit dem BeichtbüchleinPetri de soto auf Kosten der ein-

zelnen Kirchenfabrikenim Oberstift obligatorisch eingeführt.

Il.

Das Eheedikt des Erzbischofs Daniel Brendel von

Homburg vom Jahre 1582.

Das berühmteEheedikt4)Daniels erschien1582 bei Kaspar Behem
zu Mainz und trägt den Titel: Ordnung und Edict des hochwürdigsten
inn Gott Fürsten und Herrn, Herrn Daniels deß hl. Stuls zu Meintz
Ertzbischofsen,deß heiligen RömischenReichs durch Germanien Ertz-
kanzlers und Churfürstenu. s. w. Wie diejenigen so in deren Chur-

1) Prot00. Missiv. l. a. pag. 37. libro matrimoniali in sacristia contractus

Plebanus i11scribat.

2) ibidem 1. o. pag-. 35136. Memorinle quoruudam capitum in quibus akti-

cium Deaanorum ruralium potissimum eonsistit. 1579. oap. Z. n. 1. 2. 3. 4.

3) catechismus ex decreto Coneilii Tkidentini ad Paroehos Pii v. Pont

Max. nimc editus lautet der ganze Titel desselben, der 1566 erschien und alsbald

die weiteste Verbreitung fand. Köcher, KatechetischeGeschichte der päbstischenKirche
(Jena l753), der S. 17 die ersten Auflagen des C. R. auszahlt, kannte keine Mainzer
Ausgabe aus dieser Zeit. Jn der Synode vom 18. März 1579 teilte Dietz den ver-

sammelten Dekanen und Definitoren mit, daß er jedem Dekan vorerst 13 Oateehis-

mos R. besorgen werde. Prot· Missiv. 1· c. p. 35. 7. Protoc. Miss.1. c. Methodus

oontessionum Petri de soto cui additum est Directorium Conf. M. Jois Polancae

G. Eisengrein schreibt in seinem catalogus testium veritatis fol. 204 über Peter
de Sot0: Petrus a soto, vir sing-Maria literaturae et eloquentia e, fidei ehristianae

defensor insignis omnes sui temporis Magistros literarum saerarum soientia . . .

editis libris Catholicae assertionem religionis, sacerdotum rursus institutionem

conseripsit. Morituk in concilio Tridentino. Vgl. Wetzer und Welte, K. L. X

254 f. Wahrscheinlichist der genannte Methodus ein Auszug aus: compendium
doctrinae enthal. in usum plebis ehristianae reete institueudae, ex libris ins-titu-

tionis christ. R. P. Petri de Sot0. 49 ff. in klein 80.

4) Ein Exemplar befindet sich im Kommissariats-Archiv zu Heiligenstadt (Vgl·
Kuieb im Feuilleton der MitteldeutschenVolkszeitung Eichsfeldia. 1903, 14. Januar
n. 10; ein anderes im Kreisarchiv zu Würzburg,Mainzer Akten, Corricior 627. H. 1810

in einem Sammelband, Ordinata et Mandata, variokum D D enthaltend, sub. n. s.
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fürstl.Gn. Obrigkeitten und Gebieten zum heiligen Ehestandt zu greifen
gemeint, hinfürter den anzufangen und ins Werk zu richten sich er-

halten sollen«.Eine genaue Abschrift dieses acht Seiten starken Druckes

liegt im liber latinus Danielis 1) der Mainzer Jngrossaturbüchervor.

Das Edikt enthält außer dem Gesetzeskernnoch einige erläuternde Be-

merkungen. Der Tenor des Gesetzeslautet: »Und sollenkeine Personen
so sich verehelichenwöllen, anderst dann in beysein deßPfarherrs oder

eines andern Priesters — jedoch mit deß Pfarherrn oder unserer alß
ordinarii bewilligung —- und zweyer oder dreyer Zeugen zur Ehe zu

greifen understehen; ferners sollen die geheimen Ehen fortan ungültig
sein und die Geltung dieser Ordnung 30 Tage nach der Verkündigung
in jeder Pfarrei beginnen.«

ErzbischofDaniel setzteden gesamten Beamtenapparat der Residenz
und der übrigen geistlichenAmtsstädte in Bewegung, um die unver-

züglichePromulgation des Ediktes zu bewerkstelligen. Von Aschaffen-
burg aus, wo er gerade weilte, schrieb er am l. Februar 2) an den

General-Vikar der Mainzer Kirche, dafür Sorge zu tragen, daß die

»nottigenExemplaria der Eheordnung den Pfarrherrn auß und Inner-

halb unser Stadt und Understiffts Meintz offentlich aufs der Eantzell
zu würklichervolnziehung und genehmhaltung publizieren, verkünden,
ahn den kirchenthürenohnschlagen, asfigieren und sonsten zur nach-
richtung zu gebrauchen haben werden« Ein ,,Befehlsschreiben«3)des

gleichenDatums trug den geistlichen Kommissaren zu Aschaffenburg,
Eichsfeld, Amoeneburg und Fritzlar auf, jedem Pfarrer ein Exemplar
des Mandates zuzustellen und die Ordnung verkünden zu lassen
Über den Verlauf der Promulgation in den einzelnenKommissariaten

berichten die bekannten Quellen keine Einzelheiten. Ob der Kommissar
des Eichsseldes, H. Buuthe,4) die Möglichkeitbesaß,den Willen seines
Herrn überall auszuführen,ist angesichtsder Tatsache, daß ein großer
Teil des Eichsfeldes geradezu protestantisch5) war, sehr fraglich. Der

1) W. Kr. A. Jngrossaturbuch Nr. 71(liberlatinus Danielis) f01.227—231.

Die mächtigenMainzer Jngrossaturbücherenthalten eine wertvolle Sammlung aller

für das Erzstift wichtigen Verträge, Mandate, Gesetze usw-
2) Jngrossaturbuch Nr. 71 1. c. kol. 232. Befelch ahn vicarium In spirjtus

alibus zu Meintz Undt alle deßErzstifsts Meintz Commissarien daßEheedikt zu pas-li-
eiren. Datum Aschaffenburg 1. Febr. 1583. General-Vikar war seit 1578 Georg
von Schönenburg,Bischofzu Worms und Domdechant zu Mainz. ok. Gudenus l· c. IV-

p· 702; W. lcr. A. Ordinata et Mandat-a n. 15. — 3) Jngrossaturbuch 1. c. fol. 232 b.

«

4) Über Heinrich Bunthe siehe Wolf: Von den geistlichen Kommissarien im

Erzstift Mainz. Göttingen 1797. § 31 S. 111 fs.
5) Die Literatur über die katholischeRestauration auf dem Eichsfeld. S. bei

Knieb: Geschichteder Reformation und Gegenreformation aus dem Eichsfeld. Heiligen-
stadt 1900. S. 3 ff.
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bekannte Aschaffenburger Kommissar nahm die Verlesungl) des Ediktes

in seinem Sprengel vor, ohne der ersten Publikation vom Jahre 1578

Erwähnungzu tun; die öftereWiederholung der Promulgation entsprach
ganz seinen Verwaltungsgrundsätzen;2) trotzdem war und blieb für ihn
die Verkündigung der Tridentinischen Eheschließungsformvon 1578 die

allein rechtsgültige.Besser sind wir über den Gang der Verkündigung
des Ediktes in Mainz und im Unterstift unterrichtet. Der General-Vikar

beschied am 13. Februar 3) »
alle und Jede Pfarrherrn Jn der Statt

Meintz und dan außerhalb etliche nach gelegenheitt der ämpter zu

fruer tagzeit zu sich, und erklerte Jnen im beywesen der Herrn
Siglerß,4) Reotoris Gollegii und Dhombprediger die churfürstliche
»Comissi0.« Bevor er die Versammlung entließ,befahl er den ein-

zelnen, »Sontags 1nvocavit das Edictum uff den Kantzelln offentlich
abzuleßen und Jren benachparten Pfarherrn besagte Churf. Com-

missio zu eröffnen,«damit diese das edictum publizierten. Stadt und

Erzstift zählten damals eine über die Gebühr hinausgehende Schar
von Klerikern; die Stadt Mainz allein beherbergte in ihren Mauern

nach einer groben statistischenBerechnung, welcheHegel5)für die Mitte

,

des 15. Jahrhunderts anstellte, bei einer Bevölkerung von ungefähr
6000 Seelen an 500 Personen geistlichenStandes, die sich auf zehn6)
Kollegiatstifter,sieben Pfarrkirchen, fünf Spitäler, zehnMänner-Klöster
und sechzehnKapellen verteilten. Jm sechzehntenJahrhundert dürfte
deren Zahl eine noch größeregewesen sein. Traditionell7) rechneten
zu dem Diözesanklerusauch die evangelischen Geistlichen, wenn solche
an Orten Mainzer Obedienz wirkten. Man löste dieselben von ihrer

l) W. Kr. A. Protoc. Missiv. 1530—1589 l. c-. fol. 68, 69 der Kommissar
überschicktedem evangelischen Pfarrer von Orb die Eheordnung und beruft sich in

einem Schreiben an den Pfarrer zu Dieburg, Christoph Zehender von Zehendgrub
(6· Oktober 1583) auf das publizierte Edikt Daniels: · . · Welches Jr. Churfürstl.
Eheordnung und euer Pflicht nach ins Werk zu richten wissen werdet.

2) Vgl. das Memoriale quoruncunque capitum in quibus otiicinm Decas

morum potissimum consistiir 1579. n. Il· Protoe. Missiv. l. c. f. 35J36. u. ibi-

dem kol. 37. Chartae visitatorjae extractum.

3) Jngrossaturbuch 71 l. c. kol. 232J33. Relatio.

4) Vitus Mjletus Doctor ei; Reverendjssimi sacellanus. Prata-. Missiv.
l. o. fol. 35; vgl. Schunk, Mainzer Beiträge III, 176. Er war Germaniker. Stein-

huber, Geschichtedes Con. Germ. Fkbg. 1895. I. 205 f.
5) Hegeh C-, Die Chroniken der mittelrheinischen Städte. Mainz 2. Bd» 2, 194.

6) Merian, Topographia Archiepiscopatuum Mogoln-, Tkovir., et Colon.

fol. 6 A. Über den Personalbestand des Domstifts S. Dürr, djsquisjt. de capit.
claus. in Germania. Mainz 1763 p. 190.

7) Lic. Herrmanm Das Jnterim in Hessen S. 135 ff.
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Superintendentur1) los und gliederte sie dem Dekanatsverbande, in

welchem ihre Pfarrei lag, ein. Die Dauer ihrer kirchlichen Mission
hing gleich der der katholischenGeistlichen einzig von dem freien
Ermessen des Erzbischofs ab. Aus der Zugehörigkeitzu dem Klerus

des Erzstifts folgte die Pflicht der evangelischenPfarrer — nur solche
kommen hier in Betracht —,die Konferenzen ihres Kapitels regelmäßig
zu besuchenund erzbischöflicheVerordnungen ihren Pfarrkindern mit-

zuteilen. Die erzbischöflicheKurie sah streng auf die Erfüllung dieser
Pflicht, deren böswillige Verletzung schwere Strafen nach sich zog.

Ähnlichbedeutete im Auftrage des Vikariats (12. August 1660) der

kursiirstliche Amtskeller zu Lohr »den Prädikanten zu hauptlohr, daz
er bei dem Ruralconvent erscheine und die alte gewohnheit observire,
wonit, so soll Er Keller deßPredikanten gefell im ampt Lohr arrestiren.«2)
Der AschaffenburgerKommissar Dietz trug sich bekanntlich mit der

Absicht, die evangelischenGeistlichen des neuen Mainzer Amtes Lohr
auf die Beobachtung dieser Pflicht zu prüfen, indem er die Promul-
gation des Caput ,,Tametsi« verlangte. Der allgemeinen Auffassung
folgte auch der katholische Pfarrer von Flersheim, wenn er den beiden

benachbarten evangelischen Psarrern von Weilbach und Marheim
(Marxheim) die Verkündigungdes Daniel’schenEheediktes zumutete.3)
Dreimal, »sonderlichahn einemSambstag zu Abendt, wan die Pfar-
herrn studieren und gewiß anheimischsein sollen«-sprachder Unermüd-

liche im Hause ,,deßPrädikantenzu Weilbach, der auch Wicker versihet«,
vor, ohnedenselben anzutreffen- Der Pfarrer von Marheim4) nahm

1) W. Kr. A. Protoc. Missjv. 1. c.n· 1. Pater Ludwig schreibt im Auftrage
des Erzbischofs an Kommissar Dietz, daß die evangel. Geistlichen des Amtes Lohr von

jetzt an keinen Superintendenten, sondern den Kommissarals Vorgesetzten hätten. Jm

Jahre 1611 nach der Wiederherstellung der katholischen Religionsübung in Lohr und

Rieneck wurde ein besonderes Landkapitel Lohr-Rieneck gebildet, das auf Wunsch der

Kapitelsgeistlichkeit »gleichförmigestatuta. et Ordinationes mit den übrigenCapituls«

erhielt. W. Kr. A. ProtocolL Missiv. 1607—1614 folio 305. An Hochw. H. Erz-

bischof Schreiben des Kommissars Weber wegen Anstellung eines neuen Kapitulß im

ampt Lohr. Erster Dekan war Joh. Hamberger, Pfarrer zu Orb. Als Statuten für
das Kapitel werden wohl die Satzungen, die virus Mjletus 1595 für das neuorgani-
sierte Rheingauer Landkapitel verfaßt hatte, bestimmt worden sein. Ein Exemplar
dieser Statuten befindet sich auf der Mainzer Stadtbibliothek. Die Statuten der

Kapitel Taubergau v. J. 1344, Erbach o. J. 1411, Monthad 1481, Castell 1490 ge-

druckt bei Würdtwein Dioec. Mag-. in archidiac. distincta, tom IV. 730, 6081 643

und V, 148.

2) Mainzer Ordinariats-Archiv. Fragmenta Protooollorum Vjcariatus Mag-.
fol. 164 a. —- 3) Jngrossaturbuch 1. c. fol. 233 —4) Weilbach, Wicker und Marxheim

(Marheim) bildeten mit Hofheim anfangs des 17. Jahrh. das kleine Mainzer Amt

Hofheim, einen Teil des Oberamtes Königstein.
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das Dekret unter Protest entgegen: »Sie wären nicht, alß man ver-

meint, Ihren Charf. Gn. allein und simpliciter unterthan, auch solch
oder dergleichen Gebott ahnzunehmen nicht schuldig« »Die anderen

Pfarherrn alle«, meldet die mehrfach zitierte Relation, »haben das

Edikt gehorsamblichempfangen undt alß Jnen bevohlen wordten, pub-
licirt.« Die Promulgation des Edikts stand Ende Februar noch aus:1)

Jn der Stadt Meintz:
Jm Eißen Chor, S. Quintin, S. Jgnatiy, S. Heimeram S. Christoffel, S. Steffen,

S. Paull, S. Peter und Mumbach, Odenmitnster, Filtzbach

AußerhalbMeintz:
Weissenaw Sindling Hallgarten Rembdenn

Laubenheim Schwanheim Hattenheim Ober- U· Nid.- Hambach
Bodenheim Bosenheim Erberbach Dreschtischhausen
Nackheim Eddersheim Ciderich Gonsenheim

Castell Flerfchem Rauental Finthen
Hochheim Wicker-Weilbach Entvill Dreyß

Hoechst Marxheim Ober- u. Nid. Walluf Brantzenheim
Münster-Liberbach Grifftel Budenheitn Zalbach

Ober-Ulm Ob. u. Nid· Madenbach Frauenstein Eibingen
Nieder-Ulm Osterich Bingen Geisenheim

Klein-Winternheim Zornheim Weiller S. Joesbergk
Sorgenloch Eberßheim Algeßheim Winkell

Partenheim Gaubißesheim Ockenheim Mittelheim
Gultenheim Gaubickelheim Frankfurt
Heideßheim Diderßheim S Barthol

Sarmbßheim

Nicht zufrieden damit, seinem eigenen Kirchenfprengel die Ehe-
ordnung geschenktzu haben, versah ErzbischofDaniel auch die Sufsra-
ganbischösevon Worms, Speier, Konstanz,Eichstädt,Hildesheim,Angs-
burg und WürzburgL) ,,mit etlichenExemplaria« derselben, damit »sich
dero geistlicheRichtern danach richten in Erregung dieweill streitige
Ehe und andere geistlichenfachen in secunda jnstantia vor Unser Con-

sistorium gehören«. Bei einigen der Sufsragane, so bei dem hervor-
ragenden Fürstbischofvon Eichstädt,Martin Z) von Schaumberg, gab

l) Jngrossaturbuch 71. l. c. fol. 233 b.

2) Zeitweise umfaßte die Mainzer Kirchenprovinz 25 Sussraganeate. Jm
Jahre 1549 sagt J. Cochläusin seinem speculum antiquae desotionis erga missam

p. 233: Moguntinus episoopatus tantae magnitudinis est, ut totius Germaniae

maximam partem sub ecolesiastica jurisdictione contineat, habens sub se Xll

epjsoopatus eosque amplos, antiquos et populosos.«
Z) J. Sax, Die Bischöfe und Reichsfürsten von Eichstädt. Landshut 1884.

Bd. 2., S. 455. Sax gibt eine unrichtige Auslegung der Tridentinischen Eheein-

gehungsform.
Kein-out 1908. 9. heit. 14
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die Mainzer Publikation den Anstoß, das seither Versäumte nachzu-

holen und ebenfalls mit einer Ehesatzungund Ordnung (5. Mai 1582)
auf den Plan zu treten. Andere Suffragane erfreuten sich schon seit
Jahren einer der TridentinischenEheeingehungsformkonformen Praxis.
Vor allem waren es die Kardinäle Otto von Augsburg und Marcus

Sittich von Konstanz, zwei mit der römischeneng verbundene Kirchen-
sürsten,welche im Jahre 15671) Diözesansynodenberufen und hier die

Befolgung der Konzilsbeschlüsse,der dogmatischenwie der reformatorischen,
angeordnet hatten. Unter Berufung auf diesen Umstand konnten daher
die »CostantzischeheimbgelasseneRhät« 2) am 24. März mit feiner Ironie
die erzbischöflicheMahnung dahin beantworten: »Wir künden E. Ch·
G. underthänigstnit pergen, daß hochged. Unser gnediger Fürst und

Herr zu gehorsambster Vollziehung aller derer Ordnungen und satz-
ungen, so auf dem Jüngst gehalten Eoncil zu Trientt von der gemeinen
Christl. Versamblung einhellig dicidirt, entfchloßenund verabschiedt
worden, vor etlichen Jarn einen Bischofflichensynodium beruffen, ge-

halten, und darinnen nit allein bey dem h. Sakrament der Ehe, son-
der auch in vielen andern Punkten und fachen eine notwendige refor-
mation fürgenomen,dieselben auch Jn das werk und zu gepürender

Vollziehung richten und publicieren laßenz ferner daß solcher reforma-

tion gemäß in Jhro hochfürstl. Bißthumb und Stifft Eostantz, wie

auch derselbigen geistlichen Consistorii gelebt und indicirt worden ist.«
Das Eheedikt war glücklichim ganzen Erzstift verkündigt.Man

freute sichallenthalben des Besitzesder Tridentinischen(!) Eheeingehungs-
form. Niemand, am allerwenigsten der Erzbischof und seine Räte,
zweifelten an der rechtlichen Potenz der stattgehabten Publikation Jn

Wirklichkeit lag aber der allgemeinenÜberzeugungein großer Rechts-
irrtum zugrunde; denn Erzbischof Daniel hatte das Caput »Tametsi«
des Konzils nicht als Dekret des Konzils, sondern als seine eigene
Bestimmungen verkünden lassen. Es fehlte dem Mainzer Eheedikt so-
mit die Authentie des Kirchenrats von Trient, die allein die Rechtskraft
der stattgehabten Promulgation bewirkte. Die Meinung bezw. Uber-

zeugung, daß ein rechtlicher Zustand vorliege, konnte dem Edikt die

fehlende Rechtswirkung nicht ersetzen, d. h. die Pfarreien des Erzstifts,
in welchen dasselbe publiziert war, nicht zu tridentinischenOrten machen.
Ebensowenig vermochte die unnachsichtlicheStrenge, mit der man in

der Folgezeit die Vorbereitungen zum Eheabschlussegesetzlichregelte,

l) M. Ritter a. a. O. S. 299; ef. Hart-heim c. C. Germ. Tom l, Z. p. 153.

2) Jngroffaturbuch 71. s. o. 233 b.
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die Jllegalität der Daniel’schenEheordnung zu beseitigen. Die zahl-
reichen erzbischöflichenMandate und Verordnungen l) über Führung
der Trauungsregister, über Notwendigkeit und Inhalt des vor der ersten
Proklamation vorzunehmenden Brautexamens beweisen zwar die rein

geübte Tridentinische Praxis; rechtlich war jedoch mit Ausnahme
der Bewohner des Oberstifts kein Mainzer Untertan an die triden-

tinische Eheschließungsformgebunden. Der herrschende Rechtsirrtum
schleppte sich auffallender Weise durch zwei Generationen hindurch.
Man beschränktesich darauf, das Eheediktdes Jahres 1582 unbe-

sehen und unverändert neu auszulegen. Jm Jahre 1600 besorgte der

Siegler Christian Agricola den Neudruck von fünfzig Exemplaren,
welche »unter die landtpriester in celebrationibus Oapitnlorum Ru·

raljum«2) verteilt werden sollten. Die Kirchenordnung Johann
Schweikards für das Eichsfeld (4. Juni 1605 Z) bestimmte: »dieweil
dann auch unsere lobseelige Vorfahren ein sonderlich Matrjmonial-Bdiet

in unserm Ertzstifft Maintz allenthalben publiciren lassen, vermögedessen
unsern Unterthanen allerseits ihre ehelicheVerlobnüssen,damit sie desto
bestendiger sein, anfangen und vollnziehen sollen, also ist unser ernster
Befehlig, daß unsere Underthanen und Angehörige uff unsern landt

deßEichsfeldts bey unverbleibender Straffe . . · demselben gehorsam-
blich und würklichnachkommen. Damit auch desto mehrer Anreizung
geben würd, die Jugend zur Schule und Kinderlehr oder Unterrichtung
des Catechismi zu ziehen, wollen wir, daß keine Person hinsüro zur

ehelichen Copulation oder zum Tauffstein zugelassen werden solle, sie
missen dann zuvorderst die gemeine Tragstücke des Catechismi und

1) W. OrdinariatssArchjv. Prater-. Missiv. 1607—1614. pag. 151. Kom-

missar Weber teilt den Dekanen mandato Princjpis methodnm sequentem in sehe-

dis eontrahentium dandis mit: Quilidet paroehus audiet in posterum public-e in

templo sponsas tempore cateehistjcae lectionis neo admittentur ad promulgas
tiones nisi sciverjnt neeessaria eateeheseos. Er cum sponsae suilicienter repes

kjentur instructae, mittent ipsos sponsos ad Detioitores vel Deeanum dato testi-

monio quod sponsas pablice in templo audiverint, sat informatae sint, sponsos
gutem audient deünitores, nee udmittent Ellos donee et illi set scientes sint abs-

que ullo numere, dolo et f1·aude; sub gravamine conscientiae et diligenter exa-

minent, ne incestuosa admittantuk conjugia. Den Prüfungsgegenstandbildetem
Oratio dominjea, salntatio angehen-, symbolum tidei, prnecepta Dei et Beolae

Ethi- modus oontitendi, formatio crucis; of. W. O. Ä. Fragmente ProtoeolL

Commiss. 1596 sqq. kol. 15. Ad deeanum capituli Monstadt. 22. April 1598.

2) W. Kr. A Mainzer Akten. Lade 626. H 1807. Gutachten wegen dem

zu erlassenden Eheedikt n. 1. 1617.

Z) seheppler cod. ech Mog. p. 103. Derselben ging eine allgemeine Kirchen-
visitation 1603 voraus. Joannis 1. c. I, 903.

14ik
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catholischenGlaubens, und seint darinnen von den Pfarherrn nach not-

durft examiniret«. Durch erzbischöflichesReskript vom 24. Dezember
1607 I) wurde wieder allen Pfarrern und Pfarrverwesern die viertel-

jährliche(uff alle quaiember Sonntag) Verlesung des »in Anno 1582

durch weylandt in Gott ruhenden Herrn Danielen Lobseligster gedecht-
nuß verfaßt und publicirt Ehemandats« zur strengen Pflicht gemacht.
Eine ähnlicheMahnung enthielt die ,,Ordnuug«2) Johann Schweikards,
,,wie es durch den Ertz-Stis·ftMeyntz in Stätten und auf dem Landt . . .

bey dem heyligen Gottesdienst, in ausspendung der hochwürdigenSacra-

menten, erhaltung Kirchen und Schulen . . . gehalten werden foll«,
vom Jahre 1615. Endlich schien der Augenblick, der zur Aufhellung
des Irrtums führen konnte, gekommen. ErzbischofJohann Schweikard
forderte nämlich 1617 ein Gutachten des General-Vikars 3) und der

vier geistlichenKommissärewegen des neu zu erlassenden Eheediktsein.

»Alle Exemplar-a edicti matrimonialium« waren laut der amtlichen
Anzeige4) des Sieglers »außgespendtund uffgangen«und die sofortige
Neuauflage desselben »soon für die alte und ueu ankommende Pfar-
herrn alß den gemeinenMann hochnötig.«Eine theologischeKommission,
in welcher außer dem General-Vikar der Weihbischon) der Siegler
und zwei Theologen8) saßen, trat sofort an die Prüfung und sachliche
Umgestaltung des Eheedikts. Von den Kommissariaten liefen ebenfalls
Änderungs-und Verbesserungsvorschläge7)ein, aus welche näher einzu-

1) W. O. Ä. Protoo. Missiv. 1607-1614 pag-· 115.

2) scheppler l. c. p. 106. Jn der Vorrede erwähntder Erzbischof,daß »von
unseren lobseligsten Vorfahren . . . jeweils gut heilsame und nützlicheOrdnungen ge-

geben worden, wie man sich bei dem hl. Gottesdienst verhalten soll«. Eine vollstän-

dige Kirchenordnung wie die hier erwähnte scheint indes früher nicht existiert zu haben.

3)·W. Kr. A. Lade 626. H. 1807. n. L. Schreiben der Kurfürsten an den

General-Vikar et simili modo an die Kommissare. 20. Mai 1617.

4) ibidem n. 1. Siegler Joh. de Colonia an den Erzbischof. 20. April 1617.

5) Weihbischof Christoph Weber. Geboren zu Seligenstadt, wurde Weber 1590

Priester, 1616 Weihbischof inpartibus Erfurtensibus. 1631 floh er vor den Schweden

nach Mainz, von da nach Köln, wo er am 18. April 1633 starb. severus, Mem.

Propont. Mog. p. 54.

6) lrenäus de Colonia und Dr. Ambrosius seybaeus.
7) W. Kr. A. 1. c."n. Z. Der Amöneburger Kommissar Petrus Museulus

vom 3. Juni n. 4; der Aschaffenburger Jodocus Dreiser vom 2. Juli n. 5 der

Fritzlarer Kommissar Jost Heidwolf vom 10. Juli ; n. 6 Der Heiligenstätter Nik.

Nagel vom 3. Juli. Dabei (snb. 7) liegt ein Gutachten des Kapitels Taubergau,

dessen Schluß bezeichnendist: »Wir keine ernstliche Peen und Straff dieser künfstigen
rekormation angewendet werden, und zugesetzt, ist zu fürchten, wenig nutz und furcht
daraus entstehen mögte.« Unter-zeichnet ist das Gutachten von Ad. Kern, deeanus,



Zur Geschichtedes caput Tametsi in der alten ErzdiözeseMainz. 213

gehen nicht die Mühe verlohnt. Doch keiner der Sachverständigen
entdeckte die juristische Angreifbarkeit der Promulgation des Tridens

tinischen Ehegesetzes vom Jahre 1582. Schon der leiseste Zweifel cm

der Rechtsgültigkeitder erfolgten Publikation schien sündhaft. Die

allgemeine und durch mehrere Dezennien hindurch gefestigte Rechts-
anschauung ließ selbst bei gewiegten Theologen und Juristen einen

solchen nicht aufkommen. Erst dem kanonistifchenZartgefühl eines Un-

bekannten blieb es anfangs der sechzigerJahre des XVII. Jahrhunderts
vorbehalten, den Fehler offen zu legen. Daraufhin erfolgte 16641)
Unter Johann Philipp von Schönborn die zweite allgemeine Ver-

kündigungdes Tridentinischen Ehedekretes ,,Tametsi«, deren Rechts-
verbindlichkeitheute feststeht. -

III.

Die rechtsgültige Promulgation des Caput ,,Tametsi«
unter Johann Philipp von Schönborn im Jahre 1664.

Der Elifabethentag des Jahres 1647 führte auf den heiligen
Stuhl von Mainz einen Kirchenfürsten,von dem zeitgenössische2)Schrift-
steller bezeugen,daß er hervorragend beim Abschluß des westfälifchen
Friedens mitgewirkt habe. Es war Johann Philipp von Schönborn,3)

Fürstbischof von Würzburg, der mit Zustimmung des Papstes die

Regierung der beiden Stifter in einer Hand vereinigen durfte. Die

befreundete und in den bewegendenpolitischenFragen jener Zeit gleich-
gestimmte Diplomatie begrüßtediese Wahl mit unverhohlener Freude.
Der Neugewähltewar der Gegenstand allgemeiner Beglückwünschung
und Huldigung.4) Jn Mainz5) fand die Huldigung, in Frankfurt die

feierlicheEinfetzung unter großem Pompe statt. Alle diese Formalien
und Äußerlichkeitenvermochten indes Johann Philipp nicht über die

Schwierigkeiten, in die er durch Berufung auf den höchstenPosten

Jos· caesar, par. Miltenb. et deiinitor, Georgius Kirbarg, paroch., Joa. Pigulus,
par. in Hundheim, M. scherh par-.

l) Falk im Katholik 1903 l, 168 ff., Veit ebenda 11, 140 ff.
2) Pufendorf De Rebns Suec-» 764.

3) Die Ahnenprobe in Joannis I, zu pag. 960 und Bucelini Germania p. 220.

Vgl. C. ·Wild, Joh Phil. v. Schönborn,Der Friedensfürstim 30jähr. Kriege. 1896;
Mem-, Joh Phil. von Schönheit-»2 Vde. Jena 1896. 18.

4) Wild a. a. O. S. 101 ff. sehr ausführlich-
5) W. Kr. A. Mainzer Domkapitelprotokoll Nr. 32· fol. 682. 4. Dezember.

An der Huldigung nahmen vom Domkapitel teil der Domdechant und die Kanoniker

Walbott, Lerch und Saal. Zur selben Zeit huldigten auch der Vizedom des Rhein-
gaues und der Burggraf von Mainz. W. Kr· A. M. R. A. Lokal 12. Kasten 10

Heischbriefe n. 217.
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des deutschen Episkopates hineingestelltwurde, hinwegzutäuschen.Das

mainzische Land links des Rheins befand sich in den Händen der

Franzosen;1) die Stadt Erfurt2) und das Eichsfeld seufzten unter der

Last der fchwedischenKontributionenz die Haupt- und Residenzstadt
Mainz selbstbildete einen Sportplatz für französischesWesen und fran-
zösischeFrivolität. Vorerst war der neugewählteErzbischofein Herrscher
ohne Land und ganz und gar von den Launen der Franzosen ab-

hängig.3) Noch im Jahre 1656 erinnerte Johann Philipp die Mainzer
Domherren gelegentlich einer Visitation, welche er im Domstift vor-

nahm, an die unwürdige4) ,,zeitgewährterhiesigerfranzösischerGarnifon,
da gleichsambnur ein Schatten der erzbischöflichenRegierung ver-

blieben war.«

Auch auf dem spezifischkirchlichen Gebiet fand er entsetzliche
Zustände,die Trümmer, welche der unselige Krieg aufgehäuft, vor.

Das vom ErzbischofDaniel gegründeteund blühendeSeminars) war

aufgelöst und der Gottesdienft vielfach ohne Erbauung; im Dome

und in den Stiftskirchen sowohl der Stadt Mainz als auch anderer

Städte des Erzftifts hatte der Chordiensts) aufgehört; allein im

oberen 7) Erzstift fehlten 78 Pfarrer. Bewegliche Schilderungen der

traurigen wirtschaftlichen und kirchlichenLage des Erzstists liefen bei

Vornahme des Jnformativprozesfes in Rom ein.

Jm Vertrauen auf »die heilige gnadt und benedeiung Gottes«
trat Johann Philipp 1650, nach dem Abzug8) der Franzosen, die

Regierung des herunter gekommenenLandes an. Es ist nicht die

Aufgabe dieser Arbeit, die innere und äußerepolitischeTätigkeit des

Erzbischofs einer Betrachtung zu unterwerfen; über den Wert oder

Unwert derfelben hat sich die Kritik bis zur Stunde noch nicht geeinigt.
Ungeteiltes Lob ist ihm nur hinsichtlich seiner Wirksamkeit auf dem

geistlichenGebiete zu Teil geworden, das ist in jener Sphäre, wo der

Reichsfürstvor dem Kirchenfürsten,der Landesfürst vor dem Bischof

1) Mentz a. a. O. I, 33. — 2) Chemnitz, Schwedischer Krieg 1v. 2.

Z) W. Kr. A. M. Domkapitelprot. 32 kol. 713. Der General-Vikar Wilderich
v. Walderdorf teilt dem Domkapitel im Auftrage des Kurfürsten mit, er habe einen

Expressen nach Münster geschickt,da das Erzstift noch in Henden der Cron Frankreich
sey. 11. Mai 1648.

4) W. Kr. A. Mainzer Domk. Grot. 33 fol. 341. Visitation v- 7. Novbr.1656.

5) sevorus, paroch. Mogunt. p. 233 (in Syllab. superiorum sem. Mog.).
6) solieppler l. c. p. 123. — "7) W. Kr. A. M. Reg. A. Lade 50 Nr. 138

status Parochiakum sup. archid. post Bellum suecicum 1648. fol. 89 ——93.

8) Mentz a. a. O. I, 52. Couroals, der Befehlshaber der französischenGarnis

son in Mainz, räumte im Juni 1650 die Stadt.
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in den Schatten tritt. Hier galt er und wird er immer gelten als

der hervorragendste Repräsentant des geistlichenFürstenstandesin der

Epoche nach dem dreißigjährigenKriege.
Die Grundidee, die ihn gleich zu Beginn seiner kirchlichreforma-

torischen Tätigkeit auf den Weg des Erfolges leitete, war der Gedanke
einer Zentralisation der gesetzgebenden und richterlichen Faktoren.
Dieser Gedanke war an und für sich kein neuer; denn er hatte bereits
in den Verwaltungs-Organisationen, womit Philipp August den
modernen französischenStaat einleitete, einen lebendigen Ausdruck er-

halten. Von Frankreich pflanzte sich das zentralisierende Verwaltungs-
syftem1) über Burgund nach Deutschland und fand im Verlaufe des

XVI. Jahrhunderts in den weltlichen und geistlichen Territorien eine

gleich begeisterte, wenn auch in der Anwendung mannigfaltige Auf-
nahme. Auch die Mainzer Kirchenfürsten des XVL Jahrhunderts
ahmten das französischeMuster nach, blieben jedoch, was das geistliche
Gebiet angeht, in den Anfängen der Entwicklung stecken. Johann
Philipp nahm das Problem wieder auf, indem er die traditionellen

kirchlichenVerwaltungsorgane zu einer Körperschaftzusammenschmeißte,
dieselbeergänzte und ihr jene kollegiale Form gab, wie sie uns in dem

Vikariat (geistlichenRat, Konsistorium)Johann Philipps entgegentritt.
Das Ganze gruppierte sich um den General-Vikar als einigenden
Mittelpunkt doch so, daß die einzelnen Glieder des geistlichenRates

je einen besonderen Pflichten- und Rechtenkreis darstellten. So war

das große geistlicheArbeitsfeld unter eine Vielheit2) von Personen
geteilt und die Möglichkeitgeboten, dem kirchlichenLeben bis zu den

unfcheinbarstenFragen herab nachzugehen. Die Hochflut an Verord-

nungen, Mandaten und Reskripten, welche die Regierung Johann
Philipps der Erzdiözesebrachte, beweist zur Genüge die Arbeits-

freudigkeit der höchstengeistlichenBehörde. Auch an Segen fehlte es

der kirchlichenZentrale nicht. Was aber das segensvolleWirken des

Vikariats besonders charakterisierte, das war die ausgeprägte Richtung
des engen Anschlussesan Rom. Trotz mannigfacher Kompetenzkämpfe
mit den päpstlichenNuntiens) zu Köln, welche bei dem selbstbewußten

l) u) Weltlicher Hofrat. b) Kammer »(obersteFinanzbehörde). c) Hofgericht.
d) Konsistorium für geistliche Sachen.

2i Die kirchlicheVerwaltungsorganisation unter Johann Philipp wird den

Gegenstandeiner besonderen Abhandlung bilden.

B) Mentz a. a. O. II. 168 ff. Die Appellationsfrage bildete den Kern aller

Streitigkeiten
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und etwas autokratisch veranlagten Charakter Johann Philipps un-

ausbleiblich waren, brach sich die Adoption der durch das Tridentiner

Konzil vorgeschriebenenEinrichtungen und Gebräuchegewaltig Bahn.
Jm Zusammenhang mit der Wiedereinführungdes gregorianischen
Chorals1) stand die Annahme des römischen2) Breviers Und die Be-

arbeitung eines neuen Rituals,3) das 1671 erschien und ausdrücklich
die Abschaffung.,ad normam Bitualis Pii V.« hervorhob. Ganz von

selbst führten diese Unionsbestrebungen zur Aufdeckung bestehender
Ungesetzlichkeitenin der Mainzer kirchlichenVerwaltung, deren bedeutendste
die unverbindlichePromulgation desTridentinischenEhegesetzes(C.Tametsi)
noch immer war. Die erneute Verkündigungdes genannten Dekretes

erfolgte im Jahre 16644).
Durch Konsistorialdekretvom 10. Juli 5) wurde folgende Bekannt-

machung angeordnet:
,,Dem Hochwürdigstenunserm GnädigstenChurfürstenund Herrn

ist vielfaltig zu ohren kommen, was gestalt an verschiedenen orthen
dero Erzstifts und Churfiirstenthumbs Maintz sonderlich die junge
leuth un der dem vorwandt beschehenereheversprechungallerhand leicht-
fertigkeit verüben, wodurch große ärgernussenerwachsen. Wird diesem

1) Joannis 1. c. I, 973. Jm Jahre 1664 wurde der Caritas Gregorjaims
in Frankfurt eingeführt:Frankfurter Stadtarchiv. Akten des Barthol. Stifts Nr. 3515:

Dei-rein Mainz 14- Febr. 1664 . . . Das Römjsch Breviatium sub Cantu Mag-un-
tino seu Gallicano cum notis introducirn, die Matutinalia seu Antiphonaria mit

sehr großenKosten in Truck u. Bandt bringen und in dero Erzstiffts collegiat und

Pfarrkirchen distribuiren zu lassen, alß ist Unser befelch,daß Dechant und Kapitel

samptlicher Stifter zu Frankfurt innerhalb 14 tagen bericht einschickensollen, wieviel

Antiphonaria jedem Stifst vonnöthen.« Vgl. das Dekret vom 14· März 1670 ad

Decanos Rutalesu . . . sollen sich erkundigen, wieviel örter seyen in iedes Dekanat

die Gradualbüchervon nöten . . . würd denselben gegen erlag ein iedeßExemplar
für 9 Reichsdahler zugestellt. M. 0. A. Protoa Vic. 1664 p. 20.

2) Der auf der Mainzer Stadtbibliothek beruhende Teilbestand von Schunks

Papieren berichtet ad-annum 1670: Joh. Phil. schafft das alte Vrevier ab, welches
bisher nach dem Gebrauch der alten deutschen und gallischen Kirche (s. sub not-. 2)
in Übungund befiehlt das Römische in der Diözese einzuführen.

3) Rituale sivo Agenda ad usum Ecclesiarum Mogunt.,I:Ie1-bipol. et Wor-

matiensis. HerbipoL Tyij Zink. 1671. Vgl. Gropp, coll· nov. soriptor. et ret.

Wireeb. II, 2, 451; Honeaker, 0rd0 et argumentum agendarum Mag-nur«Mog.
1785, S. 93, 117, 124 f.

4) Schunks Papiere (M. Stadtbibliotheh melden ad 1664: »Was-d die Ver-

ordnung des Tridentinischen Kirchenraths wider die winkelehen entweder zum ersten
Mal bekannt gemacht oder doch wenigstens erneuert«

5) M. O. A. Protok. vie. 1664. p. 52; Falk im Katholik a. a. Q. S. 170.
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Uclchhirmit jedermänniglichoffentlich angedeutet daßdergleichenWinkel-

ehen durchaußfür nichtig und ungültig zu halten und in ehesachen,
von allen des Erzstisfts Maintz ingesessenenund underthanen weß stands
und würden die auch seyen, dem H. Trientischen Concilio dießsalls
gemäß gelebt werden soll.«1)

Das erzbischöflicheVikariat hatte vor Hinausgabe der erwähnten
Verordnung Fühlung mit dem geistlichenRat in Würzburg genommen
und »die dasigen geistlichenräthe«gebeten, ,,anhero zu berichten, ob,
wann undt wie daß Concilium Tridentinum im Stifft Würzburg
publicirt worden seye und dessen publicationis copiam anhero zu

schicken.«2)Die Antwort des Würzburger Kollegiums ist unbekannt,
kann aber inhaltlich nicht zweifelhaft sein, da schon der edle Fürst-s
bischofJulius s) mit bewunderungswürdigemEifer die Tridentinischen
Reformen durchgeführt hatte. Der einzige, der entschieden auf das

Konsistorialdekret vom 10. Juli reagirte, war der Kommissar zu Aschaffen-
burg. Unverzüglichvermittelte4) derselbe die gedruckteVekanntmachung
nebst einer eingehendenGebrauchsanweisung an die fünf5) Ruralkapitel
des Oberstifts Die Pfarrer sollen das Dekret verlesen und er-

klären, dasselbe nach der Verlefung an die Kirchentürenanschlagenund

ein Protokoll über den Vollzug der Promulgation aussetzen. Die

Dekane sollten dann innerhalb zweier Monate eine General-Relation

an das Kommissariat einsenden.6) Wenn alle Pfarrer des Oberstifts
so gewissenhaft dem Auftrage ihres Vorgesetzten nachkamen, wie der

Pfarrer von Ockstadt7) i. d. Wetterau, der bereits am 17. August seiner
Gemeinde Kenntnis von dem tridentinischen Verbot heimlicher Ehen
gab, so war die erwähnte Publikation im Kommissariat Aschaffenburg
bereits endgültigabgeschlossen,als die übrigenKommissariate noch in

den Anfängen derselben steckten. Auch in der Stadt Mainz war die

1) Gedruekt bei Scheppcer 1. e. pag. 110. Eine landesherrliche Verfügung
»ohn alle Erzstifftliche beampten wegen obsensjrung deß Conoilji Tridentinis in Ehe-
sach«erging am 22. August. ibidem 1. c.

2) Schreiben vom 14. Juni 1664. Protoo. Vicenz 1664. pag. 52.

Z) Gropp. 1. c.

4) W. 0. A. Protokollum Commissariatus Aschaffenb. 1664 (29. Mai) —

Il. Oktob. kol. 21. 31 Juli 1664. »Ist das consistorialdecret wegen deßCouoilii

Tridentini de clandestjnis matrjmoniis publicirt und in die fünff Rural-Kapitel
des Oberstiffts geschicktworden.

5) Montadt, Rotgau, Taubergau, Lohr und Königstein. Das Kapitel König-

stein wurde 1606 durch den Mainzer Siegler Gobelius errichtet. Vgl. Schmidt a. a. O

S. 98 f. — 6) Die Kommissariatsverordnungfolgt als Beilage im Anhang
7) Rady, Chronik von OckstadtS. 133·
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Verkündigungder tridentinischenEheordnung bereits Ende August eine

vollendete Tatsache, wie aus den Pfarrbüchernvon St. Quintin1) und

St. Peter 2) hervorgeht. Mithin blieb der zweiteKonsistorialerlaßvom

10. Dezember, dessenInhalt sich nahezu mit den Ausführungsbestimm-
ungen, welche der Kommissar zu Aschaffenburgdem ersten Dekrete vom

10. Juli beischloß,deckt, für Mainz selbst und für das ganze Oberstift
bedeutungslos. Der Erlaß vom 10. September Z) lautet:

»Würdt hiemit allen undt jeden des hochlob. Ertzstiffts Meintz
commisariis und Ruraldechant weislich anbefolen, ire Untergebene
respective Ruraldechant undt Pfarrherrn ohn einige Verweilung an-

zuhalten, daß Sie dasjenige jüngsthin ergangene Decretum promulga-
torjum saori Conoilii Tridentini quoad annullationem matrimoniorum

claudestinorum ex cathedra offentlich ablesen hernach affigiren undt

wann undt wo undt waß gestellt solcheswürklichnicht nur in Matt-i-

cibus sondern auch in allen und jeden Hljalibus ecclesiis anbefolener
maßen von ihnen bescheen, (auch pro perpetua rei memoria entweder

in originali oder per mannm notarii public-e authentioe abschreiben,
ihren Gerichts protocollis, ruralibus statutis und Pfarrbücherninseriren
sollen),4) die Rural Decan ihrem Oommissariis, die Gommissarii aber

alhiesigen Consistorio vollstendige Relation schrifftlich mit jedes Pfar-
herrn oder Decan eigenhendiger Unterschrists einschickungerstatten
sollen alles innerhalb 4 Wochen von empfang dieses Decrets.«

Jetzt regten sich allmählichauch die geistlichenKomniissärevon

1) Das Pfarrbuch St. Quintin (Stande-Zamt Mainz Bd. 1) verzeichnet S. 39b

Julius 1664. Notandnm: Cum n nonnullis dnbitaretnr essetne Conailinkn Tridens

tinutn in punoto Matrimonii de praesentia Parochi et duornm testinm in Archi-

dioecesi ante hao legitime publicatnm ao receptum atque ex hoo dnbio variae

diikcultates exorirent11r, placuit tandem Eminentissitno et Bu D. Joanni Philippo
Archiepiseopo et Domino nostro olementissimo in ordine nd annullanda indnbi-

tanter omnia olandestina matrimonia per totam Archidioeoesim in singulis Pa-

roohis novam publication-Im dioti Conoilii Her-i qnod et- in oonsistorio hoc anno 1664

10. July decretum et ad. s. Quintinum die 20. July qnae ekat Dominica 6 post-
Trinitatio publicutnm esse testor ego Joannes Daniel Gndenus Dr. pro tempore
pakochus. Diese Mitteilung verdankt der Verf. dem H. Oberlehrer Dr. Schrohe-Mainz.

2) sevekus Paroab. Mog. pag-. 212X13 nach einem Eintrag der Pfarr-Mat-
rikel: haeo publicatio faotn knit anno 1664 10. Augusti existente Parooho Gui-

lelmo Theod oro Widenbruok ss. Theol, Doetore. Widenbruck Und Gudenus kamen

später in höhereStellungen — Z) Falk a. a. O. S. 170.

4) Jn dem Heiligenstädter Exemplar des Konsistorialschreibensvom 10. Sept»

welches Knieb in dem Feuilleton der Eichsfeldia veröffentlichte,ist der hier in Klammern

gesetzte Passus als P. s. bezeichnet. Das Dekret ist unterzeichnet: Mandato alte

memorati Runi Consistorii Henrious Bensser s.s. Mog. sei-rein
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Amöneburgund vom Eichsfeld. Der Eichsfelder1) berichtete Anfangs
November in recht summarischer Form »daß er anbefohlener maffen
daß Conciljum Trjdent. publizirt hette.« Kommissarius Weissenritter2)
von Amöneburg dagegen wählte die notariell beglaubigte Berichtform,
welche das Vikariat gewünschtund angeordnet hatte. Er sandte am

16. November das amtliche Aktenstückan die erzbischöflicheKanzlei
und meldete, daßer »das Com. 'I:rid.«publiciert nachfolgendergestalt:3)

In den drey Amtern Amoeneburg
Neustadt und Naumburg:

Erstlich in dem ampt Amoeneburg in den 12 Pfarr und Filialkirchen
von den 4 ietzoahnwesendenPfarrherrn ist es promulgirt, und affigirt
den 21 Sebtembris, reügirt den 21 ZW.

Von commissario JOS. Weissenritter selbsten dero zeit
Pfarrer uk der Amoeneburg in Niederglain Und in der Elial Ridig-
heim.

Von H. M. Joå Jacobo Halter Pfarrherrn in Mohrdorkf rosdorfk

und Erfurtshausen.
Von H. M. chrstiano Weinrich Pfarrherrn in Schrick Bawers

bach und Butzeldorff.
Von H. Volmaro Bitter Pfarrherrn in Antzenfahr,Staußenbach

und Himmelsberg undt thuen dieße obige vier Herren4) vorgemelte
Pfarren von Amoeneburg auß auf ein meil wegs Sonn Und Feyertag
versehen und iedesmahl ahn zwey orthen predig und Meß halten.

Neustatt·

Von H. M. JOS. Wieder, Pfarrherrn in Newstatt und tilial

Momberg promulgiert, und affigiert den 29 7htjs refigirt den 30 sti-.
Von H. M. Hermanno Schiessler, Pfarrern in Allendorff und

Embsdorff promulgirt undt affigirt den 21 7M«, ref. 21 Syst-.

Von H. M. Bernardo Hauss, Pfarrherrn in Büllkirchen (das
heutige Ruhlkirchen), 0huss, vockenroth und Seibolsdorff (heute
Seibelsdorf) promulgirtu. affigirt 30 7MS ref. den 30 8W«: NB. Diese
vier Dörffer gehen in eine Kirchen nacher Rüllkirchen.

1) M. O. A. Protoc. Vicariatus 1. c. p. 53.

2) Vgl- Die kurze LebensbeschreibungWeissenritters in Schunks Papieren.
(MUiUtekStadtbibliothek). Johannes Weißenrieder (Weissenritter) war ein Studien-

fkeUUdHoczhausekTschloßsich 1643 dem Institut der Kommunisten an, kam 1653 zur

Leitung des Priesterseminars nach Würzburg; 1660 finden wir ihn als erzbischöfL
Kommissar in Amöneburg,welche Stellung er 1667 aufgab-

Z) M. 0. A. Protoc. Wein-ist l. c.

4) Die hier genannten Geistlichenwaren Mitglieder des Jnstituts der in Ge-

meinschaft lebenden Weltpriester·
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Naumburg.
Von H. Joå Bbalden, Psarrherrn in Naumburg promulgirt

und affigirt 5 oct. ref. 5 9W·. Dießer Pfarrer hat zwar noch
andere zwey Dörffer altenstättenund altendorfk, so nacher Naumburg
alß ftlial gehörig,aber jetzund, ob sie sie zwar in meines gned. Herrn
Jurisdiction und Bottmäßigkeit gelegen, von predikanten versehen
werden.

Daß die in originali ohn jedwederes orths kirchengeschickteundt

wieder zurückgeschicktechurfürftl.Decreta die Winkelehenbetr. undt

deren vorhin benambter pfarherrn eigenhändigersubscription endts-

ermelter Notar gesehen habe, daß alles obspeciiicirter massen geschehen
und sogar in die Pfarr-Pr0tocolla eingetragen seye, verkündte und be-

zeuge ich endtsermelter mit eigenhändigerschrift und underschrift.
sign. Amoeneburg 16. Novembris 1664.

Joås Georg Loskandt

Notarjus publ. Caesar.

Aus den vorgenannten amtlichen Nachrichten der erzbischöflichen
Kommissäre erhellt, daß die Verkündigung des Tridentinischen Ehe-
dekretes allenthalben und zwar in der vom Konzil vorgeschriebenen
Weise vollzogen war. Allerdings lassen die kommissarischenProtokolle
nähere Angaben über die einzelnen Orte, an denen die Publikation
stattfand, vermissen; doch ließe sichdieser Mangel leicht beseitigen,wenn

man die erhaltenen alten Kirchenbücherder ehemaligen Kurmainzer
Pfarreien über diesen Punkt befragen würde. Viele, höchstwahr-
scheinlichalle, würden bezeugen, daß, wie das VikariatssProtokoll zu-

sammenfassend bemerkt, »in contractibus matrimonjalibus sowol in

dieser Statt Mainz alß auch im Eichßfeldtund im ganzen Erzstifft
iuxta praesoriptum Oonoilii Tridentini sei indizirt worden« 1)

Johann Philipp segnete im Jahre 1673 das Zeitliche. Sein

Amtsnachfolger, Lothar Friedrich von Metternich-Burscheid, rechnete
ihm die Promulgation des TridentinischenEhedekretesin einem Schreiben 2)
an den Kölner Nuntius als einen hervorragenden Akt seiner Regierung
an und flocht daraus, wie auch aus der Tatsache, daß die Erzbischöfe
Sebastian, Daniel und Wolfgang die Reform- und Glaubensdekrete

1) Prater-. Vic. 1664 1. c. p. 21.

2) W. Kr. A. M. Reg. A. RömischeLade 610. H. 71 Korrespondenzen 1673

bis 1678. n. 19. Am 15. April 1674 schrieb der Kölner Nuntius an Kurmainz betr.:

executio Decretorum Concilii Tkidentini. Darauf erfolgte die angegebene Ant-

wort vom 10. Mai (n· 20.).
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des Konzils angenommen hätten, einen besonderen Ruhmestitel der

Mainzer Kirche. Man wird diese Lobeserhebung, ohne das Andenken
der letztgenanntenKirchenfürsten zu schmähen,nicht uneingeschränkt
hinnehmen können, umsomehr, da die vorbildliche Haltung anderer

deutscher Bischbfe1)in Sachen der- tridentinischen Reform hinlänglich
bekannt ist. Außere und innere Schwierigkeiten steckten,wie schon er-

wähnt, dem guten Willen der nachtridentinischenBischöfevon Mainz
gar enge Grenzen und bewirkten, daß jeder an der Grundlegung der

Reform arbeitete, dem Nachfolger die Fortführung des Werkes über-

lassend. Johann Philipp endlich krönte das Werk und führte die mehr-
fach unterbrochene kirchlicheEntwicklung zu dem denkbar glücklichsten
Abschluß,indem er auch in scheinbar unwesentlichenDingen den An-

schlußan Rom vollzog. So erfüllte er den uralten Ehrenanspruch
der ,,Aurea Moguntia«, »Zum-dasL) Romanae Ecclesia speciaiis vera-

Hlia« zu sein, mit einem neuen Inhalt. A. VeitsGießen.

— -

XX1V.

KirchlicheZeitfragen.
Zum Jahrestag der Enzyklika Pasaandi und zum Jubiläumstag

Pius X.

Am 8. September 1907 sollen — wie der Heidelberger Kirchen-
histokikekTrveltich vermutet — in Dantes Himmel alle Engel ge-

weint haben um der Erde willen. Vielleicht weil in den Augen
der Gegner des Papsttnms »dieHoffnung auf innere Erneuerung und

Vertiefung des Katholizismus«begraben, »der.Zusammenbruchder kath.
Kirche«,ja »das Ende des Ehristentums in greifbareNähe gerückt«er-

schien? Dann dürftensichdie lieben Engel inzwischengetröstetund über

die Enttäuschungengefreut haben, um die all’ die falschenPropheten
des vergangenen Jahres reicher geworden sind. Sind doch auch auf
Erden dem ,,Papste der Enzyklika«,der im Streit um religiöseProbleme
klar seine Stellung nahm und was ihm als heilsam und notwendig
galt, offen vertrat, die Sympathien solcher, die auf anderem Boden

stehen, als er, nicht versagt geblieben (W. Köhler). Innerhalb der

1) Augsburg, Bamberg, Eichstätt und Würzburg-

2) Christian Hartmann. Auvea Maguntia, sanctae Romanae ecclesiae

specialis vera kilia etc. Moguntiae 1705.
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kath. Kirche aber sind die Erlasse Pius X. keineswegs (wie A. Hauck

erwartete) wirkungslos verhallt. Im Gegenteil: Syllabus und Enzyk-
lika haben eine reinigende und klärende Wirkung geübt gleich dem von

Donnerschlägengefolgten Blitzstrahl in schwüler Atmosphäre. Zwar
sind noch nicht alle Wolken geschwunden,das Rollen des Donners hat
noch nicht aufgehörtund es wölbt sich noch nicht über dem Kampffeld
der Bogen des Friedens: aber die Bedeutung der Enzyklika ist von

Freunden und Gegnern der kirchlichenAutorität in dem Maße immer

richtiger und vollkommener gewürdigtworden, als man sichMühe gab,
sie kennen und verstehen zu lernen. Von kath. theologischerSeite hat
sich in Deutschland in betreff des Lehrinhaltes und auch der Oppor-
tunität volle Einmütigkeitkundgegeben, in der einige Dissonanzen als-

bald begraben wurden: die Verurteilung der modernistischen Irr-
tümer war zum Schutze der christlichenGrundwahrheiten notwendig,
sie setzteunheilvoller, aus falscherPhilosophieund Theologieeindringender
Begriffsverwirrung ein Ziel, brachte die alten (dogmatischen)Schranken
und Wegweiserwieder in Erinnerung, ohne der Freiheit der Wissenschaft

zu nahe zu treten, ja sie hat der philosophischen und theologischen
Arbeit neue Aufgaben, sogar im besten Sinne des Wortes fortschritt-
liche Ziele gesteckt,während sie nur die Scholastik, das Tridentinum

Und Vatikanum erneuern zu wollen schien. Das ist der harmonische
Zusammenklang, zu dem sich alle theologischen Stimmen geeinigt
haben und dem zuletzt Pros. Mausbach in meisterhafter Rede

aus der Generalversammlung der Katholiken Deutschlands in

Düsseldorf (17. August 1908) zu nachhaltiger Wirkung verholfen
hat. Man ist auch darüber eins geworden, daß der Optimismus,
der dem Modernismus jede Bedeutung für Deutschland absprach ebenso

unberechtigt war, wie der Pessimismus, der überall Modernismus zu
wittern schien. Die rechte Mitte hat in dieserFrage das klassischeHirten-
schreibender Bifchöfe(v.10.Dez.1907) gezeigt,wie es auchdie scheinbarso
schwierigeund von den Gegnern aufgebauschteFrage der disziplinären

Maßregeln mit vollem Ernst und maßvoller Klugheit erledigt hat.
Weniger rühmlich ist es freilich, daß gewissen ängstlichen,unklaren,
verblüfftenund verwirrten Gemütern erst von gegnerischerSeite zum

Bewußtsein gebracht werden mußte,Pius X. habe durch die Enzyklika
nur um des christlichenGlaubens, der rechtenTheologieund des Seelen-

heils seiner Gläubigen willen die Gewissen aufgerütteltund die Welt

in eine gewisse Unruhe versetzt (Harnack) und die Enzyklika sei
auch in ihren disziplinärenMaßregeln,·vonden Grundsätzendes Katholi-
zismus aus betrachtet, als ein Akt naturgemäßerAbwehr und verständ-
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lichen Selbstschutzes des göttlichverbrieften Eigentums gegen Aende-

rungsversuche zu verstehen (W. Köhler), weil es sich um die höchsten
Güter: Gott, Glaube, Sittlichkeit handele — Güter die ins Jnnerste
der Seele hinabreichen und von der Kirche als göttlichesDepositum
gehütetwerden« Was in dieser Hinsicht von positiver protestantischer
Seite und von führendenGeistern der« liberalen Theologie geäußert
worden ist,1) hat neuestens der Berliner KirchenhistorikerK arl H ollT)
in einer von durchaus protestantischenGesichtspunktenausgehenden, aber

immerhin lehrreichenBetrachtung bestätigt: »Der Kampf geht (diesmal)
nicht um ein einzelnesDogma oder ein Stück der Verfassung, sondern um

das Ganze des christlichen Glaubens, so wie es bisher von der

katholischenKirche verstanden worden is .« »Daß die kath. Kirche sich
der Modernisten erwehrte, ist von ihrem Boden aus nur berechtigt.
Sie lösen tatsächlichdie kath. Kirche auf. Ob der Papst Pius X.

oder Leo X111. heißt,macht in unserem Falle gar nichts aus. Jeder

Papst mußte so entscheiden, wie Pius X. . . . daß die Sache wirklich
sich so verhält, ist jetzt auch den Klaren und Aufrichtigen (?) unter

den Modernisten zum Bewußtseingekommen. Loisyund Tyrrell haben
neuerdings (Jan. l908) offen zugestanden,daß die Kircheso wie sie ist
und wie sie seit dem 2. Jahrhundert war, nicht anders konnte, als sie
verurteilen d. h. mit anderen Worten, daß die Aufnahme der moder-

nistischenPrinzipien in die kath. Kirche nicht nur eine Weiterbildung
des seitherigen, sondern vielmehr einen Bruch mit der ganzen Ver-

gangenheit bedeutete.«
Wer sich davon im einzelnen überzeugen will, der vertiefe sich in das Stu-

dium der »Untersuchungüber den Modernismus«, die P. Chr. Pesch als lv. Folge
seiner »TheologischenZeitfragen« unter dem Spezialtitel »Glaub e, Do gmen und ge-

schichtlich e Tatsachen« (Freiburg, Herder 1908; 243 S. M 3·40) veröffentlichthat.
Diese Schrift ist ohne Zweifel das Beste, was bis jetzt (in Deutschland) zu der Frage
des Modernismus geschriebenworden ist, eine gründliche,quellenmäßigeDarlegung
und Kritik der modernistischen Jdeen, ein Kommentar zur Enzyklika, der schon vor

deren Erscheinen verfaßt worden ist und erkennen läßt, wie rasch und wie gründlich
in manchen Kreisen die Dekrete des Vatikanums vergessen, von allzu fortschrittlichen
Geistern die Grenzen überschrittenworden sind, welche die Väter gezogen haben.

Eine eingehendere Würdigung glauben wir uns ersparen zu dürfen, da nie-

mand, der mit wissenschaftlichemInteresse die unsere Zeit bewegenden theologischen
Fragen verfolgt, die Schrift von Pesch entbehren oder bei Seite liegen lassen kann,
es sei denn, daß er aus den allerersten, oft schwer zugänglichenQuellen schöpfen

I) Außer Kneib, Wesen und Bedeutung der Enzyklika 2c. (Mainz, 1908)

vgl. jetzt auch leßnet- Die EnzykL Pasccudi, Paderborn, 1908; 49 S.

2) Modernismus, ReligionsgeschichtLVolksbücherIV. Reihe: Heft 7 (Tübingen,

Mohr 1908). Pr. M 0,70. S. Z, 42.
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möchte, aus denen P. die radikalen und oft recht unklaren modernistischenJdeen
mühsam zusammengestellt hat.

An der Hand eines Kommentars, wie ihn P. Pesch zur Enzyk-
lika geliefert hat, lernt man so recht das Urteil verstehen, das ein eng-

lisches nicht katholischesBlatt (Pall Mall Gazette) gefällthat: »Ganze
Männer, wenn sie das Glück haben, Christen zu sein, gleichvielob

Protestanten oder Katholiken, sollen Pius X. für die strikte Verurtei-

lung von Theorien dankbar sein, die unvereinbar sind mit der historischen
Wahrheit der Fundamentaldoktrinen des Christentums.« Statt dessen
hat inzwischenein gewisser spectator novus den Mut gefunden, zu

schreiben:1) »Es gibt Päpste, die ein Stigma tragen, ein Brand-

mal, das keine Apologetik zu tilgen vermag. Zu diesen Päpsten wird

Pius X. für immer gehören. So groß seine Verdienste waren, so gut
er es meinte, — als Papst der Enzyklika, als Mann des Rückschrittes
wird er fortleben in der Geschichte.«

Das kann man nur als eine unqualifizierbare Jnfamie bezeichnen,
und zwar ebenso sehr nach der sachlichen wie nach der persönlichen
Seite. Es lohnt sich nicht, mit Leuten zu diskutieren, welche die Inte-

ressen der Religion, der Kirche zu verteidigen vorgeben, die aber

jedes Gefühl dafür verloren zu haben scheinen,daß der wahre Fortschritt
in der vollkommneren Erkenntnis der Wahrheit besteht, daß es darum

schon ein Verdienst um den Fortschritt ist, wenn der Papst die religiöse,
die göttlichgeosfenbarte Wahrheit gegen den vielgestaltigen menschlichen
Irrtum schütztund verteidigt, und sie inmitten allgemeiner Begriffs-
verwirrung heller und klarer erstrahlen läßt. Wem nicht mehr fest-
steht, daß die Wahrheit Christi allein frei macht, dem ist schwer zu

helfen und dem kann der Papst wohl kaum etwas recht machen. —

Was den »Mann des Rückschritts«betrifft, so mag dieses Stigma eine

kurze Beleuchtung finden, welche die unwürdigeund unwahre Kampfes-
weise modernistischerund liberaler Geister kennzeichnensoll. Die Be-

gründungfür das verächtlicheBrandmal, das spectator dem Papste
der Enzyklika aufprägenwill, ist der Frankf. Ztg. (Nr. 7 v. 7. Jun.

1908) entnommen, also nicht einmal- original, es müßte denn

spectator zu den edlen Seelen gehören, die durch ein Wort Kettelers

(Kath. 1908, I, 390) getroffenwerden. Sie läuft darauf hinaus, Pius X.

habe sich Zeit seines Lebens die selbstverständliche,unerschütterliche
Glaubenssicherheit des schlichtenDorfpfarrers bewahrt, der über alle

dogmatischenZweifel erhaben ist; »allen wissenschaftlichenSinnes

1) SüddeutscheMonats-hefte, München,5· Jahrg. 1908, Heft 6, S. 722.
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bar (!) und ohne die leiseste Ahnung von den mannigfachen und ge-

wichtigenSchwierigkeiten,die die moderne Wissenschaft den herkömm-

lichenkirchlichenLehren entgegenstellt,vermochte er nicht, wie Leo X1ll.,
dem bahnbrechendenRingen katholischer Forscher ein Verständnis

entgegenzubringen, sondern sah in allem nur trotzigen Abfall von der

Überlieferungund frevle Empörung.«
Nun, auch Leo XIIL blieben ähnlicheVorwürfe von seiten des

alten ,,Spektator« (unrühmlichenAndenkens) nicht erspart. Der

Gegensatzist also künstlichkonstruiert. Der ganze Lebensgang Pius X.,
der imiJubiläumsjahrjedemreligiös interessierten gebildetenKatholiken
genügendbekannt geworden sein sollte, jeder Hirtenbrief des ehemaligen
Bischofs und Kard. Sarto straft ihn Lügen. Als Papst hat Pius X.

sofort in seiner ersten Allokution v. Z. Nov. 1903 ganz im Gedanken-

gang seiner früherenHirtenbriefe sich u. a. also geäußert:
»Warum sollten demnach Wir, die Hüter der katholischen Wahrheit, Uns wider-

strebend zeigen gegenüber den Erfindungen des Genies, den Ergebnissen der Er-

fahrung, dem Fortschritt der verschiedenen Wissenszweige, kurz all dem gegenüber,
was zur Besserstellung der Lebensführunghienieden beiträth Es sprechenim Gegen-
teil Gründe dafür, daßWir dem Beispiel Unserer Vorgänger entsprechend, diese Dinge
zu fördern trachten. Jm BewußtseinUnseres apostolischen Amtes müssenWir in-

dessen die Lehrsätzeder modernen Philosophie und der Staatswissenschaft zurück-
weisen und bekämpfen,vermögewelcher die Bestrebungen der menschlichenGesellschaft
einem Ziele zusteuern, das durch die Bestimmungen des ewigen Gesetzes nicht
gebilligt wird. Hierdurch halten Wir aber das Menschengeschlecht-nicht vom Fortschritt
zurück,wohl aber verhindern Wir, daß es dem Ruin anheimfällt.«

Das ist der »Papst des Rückschrittes«,der bereits als Patriarch
Sarto geschrieben hatte:

»Mit Unrecht schreit man gegen die Kirche oder den Papst, wenn er »Ent-
scheidungen, Definitionen oder Verurteilungen ausspricht und klagt ihn der Uber-

schreitung seiner Kompetenz, der Einmischung in fremde Angelegenheiten, der Er-

tötung der Freiheit, der Hemmung des Fortschrittes, der geistigen Unterjochung der

Völker an. Nein, der Papst verdient dieseVorwürfe nicht; er soll getreu seiner

Mission, die er von Gott hat, das anvertraute Gut (Depositum)
des Glaubens nnd der Sittenlehre hüten und schützen und daher lehrt
und trägt er den letzten der Menschen, ebenso wie den Großen der Erde das auf,
was sie halten sollen, wenn sie das Ziel erreichen wollen, wozu sie geschaffensind.«

Hier spricht bereits der künftigePapst der Enzhklika, der nicht
bloß seine Devise »Alles in Christus zu erneuern« schon in Venedig
mit aller Klarheit und mit allem Nachdruck zur Geltung gebracht,
sondern auch den Kernpunkt des Modernismus, »dieHauptsündeder

heutigenZeit«, mit Schärfe und Klarheit gekennzeichnethat, so daß
er in seiner ersten Enzyklika über seine Aufgaben und Ziele eigentlich
nur Selbstverständlichessagt:

Kathottr. 1908. 9. Heft. 15
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»Wir müssen die menschlicheGesellschaft,welche den Pfad der Weisheit Christi
verloren hat, zum kirchlichenGeist zurückführen.Die Kirche wird sie Christus unter-

werfen, Christus aber Gott . . . Die Erfüllung dieser Wünsche setzt aber die bis

zur Wurzel dringende Ausrottung des ungeheuerlichen und ver-

abscheuungswürdigen Frevels unserer Zeit, die Selbsterhebung
des Menschen als Gott, voraus. An jener müssenwir mit Anspannung aller

Kräfte arbeiten. Ferner muß den hl. Satzungen und Räten des Evangeliums die

alte Würde zurückgegeben,die kirchlich überlieferte Wahrheit, die Lehre von der

Heiligkeit der Ehe, von der Jugenderziehung und Schule, vom Eigentum und vom

Gebrauch der irdischen Güter und von den Untertanenpflichten gründlichdargestellt
werden. Endlich ist jenes Gleichgewichtunter den verschiedenenStänden des Staates

wiederherzustellen, welches christlicher Sitte und Satzung entspricht.«

Es wäre ein Leichtes, die Belege zu vermehren und nachzu-
weisen, daß Pius X., wenn er sich auch nicht wissenschaftlichbetätigt,
sondern der auf die Ehre Gottes und das Heil der Seelen gerichteten
praktischenTätigkeitden Vorng gegeben hat, von jeher den geistigen
Bewegungen der Zeit, den gefahrdrohenden nicht minder wie den

günstigen,volle Aufmerksamkeitgeschenktund zu denselben im vollen

Gefühle seiner Verantwortlichkeit als Bischof und Papst persönlich
Stellung genommen hat.1) Wer in Sachen der Zeitirrtümer von

Pius X. etwas anderes erwartet hat, als was die Einleitung und der

Schluß der Enzyklika, sowie das Motuproprio vom 18. Dez. 1907 mit

freimütiger Entschiedenheit und erschütterndemErnst zum Ausdruck

bringen, der hat die Reden und Hirtenbriefe Kard. Sartos nicht ge-
kannt und sich von dem ,,religiösenPapst« eine gründlichfalscheVor-

stellung gemacht. Der Protestant Holl2) trifft in der Sache das

Richtige, wenn er sagt, Pius X., auf den fortschrittlicheGeister die

Hoffnung gesetzthätten, er werde eine Richtung willkommen heißen,
die ,,eine innere Kräftigung der Kirche durch Ausscheidung des Über-

lebten« wollte und der auch manches tat, was diese Erwartungen zu

rechtfertigen schien (Reformen), habe von Anfang seines Pontifikates
an in seinen Kundgebungen keinen Zweifel darüber gelassen, daß er

am System der Kirche und an der ererbten Weise der Frömmigkeit

nicht gerüttelt haben wollte. »Und die Energie des Handelns, die

gleich in seinen ersten Akten hervortrat, ließ ahnen, daß er Unter-

minierungsversuchen noch entschiedener als sein Vor-

gänger begegnen würde. Vier Jahre beschränktesich der Papst

1) Vgl. Marches an, Papst Pius X. in Leben und Wort, autor. Übersetzung
v. P. L. Artho 0. s. B» Einsiedeln-Waldshut 1906.-— Kirche und Zeitgeist.
Die hauptsächl.Hirtenschreiben Pius X. als Kard. u. Patr. v. Venedig. 2. Aufl.

Straßburg 1907. — 2) Modernismus S. 36.
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auf Warnungen. Dann brachte der Sommer 1907 die großenMani-

feste«(Syllabus und Enzyklika).
An die Höheder Auffassung, die aus diesen Worten spricht, reicht

spectator novus nicht heran und erst recht fehlt ihm das Verständnis für
die großenGedanken, den hohensittlichenErnst und die unbeugsameEnergie,
von denen die Kundgebungen Pius X. getragen sind (vgl.Kath.1907
Il,1ff.). Daß Leo XIJL das deposjtum fidei gewahrt und »die vom

Zeitgeist irre Geführten auf den rechten Weg gewiesen«,hat ihm
Kard. Sarto zum höchstenVerdienst gerechnet, als Pius X. aber er-

achtete er es als seine Pflicht, »allererstensdie Wahrheit zu predigen«.
»Wir werden demnach dafür sorgen, daß Christi Wort einfach, klar

und wirksam von unseren Lippen fließe, daß es in die Gemüter ein-

dringe und eifrigst befolgt werde . . . Diese Aufgabe aber, die christliche
Wahrheit und das christliche Gesetz zu verteidigen, schließt notwendig
ein, daß jene Grundsätzeder natürlichenOrdnung sowohl als auch der über-

natürlichen, die in unserer Zeit vielfach vermischt und ver-

gessen werden, klar- und festgelegt werden müssen. . . Und wenn

schon dem Menschen das Streben nach Wahrheit angeboren ist, so

trifft es doch infolge verkehrter Naturanlage zu, daß leider vielen

nichts so sehr verhaßt ist als die Offenbarung der Wahrheit, welche
eben ihre Jrrtümer offengelegtund ihre Leidenschaftenim Zaume hält.
Wir werden uns aber auch durch ihre Drohungen nicht beirren lassen,
da uns hierin die Mahnung Christi bestärkt: »Wenn euch die Welt

haßt, so erinnert euch, daß sie mich zuerst gehaßt hat.«
Damit möchtenwir den Spectator novus sich selbst überlassen,1)

I) Die Fortsetzung seiner ,Kirchenpol. Briefe« in Nr. 7 der Südd. Monats-

hefte behandelt das Thema vom Tiefstand der kath. Theologie in Deutschland, dem

Heimatland des Modernismus. Der Hauptvorwurf liegt darin, daß die deutschen

kath. Theologen von der protest. Theologie und Philosophie zu wenig gelernt, sich
dem Modernismus nicht in die Arme geworfen haben und darum ihren französ. und

italienischen Kollegen gegenüberrückständiggeblieben seien. Das ist u. E. nicht schwer
zu tragen, besonders nachdem der französischeund italienische Modernismus unheilbak

kompromittiert und der Bankrott der liberalen protest. Theologie am positiven

Christentum längst vor aller Welt konstatiert ist. Soweit die Kritik des spectator
ein oder das andere KörnchenWahrheit enthalten mag, machen wir uns das ihm
bereits anderwärts entgegengehaltene Wort zu eigen, »daß als Kritiker oder Refor-
Makok seiner Kirche vor der Offentlichkeitnur austreten soll, wer den Willen und

die Macht hat, das von ihm als besserungsbedürftigErkannte auch wirklich zu bessert-,
oder zum mindesten in der Lage ist, seinen Ansstellungen und seinen Vorschlägenan

maßgebender Stelle Gehör zu verschaffen- Andernfalls wird er bei der besten Ge-

sinnung nur den Schwachen Ärgernis geben und den Feinden Freude machen.«
(v. Hertling, Hochland, Febr. 1906.)

15 «
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doch nicht ohne an das Wort der HL Schrift zu erinnern: Ambulans

recto itinere et timens Deum despioitur ab eo, qui infami graditur
via. (Pr0v. l4, 2.).

si- Il-
Il-

Eine kurze Umschauüber den Stand des Modernismus im Au s-

land e mögeunsere Jahres- und Jubiläumsbetrachtungvervollständigen.
Jn Italien scheintder philosopischeund theologischeModernismus

im Abflauen begriffen. Nach einer Blütenlese der Frankf. Ztg.
(Nr. 178 v. 28. Juni 1908) geberdet er sich zwar in der Zeitschrift
»Nova et Vetera« noch recht anmaßend und großspurig. Aber die

Kritik, die ihm je länger desto rücksichtsloferauch von freidenkerischer
Seite zuteil wird, dürfte ihm bald verhängnisvollwerden. So hat,
wie wir einer röm. Korrespondenz der Köln. Volkszt. v. 1. Juli 1908

entnehmen, G. Gentile (ein Nichtkatholik)sich in der Revue Critica

dahin geäußert:
Die Enzyklika habe die ganze Naivität der Modernisten, »dieGott und seinen

Gegnern gleichermaßenmißfallen«, ausgedeckt und das »philosophischeChaos« des

Chores der verständnislosenNachbeter viel Größerer enthüllt, wie er z. B. in der

Wochenschrift Nova et Veteka zu Wort komme. »Ja Wahrheit ist die Enzyklika
eine meisterhafte Darstellung und eine glänzende Kritik der philosophischen Grund-

lagen des gesamten Modernismus; und die Beschuldigung der Entstellung, welche die

Enzyklika sich dem Modernismus gegenüberhabe zuschulden kommen lassen, ist nur

ein Gänsegeschnatter,wie Carducci sich ausgedrückthaben würde· Der Verfasser der

Enzyklika hat die in den philosophischen, theologischen, apologetischen, historischen,
kritischen und sozialen Voraussetzungen modernistischenGepräges enthaltene Doktrin

in ihrem tiefsten Grunde erkannt und . . . hat sie auch von so überlegenemGesichts-
punkte aus kritisiert, daß die Erwiderungen darauf keinen wissenschaftlichen Wert

haben.« »Der Kathvlizismus, der sich von den Modernisten befreit-hat, wird einmal

auf dem alten Stamme wieder grünen und neues Laub und Blüten bringen, wenn

er immer strenge an das Gewissen seiner eigenen Logik sich hält. Diese kann nicht
sterben ; und darum werden es weder Loisy noch Tyrell sein (die die Zukunft des

Katholizismus tragen), sondern jene vielen, die allzeit bereit sein werden, die Stimme

Gottes von der Höhe des Sinai zu erwarten.«

Nur der soziale Modernismus von Murri scheint noch lebens-

kräftig,aber in Gärung und Auflösung begriffen. Einige Murrianer

haben sich bereits den Sozialisten offen angeschlossen,zunächstunter

Wahrung ihres religiösenStandpunktes, doch nicht ohne sich dadurch
dem Hohnlachenihrer neuen atheistischenGenossenauszusetzen Der »Fall
Bartoli,« der in den letzten Wochen die Pressebeschäftigte,hat noch
keine genügendeAufklärung gefunden. Sicher ist nur, daß der früher
bei der Civilta catt. als Redakteur des Romanfeuilletons beschäftigte
P. G. Bartoli seit 1904f05 wegen stark modernistischer Neigungen
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amoviert wurde und um Ostern 1908 eigenmächtigdie Gesellschaft
Jesu verlassen hat. Ob sich die Mitteilung bewahrheitet, B. lehne 1ede
Gemeinschaftmit dem Modernismus ab, weil er mit dem Katholizismus
durchaus unvereinbar sei, bleibt abzuwarten. Die bezüglichenMel-

dungender Presse uud ErklärungenB.’s widersprecheneinander. Wissen-
schaftlichist B. nicht besonders hervorgetreten. Die Nachricht, er beab-

sichtigeein Werk herauszugeben, das den Radikalismus Loisy’s noch
überbiete,wird als erfunden bezeichnet.

. «

Wie bereits früher gelegentlicherwähnt, haben die»italien1schen
Vischöfeda und dort einem gewissen antimodernistischenUbereifer ent-«
gegentreten müssen;so die Kardinäle Ferrari von Mailand, Maffi
VDU Pisa und Bischof Cazzani von Cesena, der sich folgender scharfer
Worte bedient:

-Die Winke und Vorschriften des Papstes oder der Bischöfezu mißbrauchen,
iUdem man zur Befriedigung persönlicher Wünsche falsche Anschuldigungen, Ver-

dächttgungenund Entstellungen unter Mitbrüdern verbreitet, ist ein schwererFehler.
Hüten wir uns vor den wirklichen Modernisten, aber lasset uns nicht mit diesem
Worte Mißbrauchtreiben, um solche anzuschwärzen,deren einziges Verbrechen ist,
anderer»Meinungals wir zu sein!«

. .

AhtllicheErscheinungen zeigten sichleider auch in Frankreich,
wo die semaine Catholique von Toulouse schreiben konnte:

»Ist Frankreich wie in Jtalien müssen wir mit Schmerz feststellen, daß an

Stelle der von uns ersehnten Einigung aller Katholiken auf religiösem Gebiete sich
oft und allerorten ein Geist der Koterie breit macht, unter dem Deckmantel eifriger
Rechtgläubkgkeihderen treibende Kraft gewiß nicht immer überirdischerNatur ist«
Sie läßt Segen ecmtdürdigehochangesehenePersönlichkeitenkränkende Berdächtigungen
ausgehen- fertigt Listen von Verdachtigenan und organisiert unterm Vorwunde des
Kamper wider den Modernismus eine neue Art von »weißemSchrecken«· Derlei
Ausschreitungensind oft lächerlich,meist gehässig,immer aber dek katholischenCaritas,
dem katholischenGeiste, zuwider.«

Abka Barbier ist mit einer hierhergehörigenSchrift, in
der er auch das Andenken Leo XIIL aus politischer Abneigung nicht
schonte, der Zensur des Jndex verfallen. Das kann als Beweis
dafür gelten, daß diese Richtung von Rom aus keine Unterstützung
findet Und sich nicht auf die Enzyklika berufen kann (vgl. Kath. 1907,
II- 293). — Eine Revision des »Falles Battifol« (vgl. Kath. 1908 I,
228 u. 470) soll im Werke sein. Doch ist darüber bis jetzt nichts
Zuverlässigesbekannt geworden.

Unheilbar diskreditiert ist, wie schon oben bemerkt, die Sache der

französischenModernisten durchEnthüllungenüber einen »modernistischen
Zwischenfall«,der seinesgleichenseit den Tagen des Jansenismus
nicht mehr gehabt hat. Prof. Schrörs (Bonn) hat das deutsche
Publikum in Nr. 31 der Lit. Beilage z. Köln. Volksz. v. 30. Juli
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darüber in dankenswerter Weise aufgeklärt. Eine eigene Denk-

schrift1) und eine Abhandlung im Augustheft der von den französischen
Jesuiten herausgegebenen Erwies geben eine genaue Darlegung und

kritischeWürdigung des Falles-S) Hier kann nur kurz angedeutet
werden, daß ein und derselbe Verfasser unter drei Pseudonymen
(Herzog, Dupin, Lenain) in extrem modernistischemSinne unter dem

Scheine ausbündigerdogmengeschichtlicherWissenschaftlichkeitüber die

Trinität, die allersel. Jungfrau u. a. geschrieben,3) daß dieser selbe
Verfasser die Schriften von J. Turmel (Rennes), ohne sie
zu nennen, ausgeschrieben bezw. modernistisch umgearbeitet hat und

daß Turm el sich bis jetzt noch nicht von dem dringenden Ver-

dacht gereinigt hat, sein eigener Plagiator und zugleich kirchlich
korrekter, wie extrem modernistischerAutor zu sein! Man erinnere

sich an ähnlicheManöver, deren sich Loisy vor seiner Zensurierung
bediente und man wird (wie wir schonKath. 1907, Il, 292 darlegten),
die Schärfe verstehen, womit die Enzyklika das Treiben gewisser
modernistischerKreise geißelt und ihnen die Maske vom Gesicht zu

reißensucht. Mit Recht faßt Schrörs sein Endurteil in die Worte

zusammen:
»Der Fall Turmel, in seiner ganzen Blöße aufgedeckt, ist ein klafsisches Bei-

spiel sowohl für das Verfahren, als auch die wissenschaftliche Jmpotenz der Moder-

nisten. Nie eine offene, ehrliche und umfassende Darlegung des Systems, wie mit

vollem Rechte auch die päpftlicheEnzyklika klagt· Jmmer nur einzelne Vorstößeund

bloß angedeutete Jdeen, die man sich scheut, in ihrer vollen Entwickelung zu zeigen-
Jncmer ein Ausweichen vor der wissenschaftlichenDiskussion und ein Sichzurückziehen
auf den Parnaß einer überlegenenMethode. Jmmer ein Versteckenspielen mit

Pseudonymen und die Erweckung des Anscheines, als habe man es mit einer ganzen

Phalanx von Gelehrten zu tun. Seit den Tagen des Jansenismus hat es keine

verschlagenere und hochfahrendere und unredlichere Theologie gegeben, als diese.«
sie-k

se

Ein monumentum aere perennjus hat sich »der Papst der Enzy-
klika« zu seinemgoldenenPriesterjubiläumselbstgesetzt,indem er am fünften

1) La question Herzog-Daphn, coutribution å Phistoire de la theologie fragt-.

pendant ces derniåkes annöes p. L. saliet. Paris, Lethiellvux. Ein kurzes Referat da-

rüber bringt die Nouvelle Revue Theologique von Besson (Paris-Tournai) in Nr. 8

(Aug. 1908) p. 504—507.
— 2) La question Herzog-Dupin et la Ctitique entho-

iique (E. Portali6) p. 334—359.
— Z) Auch Speotator novus nennt die Schriften

von Herzog-Dupin unter den »Büchern, die von symptomatischer Bedeutung sind, weil

sie die so notwendige und unaufhaltsame Ausweitung der Dogmengeschichtein die

Religionsgeschichtenun auch schon in kath. Kreisen Janbahnen.«Südd. Monatsschr. H. 7

S. 62. — Nicht ohne Jnteresfe dürfte es sein, daßin der buchhändlerischenReklame für die

deutscheSammlung modernistischer Schriften (vgl. Kath. 1908, I, 479) Turmel unter

den hervorragenden Wortführern des französ.Modernismus genannt wird, während
er selbst bis jetzt streng kirchlichzu sein behauptet.
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Jahrestag seiner Erhebung auf den päpstlichenThron (4. August)
eine Exhortatio ad clerum catholicum erließ,worin er seine Gedanken

über die Erneuerung des Klerus in Christus in väterlichernster und

liebevoller Weisedarlegt. Nochliegt(Mitte August) der lateinischeWortlaut

in Deutschlandnichtauthentischund vollständigvor. Er wird dem Klerus

durch die Bischöfemitgeteilt werden, so daß wir uns hier auf eine

summarischeWiedergabe beschränkenkönnen, wie sie die ersten Mit-

teilungen aus Rom enthalten. Man sieht sofort, daß es sich nicht um

wesentlichNeues handelt, wohl aber um einen Lieblingsgedanken, der

fast in allen wichtigeren Kundgebungen des ehemaligen Bischofs von

Mantua und Patriarchen von Venedig wie des jetzigenPius X. wieder-

kehrt und so recht für dessen religiös-innerlicheAuffassung bezeichnend
ist: am Klerus muß die wahre Reform beginnen, nur ein

würdiger, kirchlich-frommer, heiligmäßiger Klerus(dem,
wie die Enzyklika schon gesagt hat, eine gründliche,solide wissenschaft-
liche Durchbildung nicht fehlen darf) kann die Welt in Christus
erneuern.

.

Die lehortatio, die Pius X. an den Klerus richtet, betrifft l)

nicht nur das Wohl der Geistlichkeit, sondern auch das allgemeine
Wohl, da von dem Verhalten der Geistlichkeitzu einem großenTeile

das Wohl des christlichenVolkes abhängt. Die Heiligkeit des Lebens

ist für den Priester eine dringende Notwendigkeit. Der Charakter und
die Würde jenes Amtes beweisen es, da er das Licht der Welt, das

Salz der Erde, der Vertreter Christi sein soll. Man findet dafür
auch einen Beweis in der unausgesetzten Sorge der Kirche, auf jede
nur denkbare Weise die Heiligkeit ihrer Diener zu fördern, sowie in der

einstimmigenLehre der heiligen Väter und der Kirchenlehrer, welche
von dem Priester eine unvergleichlichhöhereTugendhaftigkeitverlangen,
wie von den einfachenGläubigen. Nachdem der Hl. Vater angegeben
hat, worin die eigentlichepriesterlicheFrömmigkeitbesteht,setzter im ein-

zelnen auseinander, welcheMittel anzuwenden sind, um sie zu erlangen.
Es sind: das beständigeund innige Gebet, die täglicheBetrach-

tung der ewigen Dinge, die Lektüre frommer Schriften und vor allem
der hl·zSchrift, die Gewissenserforschung. Der Hl. Vater zeigt, wie

diese Ubungen nicht nur nützlich,sondern durchaus unentbehrlich sind,
damit der Priester sich persönlichheiligen und mit einem wirklichen
Nutzen an der Heiligung der anderen arbeiten könne. Der Hl. Vater

ermahnt mit heißenWorten den Klerus, die Keuschheit,die Ergeben-
Wia Nr. 183 v. 11. Aug» l. Bl» nach einem röm. Telegramm des.

Univers-
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heit und den Gehorsam gegen die Bischöfe,und besonders gegen den

apostolischenStuhl, die christlicheLiebe, welche den großenRuhm des

katholischenPriestertums bildet, in sich erglänzenzu lassen, jene Liebe,
welche die Unglücklichenunterstützt,die Jugend unterrichtet und vor

den Jrrtümern und der Verderbnis behütet,welcheüberall den Frieden
unter den Menschen verbreitet, welche den Völkern bis in die unwirt-

lichsten und unkultiviertesten Gegenden hinein das Evangelium bringt,
welche die Seelen für Christus gewinnt, welche selbst den Verfolgern
verzeiht. Nachdem der HI. Vater noch die regelmäßigePflege geist-
licher Übungenund priesterliche Vereinigungen empfohlen hat, wendet

er sich mit einem heißenGebet an Gott und an die hl. Jungfrau um

die Heiligung der ganzen Geistlichkeitund er schließtdamit, daß er

dem Klerus den päpftlichenSegen erteilt.

So sei denn — um mit einem Worte zu schließen,das Pius X.

vor zehnJahren seinemVorgängerLeo XIlL zum diamantenen Priester-
jubiläumgewidmet hat — »dieVerehrung, die wir dem HL Vater (zum
18. Sept.) darbringen, nichtnur eine aufrichtige,öffentliche,feierlicheKund-

gebung unseres religiösenGlaubens, sondern auch eine Offenbarung der be-

wundernden Gefühle, die wir für die ruhmreichen Taten dieses
Papstes hegen, den die Vorsehung der Kirche gegeben und den

selbst die Feinde der kath. Religion wegen seiner ungew öhnlichen

Geistesschärfe und seines Edelsinnes hochschätzen.1)Sie sei
ein Akt der Dankbarkeit für seine herrlichen Werke und

Taten, die er mit reifster Überlegung und unbesieglicher
Ausdauer unternahm . .. Sie sei ein Ausdruck teilnehmen-
der Freude für sein gesegnetes hohes Alter, unserer Anhänglich-
keit an den geistlichen Vater und des Glückwunsches für seine

zukünftigenTage.« Damit verbinde sich — so fügen wir im Sinne

des Rundschreibens bei, womit sichPatriarch Sarto am 5. September
1894 bei Klerus und Volk von Venedig einführte— die Ergeben-
heit gegen den »Papst der Enzyklika«,»dieAnhänglichkeitan den liebe-

vollsten aller Väter, die Ehrerbietung gegenüberallem, was ihn betrifft,
die Bereitschaft aus seinem Munde zu vernehmen, wie

1) Man vergl. das enthusiastische Urteil des (ehem.) französ. Staatsmannes

und Akademikers Emile Ollivier bei Marchefan S. 588. Nach der Allg.Ztg·
v. 15. Aug. 1998 »erscheintdie Figur Pius’ X· nach fünfjährigerRegierung schon
fest umgrenzt: Er ist ein kühner,zielbewußter,rücksichtsloserReformator . . . ein strenger

Bischof, der seine Schäflein zusammenhält und mit Nachdruckdie Unantastbarkeit und

Starrheit des Dogmas vertritt, einvorausfchauender Papst, dermitsicherem
Blick erkennt, woher in Jtalien dem Stuhl Petri die größte Ge-

fahr droht. Und das will sagen, daß Pius X. eine bemerkenswerte

Erscheinung in derReihe der Päpste istund bleiben wird.« Und spectator2
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wir uns gegenüber den Anschauungen der heutigen Zeit
zu verhalten haben, die Scheu vor jeder Mitschuld an der Be-

krittelungseiner Lehren, vor jederMißachtungseinerWürde, vor jedem
Mangel an kindlichem,vollkommenem Gehorsam gegen seine Person-
Wenn es sich um den Stellvertreter Christi handelt, dann gilt es nicht
zU prüfen, sondern zu gehorchen,nicht die Ausdehnung des Gebotes

abzumessen,um den Gehorsam einzuschränken,nicht um die klarsten
Worte des Papstes herum zu streiten, um deren Sinn und Absicht zu

entstellen, nach eigener vorgefaßterWillensrichtung, seinem Rechte zu

lehren und zu besehlen nicht eigene Rechte entgegenzuhalten, seineUr-

teile und Anordnungen nicht abzuwägen,um nicht Jesus Christus selbst
eine Unbill anzutun.« S.

XXV.

Literatur-.

Evohiridioa symboloram detinitionum et deolarationum de kebus fidei et

morum auctore Eenrico Dei-zin»gey. Editio der-sma, emeudata et auota

quam paravit Czemepss Bannsan- S· J. Fkiburgi Brisgoviae. Herder 1908

80· pag. Xxvlll 628. M 5.—.

Seit dem Sommersemester 1860, in welchem ich mir, im zweiten Jahre der

Theologie stehend, in Tübiugen Denzingers Enchiridion käuflicherwarb, hat dieses
notwendige Handbuch eine neue Gestalt gewonnen. Schon jede nächsteAusgabe zeigte
bei den in rascher Folge gemäß dem kraftvoll pochenden Geistesleben der Gegenwart
erlassenen päpstlichenUrkunden eine bedeutende Zunahme der Texte. Und noch auf-
fälliger ist der Unterschied zwischen der neunten Ausgabe von 1895 und der jetzigen
zehnten, die wir dem Jesuitenpater Bannwart verdanken, welcher dieselbe auf den

Wunsch der Herderschen Verlagsbuchhandlung unternommen hat. Mit dem neuen

Oktavformat, den trefflichen Typen, die namentlich in den griechischen Texten wohl-
tuend das Auge berühren,wetteifert die innere Bereicherung durch Vermehrung der

Texte, deren Zahl von 1837 auf 2109 gestiegen, währendjetzt 628 Seiten 485 gegen-

überstehen. Sie endigen mit dem Modernismus-Lehrschreiben s. Sept. 1907. Was

aber die neue zehnte Auflage weit über die vorigen emporhebt, das ist der strenge
kritische Sinn des Herausgebers, die durch Siglen gekennzeichneteLiteratur unter dem

Texte, die vielerorts beigefügtendogmatischen und geschichtlichenAnmerkungen, welche
namentlich von den Studenten der Theologie freundlich begrüßt werden dürften.
Manchmal scheinen es nur geringfügigeHinweise zu sein, die Bannwart spendet, tat-

sächlichaber sind sie von weitreichender Natur, so die ÜberschriftemDe Wicht-are
eoclesiae.

Was die Erleichterung im Gebrauche dieses unentbehrlichen Rüst- und Hand-

werkzeuges betrifft, so hat der Verfasser das Äußerstegeleistet. Ein chronologischer
Jndex der Dokumente unter Beifügung der Pontifikatsjahre der Päpste geht vorauf,
daran schließtsichdie Erklärung der Literatursiglen. Die einzelnen Dokumente sind

begleitet von Hinweisen auf die früheren Ausgaben und enthalten rechts vom Texte



234 Boigt, H. G., Brun von Querfurt

in Kleindruck die Zahlen der ähnlichlautenden Urkunden der zehnten Auflagr. Als

ein klassischesBeispiel sei hervorgehobendas Konzil von Ehalcedon mit 42 Hinweisen
Den systematischenJudex hat die zehnte Ausgabe mit den voraufgehenden gemein.
P· Bannwart indes hat denselbennicht bloß ungemein bereichert, sondern auch prak-

tischer eingerichtet. Eben diese herrlichen Vorzüge werden die Erfüllung der Wünsche

sichern, welche der Verfasser für Kanzelredner und Katecheten an den Gebrauch der

Neuausgabe knüpft. Zum ersten Male besitzt der alte Denzinger jetzt auch ein

alphabetisches Namen- und Sachregister. Sehr sinnreich hat der Herausgeber die

Zeiträume zwischen den hier mit ihren Dokumenten auftretenden Päpsten ausge-

füllt durch Beifügung der dazwischen einfallenden Pontifikate. Das hat zur Folge,
daß wir es mit einer lückenlosenGeschichte des Heiligen Stuhles vom Standpunkte
der Glaubens- und Sittenlehre zu tun haben. Die philologische Akribie verpflichtet
den Leser zu besonderem Dank. Aber Seite Xxvll wünscht der Bischof von Erme-

land Hitaro st. Hilario und Brunsbergae st. Brumbergae.

Aachen. A. Bellesheim.

Boigt, H. G , Brun von Querfnrt, Mönch,Eremit, Erzbischofder Heiden und

Märtyrer. Lebenslauf, Anschauungen und Schriften eines deutschenMissionars
und Märtyrers um die Wende des zehnten und elften Jahrhunderts, ein Bei-

trag zur GeschichteDeutschlands und Italiens im Zeitalter Qttos III. und

zur ältesten Kirchengefchichte Ungarns, Rußlands, Polens, Schwedens und

Preußens. Mit vier Lichtdrucktafeln und sechs lithographischen Tafeln. Stutt-

gart, Verlag von J. F. Steinkopf, 1907. gr. 8. XII u. 526 S. M 16.—.

Der Heilige, dessen Leben und Wirken in vorliegendern Buche geschildert wird,
wurde i. J. 974 zu Querfurt in der heutigen preußischenProvinz Sachsen geboren.
Von 986—95 besuchte er die Domschule zu !l)iagdeburg, 995 wurde er dort Kanoniker

an der St. Mauritzkathedrale. Zwei Jahre später fand er Aufnahme in die Hof-
geistlichkeit Ottos III. Jm Gefolge des Kaisers kam er 998 nach Rom, bald darauf
nahm er dort das Ordenskleid im Kloster St. Bonifazius, wohl bestimmt durch das

Beispiel des von ihm hochverehrten hl. Adalbert von Prag, der einige Jahre in

diesem Kloster gelebt hatte. Jm Jahre 1000 schloßer sich dem hl. Romuald an, um

unter seiner Leitung eine zeitlang die Aszese der Einsiedler zu üben. Dabei unter-

hielt er aber fortwährend eine ziemlich lebhafte Verbindung mit dem Kaiser und dem

Papste Sylvester 11. Letzterer ernannte ihn 1002 zum »Erzbischofder Heiden« und

beauftragte ihn mit der Predigt des Evangeliums bei den im Osten und Norden

Deutschlands wohnenden Heiden. Von 1008—1009 wirkte er als Missiouär in

Ungarn, Süd rußland, Polen und Preußen. Ein besonderes Verdienst erwarb er sich
damals noch durch die Abfassung einer Biographie des hl. Adalbert und einer Passio

sanctorum Benedicti et Joannis ac sooiorum oorundem, einer Lebensbeschreibung
mehrerer Jünger des hl. Romuald, die das Anachoretentenwesen in Polen einführen
wollten, aber kurze Zeit nach ihrer Ansiedlung von Räubern erschlagen worden waren.

Am 9. März 1009 erlitt Brun mit 18 Gefährten in der Gegend, wo sich Preußen,
Litauen und Rußland berühren,den Martertod.

Der Mann, dem das von Boigt, ao. Professor d. Kirchengeschichtean der Uni-

versitätHalle, verfaßteWerk gilt, war zweifellos eine bedeutende Persönlichkeit,der echte
Typus eines Mönches um die Jahrtausendwende. Da ihm aber nur eine verhältnis-

mäßig kurze Tätigkeit beschieden war , so konnte eine Biographie Bruns von

176 Seiten, wie sie hier geboten wird, nur dadurch zustande kommen, daß alle Ber-

hältnisse, die für Bruns Lebensgang bedeutsam waren, ausführlich behandelt wurden-
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So kommen die staatliche und kirchlichePolitik Ottos Ill» die Stellung Gerberts von

Aurillac zum Apostolischen Stuhle bis 999, die Reformbestrebungen des 10. Jahr-
hunderts auf dem Gebiete des Klosterwesens , namentlich die Verdienste des

hl. Romuald um die Hebung des Mönchtums, die politische und religiöse Lage in

Ungarn, Rußland und Polen beim Auftreten Bruns zur Sprache. Alle diese Dinge
werden mit großerLiebe und Sorgfalt erörtert, so daß wir eine deutliche Vorstellung
von den verschiedenartigenEinflüssen,die auf Brun wirkten, erlangen, aber auch die

mannigfachenSchwierigkeiten verstehen, die er zu überwinden hatte. Allerdings tritt

hier und da die Person des von glühenderLiebe zu Christus und seinem Reiche er-

füllten Glaubensboten hinter der großenUmwelt, in der sich sein Leben abspielte,
etwas über Gebührzurück;dafür wird aber am Schlusse des Ganzen eine Zeittafel ge-

geben- durch die man sich rasch über die wichtigsten Daten aus Bruns Leben orien-

tieren kann. Vervollständigtwird das Bild des edlen Missionärs durch eine genaue

Zusammenstellungder Ausführung aus Bruns Schriften, die ein Urteil über seinen
»Glauben und seinen religiösen Standpunkt·· ermöglichen.

Der Verfasser des Werkes ist Protestant, aber er hat sich redlich bemüht, den

Heiligen und Ordensmann der katholischen Kirche zu verstehen und objektiv zu be-

urteilen. Einzelne Mißverständnisse und Schiefheiten sind aber doch vorgekommen.
So wird wiederholt von ,,mittelalterlich katholischer« Frömmigkeit geredet.
Entweder handelt es sich da um Anschauungen des hl. Brun, die, wie jedes Handbuch
der katholischen Dogmatik oder Moral oder Aszetik ausweist, katholisch ohne jeden
einschränkendenBeisatz sind, oder um Aussprüche,die lediglich das lebhafte religiöse
Gefühl des Heiligen, der sie tat, kundgeben, ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeitzu

erheben. Wenn S. 169 gesagt wird, daß die Anrufung der Heiligen und das Ver-
trauen auf ihren Schutz die »Allgegenwartder Heiligen postuliere«, fo wird damit
ein zwar alter, aber längst (s. summa theol· Il, II, 9. 83, a. 4) widerlegter Ein-
wand gegen die Heiligenverehrung erhoben, der in einem Geschichtswerk ganz unver-

ständlich ist. Die dazu gehörende Anmerkung beruht in ihrem ersten Satz auf einer

Verwechselung der cansa effioiens mit der causn meritoria (unter der selbstverständ-
lichen Voraussetzung des Verdienstes Christi, auf dem alle Wirksamkeit der Heiligen
beruht), und ist in ihrem zweiten Satze eine peiitjo principii. — S. 173 heißt es:

»Die spätere abendländischeSakramentslehre hat ihm überhaupt noch gefehlt.«
Woraus kann man dies folgern? Was wird unter der »späteren abendländischen
Sakramentslehre«verstanden? — S. 175 urteilt der Autor, daß die Religiosität
Bruns »nichtfrei von Elementen gewesen sei, die dem ursprünglichengeschichtlichen
Christentum der authentischen Jnterpreten Jesu Christi und der Apostel« fremd
waren. Diese Behauptung, für die ein Beweis nicht versucht wird, wie auch die

Bemerkung auf S. 176 über den Germanisierungsprozeßdes Christentums zeigt, daß
der Autor einem gemäßigtenEvolutionismus huldigt. Seine Richtung macht sich
jedoch- wie bereits bemerkt, in der Biographie nicht bemerklich. Um so mehr sind
allerdings die erwähnten, in keiner Weise motivierten Stellen zu bedauern.

An die Lebensbeschreibungschließensich auf nicht weniger als 153 Seiten

»AUMSTkUUgMUnd Exkurse«. Unter ihnen finden sich u. a. umfassende Unter-

suchungen über die alte Burg von Querfurt, über die Zeit der Ernennung des

hl. Romuald zum Abte von Classe, über die Beziehungen zwischendiesemReformator
und dem griechischenMönchtum,über das Verhältnis von Cönobiten und Anachoreten
im frühen Mittelalter, ferner kritischeErörterungenüber alle das Leben Bruns be-

treffende Fragen. — Den dritten Teil des Werkes bildet eine an manchen Stellen
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zu wörtlicheÜbersetzungder Schriften Bruns und der ältestenNachrichtenüber ihn. —

Das beigegebene Register bezieht sich nicht bloß auf das Buch über Brun von Quer-

furt, sondern auch auf frühere Publikationen Voigts über den hl. Adalbert und den

hl. Wenzel von Böhmen. J. Schmidt.

Neue Franziskus-Literatur. l. Der heilige Franz von Assisi. Eine

Lebensbeschreibungvon Johannes Jörgensen. Autorisierte Übersetzung
aus dem Dänischen von Henriette Gräfin Holstein Ledreborg. Die Einleitung
übersetztvon A. Desse. Kempten und München. Verlag der Jos. Kösel’schen
Buchhandlung. 1908. S. lell.675. Geb. M 6—.

2. Franz von Asfis i. Die Vertiefung des religiösen Lebens zur Zeit der Kreuz-
züge. Von Gustav Schnürer. Durchgesehene und vermehrte Auflage. Mit

76 Abbildungen. Sechstes bis achtes Tausend. Mainz u. München 1907. Ver-

lag Kirchheim ö- Co. S. lV. 138 in 80. Jn Leinenband M 4.—.

Z. Franziskus-Legenden. Ausgewählt für das deutsche Volk von Dr. P. Heri-
bert Holzapfel, im Franziskanerkloster zu München.Kempten und München.

Verlagder Jos.Kösel’schenBuchhandlung. 1907. S. XX. 157. Jn Leinenband

M 1.—.

4. Der heilige Franz von Assisi während der Jahre 1219—1221.

Chronologisch-historische Untersuchungen von Dr. Hermann Fischer. (Frei-
burger Historische Studien. Fasc. 1V.) Freiburg (Schweiz). Verlag der Uni-

versitäts-Buchhandlung(Otto Gschwend)·1907. S. vllL 144. M 3.—.

Die vor wenigen Jahren so eifrig erörterten Fragen über die Quellen zur

Biographie des hl. Franziskus sind zurückgetreten. Man behandelt jetzt mehr das Leben

selbst oder einige Fragen aus demselben. Die letzten Monate des verflossenen Jahres

brachten drei neue Lebensbeschreibungen. P. Gra tien 0. Cap. schrieb ein auf gründ-
lichen Studien beruhendes Leben in den Etudes Franciscaines;1- Schnürer gab
die zweite Auflage seines ausgezeichneten Buches »Franz von Assisi«,und die Arbeit

Jörgensen’s erschien in deutschemGewande·
I. Jörgensen ist ein gottbegnadeter Dichter; das zeigt die Sprache, die Schil-

derung, die Würdigung der kleinsten Umstände Sein Buch hat dieselben Vorzüge,
durch welche Sabatier in seiner »Vie- de s. Franeois« so viele gefesselt; auch Sahn-

tier ist Dichter, besonders wenn er so schön Land und Sitten schildert und die

Menschenzeichnet. Jörgensen fällt aber nicht in die Fehler Sabatier’s. Dieser ist zu

sehr von dem Gedanken geleitet, Franziskus sei ein Opfer hierarchifcher Selbstsucht;
er sieht Konflikte und Krisen und einen Märtyrer im Kampfe gegen die römische

Kurie, wo es sich um ehrliche Hilfe eines treuen Freundes, des Kardinals Hugo-
linus, handelt·

Der schönsteTeil im Buche Jörgensen's scheint uns der erste zu sein Die

»Bekehrung«des jungen Franziskus ist kaum je so tief empfunden und so wahr ge-

schildert worden. Die seine psychologischeVerarbeitung der knappen Andeutungen in

den Legenden ist meisterhaft. Einzelne Stücke — man vgl. z. B. die Begegnung mit

dem Aussätzigen,S. 175—178 — sind klassisch. Überall weiß der Dichter die Er-

zählungendes speculum perfectionis und der Actus oder die Schriften des Heiligen
in die einzelnen Abschnitte einzureihen und dadurch die Erzählung anschaulich und

fesselnd zu gestalten. J. gibt selbst zu verstehen, daß er nicht in jedem Falle mit

l) saint Franyojs d’Assise, Bd. XVIII, (Paris 1907) S. 359—482.
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Sicherheit die Zeit jener Erzählungen bestimmen kann und will. Manche Kombina-

tionen erscheinen freilich sehr willkürlich; z. B. erzählt er S. 538 nach dem specu-
lum perfectionis, wie die Minister das Wort ..Nihil taleritis« aus der Regel ent-

fernten, und schließt:»Franz war von da an ein totkranker Und tötlichverwundeter

Mann;« das »v o n d a an« findet keine Stütze in dem angezogenen speculum noch
anderswo.

Jn seltener Vollständigkeitfinden wir die Literatur verwendet und alles, was
das Leben des Heiligen beleuchtet. Daß einige Versehen unterlaufen, wollen wir

nicht anrechnen. S. 616 glaubt er einen Gegensatzzwischender 1. und 2. Legendedes

Thomas von Celano zu finden und sieht die Ursache in einer »Erfindung« des Br-

Elias. Jndes liegt ein Widerspruch oder Gegensatz nicht vor. Jn der 2. Legende
(Il· 100) lesen wir: »Ein solus vidit in vita« die Seitenwunde des hl. Fr.; J. sagt,
diefes gelte von Br. Rusinus, bringt aber keinen Beweis. An jener Stelle unter-

scheidetCelano einen Bruder, der die Seitenwunde berührte, »dum scalperet ipsum«,
und einen »altm- quidam de kratribus«, der sie schaute. Jn der ersten Legende
(N. 95) aber sagt er dasselbe und gibt die Namen der beiden: »Felix Helias, qui,
dum vjveret sanctus; . . videre meruit; . . fele Ruiinus, qui manibus propriis
contrectavit.«

Seine Hypothese über die »Legenda. trium sociorum«« wollen wir an dieser
Stelle nicht erörtern; wir glauben nicht, daß viele seine Ansicht teilen, Sabatier habe
die Meinung des P. van Ortroy »kräftig widerlegt«(S. 55).

An einigen Stellen scheint der Verfasser zu viel Rücksichtauf seine dänischen
Leser genommen zu haben; so geht er in der Umdeutung wunderbarer von den

Legenden berichteter Vorgänge zu weit. Unangenehm berührt uns, daß er über das

Wort des hl. Fr. »Der Gehorsam macht den Menschen . . nicht nur allen Menschen,
sondern auch allen Tieren untertänig« schreibt: hier ,,nimmt sein Gehorsamsbegrifs
einen geradezu buddhistischen Charakter an«. J. braucht nicht zu den Buddhisten zu

gehen, er kann das Wort des Heiligen bei christlichen Mystikern finden.
Die schwächsteSeite des Buches ist das Kapitel über den PortiunkulmAblaß

J. wiederholt die von Kirsch und anderen erhobenen Bedenken und fügt einige unschöne
Worte über Br. Benedikt von Arezzo an (S. 392—410). Wir können dem Verfasser
nicht den Vorwurf ersparen, daß er hier etwas schnell und oberflächlichgeschrieben
hat. Hätte er die von ihm selbst genannten Urkunden (z. V. S. 401 Anm. Z) ge-
nau gelesen, so würde er vorsichtiger gewesen und z. B. Bruder Leo die Anklage vor-

enthalten haben, er hätte »aus der Schule geschwatzt«.Wir hoffen, daß der Verf.
bei einer zweiten Auflage dieses Kapitel revidiert Auch möchtenwir bei der neuen

Auflage einen andern Schluß und unter den Jllustrationen einige von den Stätten

sehen, die Franziskus bewohnt hat; die Bilder der später erbauten Kirchenwürde man

gern dagegen umtauschen.
2. Zu unserm Staunen lasen wir in einer Anzeige über das Buch von Jör-

genfeth »es sei die erste größerewissenschaftlicheBiographie des hl. Franziskus aus

katholischer Feder«. Das ist jedenfalls zu stark übertrieben. Schnürer hat vor

Jörgenfengeschrieben,und sein »Franz von Afsisi«ist zum wenigsten ebensowissenschaftlich
als das Buch Jötgensen’s und ebenso empfehlenswert; bei Jörgensen überwiegt
der Dichter, bei Schnürer der Historiker. Das Buch Schnürer’s ist ein sicherer-, zu-

verlässigerFührer; wo Schnürer und Jörgensen von einander abweichen lman vgl.
die Chronologie),dürfte ersterer Recht haben. Wir begrüßenmit Freude, daß das

schöneWerk wieder in einigen Tausend Exemplaren in die deutschenLanden geht, um
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weite Kreise mit heiliger Rührung und hoher Verehrung gegen den hl. Franziskus zu

erfüllen. Diese zweite Auflage ist wenig verändert; einige schöneJllustrationen sind

hinzugekommen. Die 76 Bilder bieten allein schon einen herrlichen Genuß. Mit Ge-

nugtuung sehen wir, daß Schn. sichin der Portiunkula-Frage nicht der Auffassung von

P. A. Kirsch angeschlossen,vielmehr sein ruhiges Urteil bewahrt hat; vergl. S. 135

Anm. 9.

B. Ein köstlichesBüchlein schenkt uns P. HolzapfeL Jn richtiger Erwä-

gung, daß nicht alle Kapitel der Pioretti dem deutschen Leser gefallen, und daß hin-
gegen in anderen Kompilationen manche schöneund echte Perle steckt, hat er in den

F ioretti und ähnlichenLegenden Umschau gehalten und mit gutem Geschmack die

»Franziskus-Legenden«zusammengestellt. Bei einer neuen Auflage möge er noch
weiter umschauen und ergänzen. So gibt Schnürer in der »Gottesminne« (Bd. v.

S. 411) ein liebliches Kapitel aus der von Minocchi herausgegebenen Leggenda
antjca: »Wie der hl. Franziskus zusammen mit der Nachtigall Gott lobte.« Zum
6. Kapitel »Der Tod Bruder Bernards« gibt das von uns herausgegebene speculum
perfectionis (Kap. 17) reizende Beiträge: Wie Br. Bernard die hl. Olung empfing;
wie er vor seinem Tode mit den Brüdern und dem Arzte Kirschen aß.

Zum 23. Kapitel »Der Wolf von Gubbio« macht H. S· 78 eine Anmerkung,
welche uns dem Sachverhalte nicht zu entsprechen scheint. Wir glauben, daß diese
Legende anknüpft an die schönevon der Legende des hl. Verekundus erzählte Antwort

Franzisci.1) Als dieser einst den Wald bei Gubbio am späten Abend mit seinem
Begleiter betreten wollte, warnten ihn die Landleute und sagten: »Bruder Franz,
bleibe hier bei uns, geh’ nicht weiter» es laufen im Walde böse Wölfe umher, die

deinen Esel fressen und euch verletzen werden.« Franziskus antwortete: »Ich habe
dem Bruder Wolf nichts zu leide getan, daß er wagen sollte unsern Bruder Esel zu

fressen. Lebt wohl, Kinder, und fürchtet Gott.« Und der Heilige zog unbehelligt
durch den Wald.

4. Die lange Zeit etwas vernachlässigteChronologie des Lebens des

hl. Franziskus ist in den letzten Jahren eisriger untersucht worden. Den Anfang
machte P. Leo Patrem O. F. Ill. mit seinen ,,Appunti crjtjci sulla cronologia
della vita di s. 1«’r.«2) Einen weitern Fortschritt bedeuten die Chronologien von

Böhmer3) und P. Hieronymus Golubovich.4) Besonders sorgfältig ist die Chronologie
bei Schnürer geprüft worden, und seine Resultate erweitert und begründetmit großer

Sachkenntnis Fischer in dem oben angezeigten Buche. Fischer beschränktseine

Forschung auf die Jahre 1219—1221, also auf jene Jahre, in die Sabatier »1acrise

de l’0rdre« verlegt.
Alle Autoren stimmen darin überein, daß Franziskus dem Pfingstkapitel des

Jahres 1219 beiwohnte und im Sommer desselben Jahres in den Orient ging. Jm
August 1219 war er bei den Kreuzfahrern vor Damiette und sagte ihnen die schwere

l) Vgl. P. Lemmens, Testjmonia minora saeculi XlII de s. P. Francisco.
in Archivum historicvm franciscanum, Bd. 1 (Quaracchi 1908) S. 69.

2) Oriente serakico, Bd. VlI S. 101 ff.; Miscellanea Francescana, Bd.1X

S. 88 ff.
Z) Analekten zur Geschichte des Franziskus von Assisi (Tübingen 1904),

S. 123-—132·

4) Biblioteca Bio-bibliograiica della Terra santa e delP Oriente Franc-es-

cano, Bd. I (Quaracchi 1906) S. 85—100.
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Niederlage voraus, welche am 29. August tatsächlicheintrat. Die folgenden Be-

gebenheiten werden von den einzelnen Auktoren verschieden datiert.

So wird die Predigt des Heiligen vor dem Sultan Malek-al- Khamil von

Vöhmer in den Anfang 1220 gesetzt; die andern verlegen sie in den September 1219.

Noch größer ist die Meinungsverschiedenheitüber die Rückkehrnach Jtalien; Schnürer
Und Fischer setzen sie auf den Anfang 1220; Sabatier, Böhmer und Jörgensen auf
den Spätsommer1220; nach Golubovich kommt Franziskus erst im Frühjahr 1221

zurück. Dementsprechendwerden auch die einzelnen Ereignisse jener Jahre verschieden
datiert. Fischer entscheidetsich mit Schnürer für diese Reihenfolge: September 1219

Seniorenkapitel;Anfang 1220 Rückkehr; Verhandlungen mit der Kurie; Pfingsten
1220 Generalkapitel; hier legt Franziskus die Leitung des Ordens nieder und er-

nennt Br. Petrus Eatanii zu seinem Nachfolger. Das schonso niannigfaltig datierte

Zusammentreffender beiden Patriarchen Dominikus und Franziskus setzen Schnürer
(S- 91) Und Fischer in den Frühling 1220. Der hl. Dominikus begab sich alsbald
zum Generalkapitelnach Bologna und erreichte hier noch ganz erfüllt und begeistert
von dem Beispiele des hl. Franziskus die Bestimmung, »ne possessiones vel redditus
Je cetero tenerent fratres« (Fischer S. 103).

Die von Fischer vorgeschlagene Datierung ist eine Hypothese. Aber wir haben
keine Schwierigkeiten in derselben bisher gesehen und glauben, daß sich manches sehr
gut unterordnet und erklärt. Einzelne Vorgänge erscheinen in neuer und heller Be-

leuchtung.
Um einige Nebensachen zu berühren, so sehen wir keinen Grund die Erzählung

Bonaventuras, Franziskus habe sich vor dem Sultan zur Feuerprobe erboten, als
»in hohem Grade unwahrscheinlich«(S. 24) zu bezeichnen. Fischer nennt die An-

sicht des P. Golubovich,man müssezwei Perioden in der Aintsführung des Petrus
Catanii unterscheiden, »unstatthaft« (S.143). Wir möchtenP. Golubovich Recht
geben; wir können nicht annehmen, daß Franziskus die längerenReisen nach Spanien

gxkkxtlltrchJtalien eingetretenhabe, ohnein Portiunkula einen Vertreter zurückzulassen.

Vikariartt,t;csinVaruchS-B
die vielen Einzelheiten besser einreihen,welche uns über das

. .

' etrus erzähle Werden- Doch tUU dlese Fehler dein Gesamtresultatkeinen Eintrag.
Fulda. P.Leonhard Lemmens O. RU-

XXVI.

Miszellc.

über d1.Was Bußhemddes Thomas non Gantrtbutij1). Jn meinem Artikel

lexikon exoheldenmutigenVerteidigerder Freiheit der englischen Kirche im Kirchen-

R l.
ju FIBetzer-.B;lelte2xl (Freiburg 1899) Sp.1667 geschah auch der über seinee

Jguten handelnden Litteratur Erwähnung.Gleich nach der Ermordung des

EföbeschofsM seiner Domkircheam 29. Dezember 1170 wurde die Plünderung seiner
anteklasseslschUTtUnternommen. Dabei stießen die Ritter auf eine stark Verriegeln
KlstezWVVM sie aber statt der erhofften Schätzelediglich drei Vußhemden des

Erzplschofssenden-Eines derselben gelangte in den Dom von Liechfield- kam Von
da in der Zeit der englischen Kirchenplünderungin das englische Kolleg zu Douai-

1) Mit Benützungdes Tablet 1908. II 224 (S. August)-
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wurde in der französischenStaatsumwälzungverborgen, konnte aber nachher nicht
mehr aufgefunden werden. Ein anderes dieser Bußhemden wurde der königlichen
Abtei St. Victor in Paris zum Geschenkgemacht, weil der Erzbischof zu diesem Hause
innige Beziehungen unterhalten, seine Gastfreundfchaft und Hilfe genossen und auf
der Rückkehrnach England sich liebevoll von ihm verabschiedet hatte. Auch die

Pariser Reliquie scheint in der Revolution untergegangen zu sein. Aber nicht
g ä n z l i ch.

Der in Liverpool von protestantischen Eltern geborene Kaufmann Thomas
Ewster, den seine Geschäftsverbindungenhäufig nach Livorno führten, nahm den

katholischen Glauben an, trat als Laienbruder in die vom seligen Giovanni Leonardi

zu Lucca errichtete Kongregation regulierter Kleriker1) und suchte nun aus Dank-

barkeit die Verehrung des hl. Thomas in Jtalien zu verbreiten Auf seine Anregung
überreichte der Senat von Lucca 1697 durch zwei Edelleute den Kanonikern von

St. Victor in Paris eine Bittschrift um Gewährung eines Teiles des erzbifchöflichen
Bußhemdes Dieselbe erfolgte. Der Prior von St. Victor, Päre Lattaignant, lieferte
die Geschichteder Reliquie in einem Begleitschreiben, welches der lucchesischePatrizier
Bernardini dei Bernardi samt der Reliquie in seine Vaterstadt überbrachte. An die

derselben bis heute gezollte Verehrung erinnert bis zur Stunde eine im Atrium der

Kirche angebrachte Marmortafel, welche den Besucher auffordert, nachdem er die An-

betung Gottes vollzogen, dem hl. Thomas seine Verehrung darzubringen.
Wenn heute ein bedeutender Teil dieses ehrwürdigen Heiligtums der den

Ben ediktinern von Beuron gehörendenAbtei Erdington bei Birmingham wieder

geschenktist, so haben die englischenKatholiken dieses Glück den Bemühungendes Benedik-

tiners Dom Beda Camm 2) aus der genannten Abtei zu verdanken. Auf seine Bitte

haben die erwähnten Regularkleriker in Lucca unter Genehmigung des Kardinal-Erz-
bischofs Lorenzelli von Lucca die Hälfte ihrer Reliquie nach England überlassen. Das

Bußhemd des Heiligen ist aus gröbstemPferdehaar gewirkt, mit starken Knoten

versehen und an der Außenseite,um es unkenntlich zu machen, mit Leinwand über-

zogen. Es reicht bis zu den Knieen.

Jn einem kostbaren silbernen Behälter nach Erdington gebracht, wurde die

seltene Reliquie mit dem J ubel der Bevölkerung empfangen. An der feierlichen
Prozession beteiligten sichdreitausend Personen, auf welche das tiefsinnige Zeremoniell,
welches die Benediktiner bei dieser Gelegenheit entfalteten, einen nachhaltigen Eindruck

machte. Es wird beabsichtigt, das Haargewebe zu strecken und der ehrwürdigenRe-

liquie einen breiteren Silberbehälter zu verschaffen. Jm Sinne des zweiten allge-
meinen Konzils von Nicaea (787) besitzt England im Bußhemddes heiligen Thomas
ein XTiovKeins-avoi-herrlichstek Art-Z)

Aachen. A.Bellesheim.

1) Aus ihr ist der berühmteMansi, der Herausgeber der Konziliensammlung,
hervorgegangen-

2) Benediktiner Beda Camm, aus der Oxfordschule, hat die Verbreitung der

Verehrung der englischen Martyrer auf feine Fahne geschrieben. Über den ersten Band

seiner, auch kritisch angesehenen, Lives of the English Martyrs. Vol. I. Maktyrs
under Henry leL London 1904 habe ich Bericht erstattet im Kath. 1904 Il, 154.

B) DenzingersBannwart· Euchiridion, Priburgi 1908 pag-. 139.

Redigiert unter Verantwortlichkeit: Dr. J. Becker u. Dr. J. Selbst, Mainz.
Druck von Joh. Falk III. Söhne in Mainz.
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lieue Urteile der Presse:

Sozlaie kultur, ill.-6iadbach i908, Bprlh «llie neue Buflage bedeutet —-

das kann man aus oolister lieberzeugung sagen — eine skohtat
aus leulltaiischem Gebiete. . . -.-

Birelttorlurn der ceosseieiiwjast in Wien in einer Entschließung datlert

vom F. Bprll thos: s. . . Das Werlt ist in seder Beziehung ausgezeichnet

gelungen, sowohl was den lnhalt als auch die illustrationen betrifft.
per lnhalt steht durchweg aus der höhe der Wissenschaft und

ist aus das beste ortentietend. . . -

lkönlgsberger Allgemeine Zeitung 1908, Br. 52: -. . . ci n a n voll-

ständlgkeit und öründilchiteit mustergüitlges cexlltoni

so möge sich denn dieses thundertmarltscexiltons daan seines

geringen Umfanges, seiner Billigkeit und vollständigiteit recht zahlreiche
kreunde gewinnen, möge der in eu e h erders die weite Berbreitung

finden, die seiner öründiichlteit und öedlegenheit gethrtis
pas Scho, Berlin 1908, str. iJJs: sisiit dem achtbändigen herberschen

lionuersationsscexilton ist ein völlig neuer kgp ln der ceitiltogksplllc

eingeführt worden: das iconoersationsscexiiton mittleren

Umfangs mit dem Stoffreichtum der weit grösseren cetllta. cs ist dies

ein so bedeutsames ilterarisches Ereignis, dass es sich wohi

oerlohnt, auf den ilrbeitsniam der dem Werke zu Stunde gelegt ist,
näher einzugehen. . . .-

Bltadernia, Berlin too7, Br. s: s. . . . Die itnäpilhelt und prägnanz des

Busdruchs, sowie ein gut durchdachtes System ieichtfasjiicher Bbltürzungen

geben eine Reichhaltiglteit des Inhalts, die allen berechtigten

kinsorderungen entspricht und ooliauf genügt. Die einzelnen Brtiitel sind

gründlich und genau und bts auf die ltlngste Segenwart sortgeftlhrt. . .-


